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NOTRUFE

BEREITSCHAFTSDIENST 
DER ÄRZTE U. APOTHEKEN

BEHÖRDEN- 
SPRECHSTUNDEN

Notfallrettung/Notarzt (europaweit)  ...................................  112
Feuerwehr  ................................................................................  112
Polizei ......................................................................................... 110
Krankentransport .......................................................................... 0781 19222
Polizeirevier Haslach  ...........................................................................  975920
Ortenau Klinikum Wolfach  ......................................................  07834 9700
Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim  .........................................  07821 930
Ortenau Klinikum Offenburg  ....................................................  0781 4720
Gift-Notruf  .......................................................................................  0761 19240
Telefonseelsorge  .....................................................................  0800 1110222
(Kostenfrei)
Strom- und Wasserversorgung  ...........................................  2621
Störungsdienst Haslach, Bollenbach, Schnellingen
(Stadtwerke Haslach)
Stromversorgung-Störungsdienst-  .........................  078212800
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach 
(E-Werk Mittelbaden)
Wasserversorgung -Störungsdienst-  .............  siehe Gemeinde-
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,  ........................  verwaltungen
Steinach  .....................................  Tel. 3848, Mobil: 01757211505
Gasversorgung badenova Störungsdienst  ............  08002767767

NOTRUFNUMMERN (Notfallpraxis Offenburg)
Mo., Di., Do.: 19–22 Uhr, Fr.: 16–22 Uhr, Sa., So. und gesetzl. Feier-
tage: 8–22 Uhr - unter der Rufnummer 116 117

Ärztlicher und kinderärztlicher Notdienst sowie Augenarzt
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemeinärzte) Tel. 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer: 0761 120 120 00

Tierärztlicher Notdienst: zu erfragen beim Haustierarzt

Apotheken-Notdienst
Notdienst-Wechsel jeweils morgens um 08.30 Uhr.
Freitag, 28.03.2025: Schwarzwald-Apotheke Gengenbach 
Gartenstr. 16, 77723 Gengenbach ; Tel.: 07803 - 32 51   
Samstag, 29.03.2025: Die Engel Apotheke Lahr 
Friedrichstr. 1, 77933 Lahr/Schwarzwald ; Tel.: 07821 - 2 27 49   
Sonntag, 30.03.2025:  Schloss-Apotheke Wolfach 
Hauptstr. 10, 77709 Wolfach ; Tel.: 07834 - 62 42   
Montag, 31.03.2025: Zeder Apotheke Hausach 
Eisenbahnstr. 68, 77756 Hausach ; Tel.: 07831 - 2 71   
Dienstag, 01.04.2025: Kinzigtal-Apotheke Haslach 
Lindenstr. 5, 77716 Haslach im Kinzigtal ; Tel.: 07832 - 34 29   
Mittwoch, 02.04.2025: Kloster-Apotheke Haslach 
Klosterstr. 2, 77716 Haslach im Kinzigtal ; Tel.: 07832 - 88 89   
Donnerstag, 03.04.2025: Schlüssel-Apotheke Lahr 
Friedrichstr. 88, 77933 Lahr/Schwarzwald; Tel.: 07821 - 2 42 39   
Freitag, 04.04.2025: Apotheke Steinach 
Hauptstr. 29, 77790 Steinach; Tel.: 07832 - 9 18 40 
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Der Redaktionsschluss 
für das Bürgerblatt ist jeweils 

Dienstag, 16.00 Uhr
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AMTSBLATT DER STADT HASLACH
UND DER GEMEINDEN FISCHERBACH, HOFSTETTEN, 
MÜHLENBACH UND STEINACH.
Herausgeber sind die Bürgermeisterämter. 
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der jeweilige Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt
Bezugspreis Jahresabo in Steinach und Welschensteinach: 28,00 €
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr.
Verlag, Druck, gewerbliche Anzeigen und gewerbliche
Beilagen sowie private Anzeigen: ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & 
Cie GmbH · Marlener Str. 9 · 77656 Offenburg · Telefon 0781/504-14 56
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de · www.anb-reiff.de

Haben Sie Ihr Mitteilungsblatt nicht erhalten?
Oder bekommen Sie es unregelmäßig?

Kontaktieren Sie uns mit Name und Anschrift unter:
0781/504-5566 • anb.zustellung@reiff.de

Haslach
Stadtverwaltung Haslach, Tel. 706-0
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarungen
Internet: http://www.haslach.de Zentrale e-mail: stadt@haslach.de

Polizeirevier Haslach
Schwarzwaldstr.16
Tel. 975920 Rund um die Uhr persönlich und
Fax 9759229 telefonisch erreichbar.

Postagentur Haslach  Montag - Freitag 10.30 – 14.30 Uhr
Im Spießacker 15-17

TÜV Haslach, Eichenbachstr. 2, Tel. 979340
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
 12.30 - 16.00 Uhr

Fischerbach
Gemeindeverwaltung  Montag bis Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 38  Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 91900  Freitag  8.00 - 13.00 Uhr
Fax 919020   Termine gerne auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten nach telefonischer Vereinbarung 
E-Mail: gemeinde@fischerbach.de · Internet: http://www.fischerbach.de
Freiw. Feuerwehr, Kdt. Markus Schwarze, Mobil: 0151 25388038
Wasserversorgung-Störungsdienst, Bauhof, Mobil: 0175 4075299
Forstrevierleiter Frank Werstein, Tel. 07832-969280, Fax: 07832-977618, 
Mobil: 0162 2535770, E-Mail: Frank.Werstein@ortenaukreis.de

Hofstetten
Gemeinde Hofstetten  Montag-Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 5  Dienstag und Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 07832 91290  Freitag    8.00 - 12.30 Uhr
Fax 07832 912920  
Internet: http://www.Hofstetten.com • E-Mail: gemeinde@hofstetten.com

Mühlenbach
Gemeindeverwaltung  Montag-Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 24  Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Tel. 07832 91180 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 911820   Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind 

nach telefonischer Vereinbarung gerne möglich.
Internet: http://www.muehlenbach.de • E-Mail: gemeinde@muehlenbach.de

Steinach
Gemeindeverwaltung  Montag - Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Kirchstraße 4 Dienstag  14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07832 91980 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 919820 Freitag 8.30 - 13.00 Uhr
 
Internet: http://www.steinach.de • E-Mail: info@steinach.de
Ortsvorsteher Xaver Rockenstein, Tel. 0151/70884874 oder 07832/4648
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Forstrevierleiter Ferdinand Marquardt, 
Tel. 0162 2535730, ferdinand.marquardt@ortenaukreis.de

Postagentur  Mo: 09.00 – 12.00 und 14.30 – 18.00 Uhr
Hauptstraße 17  Di: 09.00 – 12.30 Uhr, Mi: 09.00 – 12.30 Uhr
Tel. 2535  Do: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr
 Fr: 09.00 – 12.30 Uhr, Sa: 09.00 – 12.00 Uhr
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Haslach im Kinzigtal

Stadtnachrichten aus Haslach im Kinzigtal. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Philipp Saar
Herausgeber: Stadtverwaltung Haslach · Telefon 07832 706-174 · Telefax 07832 706-178 · stadtnachrichten@haslach.de · www.haslach.de

Veranstalter: Radsportverein Haslach im Kinzigtal e.V. www.bergflitzer-rsvhaslach.de
10% der Verkaufssumme (max. 50€) fliest in die Vereinskasse

Annahme: 10.00 - 12.00
Verkauf: 13.00 - 15.00
Abholung: 15.00 – 16.00

RADBASAR
Samstag 29. März 2025

Fahrräder und Zubehör…
Inliner, Skateboards…
Radbekleidung…

Im Foyer der Eichenbach-Sporthalle
Strickerweg 6, Haslach i.K.

Durchgehende Bewirtung
Grillwurst & Getränke
Kaffee & Kuchen
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Stadt Haslach im Kinzigtal Ortenaukreis

Friedhofssatzung
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 
Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Be-
stattungsgeset- zes in Verbindung mit den 
§§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 
13 des Kommunalabgabengesetzes für Ba-
den-Württemberg hat der Gemeinderat am 
24.03.2025 die nachstehende Friedhofssat-
zung beschlossen:

I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1 Widmung
(1)  Der Friedhof ist eine öffentliche Ein-

richtung der Gemeinde. Er dient der 
Bestattung Verstorbener, unabhängig 
von deren letztem Wohnsitz, und der 
in der Gemeinde verstorbenen oder 
tot aufge- fundenen Personen ohne 
Wohnsitz oder mit unbekanntem 
Wohnsitz Verstorbener sowie für Ver- 
storbene, für die ein Wahlgrab nach § 
12 zur Verfügung steht. In besonderen 
Fällen kann die Gemeinde eine Bestat-
tung anderer Verstorbener zulassen. 
Der Friedhof dient auch der Bestat-
tung von Totgeburten, Fehlgeburten 
und Ungeborenen, falls ein Elternteil 
Einwohner der Gemeinde ist.

(2)  Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
gelten die Vorschriften über die Be-
stattung auch für die Bei- setzung von 
Aschen.

(3)  Die Bestattung in den gärtnergepfleg-
ten Grabfeldern, in der Urnenwand, in 
Baumgräbern sowie in sozialen und 
anonymen Reihengräbern ist fol-
gendem Personenkreis vorbehalten:

 1.  Personen, die in Haslach im Kinzigtal 
wohnhaft waren.

 2.  Auswärtige Heimbewohner, die zu-
vor in Haslach wohnten.

 3.  Personen, die auswärts wohnhaft 
waren und deren enge Angehörige, 
dies sind Kinder, Eltern oder Ge-
schwister, in Haslach wohnhaft sind.

II.  Ordnungsvorschriften

§ 2 Öffnungszeiten
(1)  Der Friedhof darf nur während der Öff-

nungszeiten von 06:30 Uhr bis zum 
Einbruch der Dämme- rung, späte-
stens 21:00 Uhr betreten werden.

(2)  Die Gemeinde kann das Betreten des 
Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile 
aus besonderem Anlass vorüberge-
hend untersagen.

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof
(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof der 

Würde des Ortes entsprechend zu ver-
halten. Die Anordnun- gen des städ-
tischen Friedhofspersonals sind zu be-
folgen.

(2)  Auf dem Friedhof ist insbesondere 
nicht gestattet:

 1.  die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu 
befahren, ausgenommen Kinderwa-
gen und Rollstühlen sowie Fahrzeu-
gen der Gemeinde und der für den 
Friedhof zugelassenen Gewerbetrei-
benden.

 2.  während einer Bestattung oder ei-
ner Gedenkfeier in der Nähe Arbei-
ten auszuführen,

 3.  den Friedhof und seine Einrich-
tungen und Anlagen zu verunreini-
gen oder zu beschädigen so- wie 
Rasenflächen und Grabstätten un-
berechtigterweise zu betreten,

 4.  Tiere mitzubringen, ausgenommen 
angeleinte Hunde bzw. Blinden-
hunde

 5.  Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen abzula-
gern,

 6.  Waren und gewerbliche Dienste an-
zubieten,

 7. Druckschriften zu verteilen,
 8.  zu lärmen, zu spielen, zu essen und 

zu trinken sowie zu lagern oder sich 
nicht der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten.

  Ausnahmen können auf Antrag zugel-
assen werden, soweit sie mit dem 
Zweck des Friedhofs und der Ordnung 
auf ihm zu vereinbaren sind.

(3)  Totengedenkfeiern auf dem Friedhof 
bedürfen der Zustimmung der Ge-
meinde. Sie sind spätes- tens vier Tage 
vorher anzumelden.

§ 4 Gewerbliche Betätigung  
auf dem Friedhof

(1)  Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und 
sonstige Gewerbetreibende bedürfen 
für die Tätigkeit auf dem Friedhof der 
vorherigen Zulassung durch die Ge-
meinde. Sie kann den Umfang der Tä-
tigkeiten festlegen.

(2)  Zugelassen werden nur solche Gewer-
betreibende, die fachkundig, lei-
stungsfähig und zuverlässig sind. Die 
Gemeinde kann für die Prüfung der 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit geeignete Nachweise 
verlangen, insbesondere dass die Vo-
raussetzungen für die Ausübung der 
Tätigkeit nach dem Handwerksrecht 
erfüllt werden.

  Die Zulassung erfolgt auf Antrag durch 
Ausstellung eines Berechtigungs-
scheins; dieser ist den aufsichtsbe-
rechtigten Personen der Gemeinde 
auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulas-
sung wird auf fünf Jahre befristet.

(3)  Die Gewerbetreibenden und ihre Be-
auftragten haben die Friedhofssat-
zung und die dazu ergan- genen Re-
gelungen zu beachten und auch durch 
Unterschrift anzuerkennen.

(4)  Die Gewerbetreibenden dürfen die 
Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahr-
zeugen auf den vorhandenen Wegen 
befahren. Werkzeuge und Materialien 
dür- fen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend oder nur an den dafür be-
stimmten Stellen gelagert wer- den. 
Bei Beendigung der Arbeit sind die 
Arbeits- und Lagerplätze wieder in 
den früheren Zustand zu bringen.

(5)  Gewerbetreibenden, die gegen die 
Vorschriften der Absätze 3 und 4 ver-
stoßen, oder bei denen die Vorausset-
zungen des Abs. 2 ganz oder teilweise 
nicht mehr gegeben sind, kann die Ge-
meinde die Zulassung auf Zeit oder auf 
Dauer zurücknehmen oder widerrufen.

(6)  Gewerbliche Abfälle einschließlich 
Aushub sind durch den Verursacher 
auf seine Kosten zu ent- fernen.

(7)  Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann 
über einen einheitlichen Ansprech-
partner im Sinne des Gesetzes über 
Einheitliche Ansprechpartner für das 
Land Baden-Württemberg abge-
wickelt wer- den; § 42a und §§ 71a bis 
71e des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes in der jeweils gelten- den 
Fassung finden Anwendung.

 
III.  Bestattungsvorschriften

§ 5 Allgemeines
(1)  Bestattungen sind unverzüglich nach 

Eintritt des Todes bei der Gemeinde, 
Friedhofsverwaltung, anzumelden. 
Wird eine Bestattung in einer früher 
erworbenen Wahlgrabstätte bean-
tragt, so ist auf Verlangen der Gemein-
de das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(2)  Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der 
Bestattung fest und berücksichtigt da-
bei die Wünsche der Hinterbliebenen 
und der Geistlichen. Bestattungen 
werden von Montag bis Freitag zu fol-
genden Uhrzeiten durchgeführt: Be-
ginn zwischen 09:00 Uhr und 11:00 
Uhr sowie zwischen 13:30 Uhr und 
14:30 Uhr. Die Gemeinde kann Aus-
nahmen zulassen.

Stadtnachrichten
amtlich und aktuell
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§ 6 Särge/Urnen
Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m 
hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 
Sind in beson- deren Fällen größere Särge 
erforderlich, so ist die Zustimmung der Ge-
meinde einzuholen. Urnen sol- len aus bio-
logisch abbaubarem Material bestehen.

§ 7 Ausheben der Gräber
(1)  Die Gemeinde lässt die Gräber aushe-

ben und zufüllen.
(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt 

von der Erdoberfläche (ohne Hügel) 
bis zur Oberkante des Sarges minde-
stens 0,90 m und maximal 1,50 m, bis 
zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m.

§ 8 Ruhezeit
(1)  Die Ruhezeit der Verstorbenen beträgt 

bei Leichen 25 Jahre, bei Kindern, die 
vor Vollendung des 10. Lebensjahres 
verstorben sind, 20 Jahre und für Früh-
geborene und nicht bestattungs-
pflichtige Kinder 10 Jahre.

(2)  Die Ruhezeit bei Aschen beträgt 15 
Jahre.

§ 9 Umbettungen
(1)  Umbettungen von Verstorbenen und 

Aschen bedürfen, unbeschadet sonsti-
ger gesetzlicher Vor- schriften, der vor-
herigen Zustimmung der Gemeinde. 
Bei Umbettungen von Verstorbenen 
wird die Zustimmung nur bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes, eines 
dringenden öffentlichen Interesses 
oder eines besonderen Härtefalls er-
teilt. Umbettungen aus einem Reihen-
grab in ein anderes Rei- hengrab oder 
aus einem Urnenreihengrab in ein an-
deres Urnenreihengrab sind innerhalb 
der Ge- meinde nicht zulässig. Die Ge-
meinde kann Ausnahmen zulassen.

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefun-
dene Gebeine (Überreste von Verstor-
benen) und Urnen mit Aschen Verstor-
bener dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung der Gemeinde in belegte 
Grabstätten umgebettet werden.

(3)  Umbettungen erfolgen nur auf An-
trag. Antragsberechtigt ist bei Umbet-
tungen aus einem Reihen- grab oder 
einem Urnenreihengrab der Verfü-
gungsberechtigte, bei Umbettungen 
aus einem Wahl- grab oder einem Ur-
nenwahlgrab der Nutzungsberech-
tigte.

(4)  In den Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 3 und 
bei Entziehung von Nutzungsrechten 
nach § 22 Abs. 1 Satz 4 können aufge-
fundene Gebeine (Überreste von Ver-
storbenen) und Urnen mit Aschen Ver-
storbener, deren Ruhezeit noch nicht 
abgelaufen ist, von Amts wegen in ein 
Reihengrab oder ein Urnenreihengrab 
umgebettet werden. Im Übrigen ist die 
Gemeinde bei Vorliegen eines zwin- 
genden öffentlichen Interesses be-
rechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

(5)  Umbettungen führt die Gemeinde 
durch. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 
Umbettung.

(6)  Die Kosten der Umbettung hat der An-
tragsteller zu tragen. Dies gilt auch für 
den Ersatz von Schäden, die an be-
nachbarten Grabstätten und an Anla-
gen durch eine Umbettung entstehen, 
es sei denn, es liegt ein Verschulden 
der Gemeinde vor.

(7)  Der Ablauf der Ruhezeit wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen 
oder gehemmt.

IV.  Grabstätten

§ 10 Allgemeines
(1)  Die Grabstätten sind im Eigentum des 

Friedhofträgers. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung erwor-
ben werden.

(2)  Auf dem Friedhof werden folgende Ar-
ten von Grabstätten zur Verfügung ge-
stellt:

 1. Reihengräber
 2. Urnenreihengräber
 3. Wahlgräber
 4. Urnenwahlgräber
 5. Kinderwahlgräber
 6.  Wahlgräber für Frühgeborene und 

nicht bestattungspflichtige Kinder
  Die Bestattungsarten Nr. 2 und 4 sind 

auch als Bestattung am Baum oder in 
der Urnenwand mög- lich.

(3)  Ein Anspruch auf Überlassung einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie 
auf die Unveränderlich- keit der Um-
gebung besteht nicht.

(4)  Grüfte und Grabgebäude sind nicht 
zugelassen.

(5)  Eine Tieferlegung von Erdbestat-
tungen ist nicht zulässig.

§ 11 Reihengräber
(1)  Reihengräber sind Grabstätten für Erd-

bestattungen und für die Beisetzung 
von Aschen, die der Reihe nach belegt 
und im Todesfall für die Dauer der Ru-
hezeit zugeteilt werden.

  Eine Verlängerung der Ruhezeit ist 
nicht möglich. Verfügungsberech-
tigter ist – sofern keine an- dere aus-
drückliche Festlegung erfolgt – in 
nachstehender Reihenfolge:

 1.  wer für die Bestattung sorgen muss 
(§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz),

 2. wer sich dazu verpflichtet hat,
 3.  der Inhaber der tatsächlichen Ge-

walt.
(2)  Auf dem Friedhof werden Reihengrab-

felder für Verstorbene vom vollende-
ten 10. Lebensjahr ab ausgewiesen.

(3)  In jedem Reihengrab wird nur ein Ver-
storbener beigesetzt. Die Gemeinde 
kann Ausnahmen zu- lassen.

(4)  Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf 
der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab 
umgewandelt werden.

(5)  Die Aufforderung zur Abräumung von 
Reihengrabfeldern oder Teilen von ih-

nen nach Ablauf der Ruhezeit wird 
schriftlich oder durch Hinweise auf 
dem betreffenden Grabfeld bekannt-
gegeben.

 
§ 12 Wahlgräber

(1)  Wahlgräber sind Grabstätten für Erd-
bestattungen, für die Bestattung von 
Fehlgeburten und Unge- borenen und 
die Beisetzung von Aschen, an denen 
ein öffentlich-rechtliches Nutzungs-
recht ver- liehen wird. Das Nutzungs-
recht wird durch Verleihung begrün-
det. Nutzungsberechtigter ist die 
durch die Verleihung bestimmte Per-
son.

(2)  Nutzungsrechte an Wahlgräbern wer-
den auf Antrag für die Dauer der Nut-
zungszeit verliehen. Die Nutzungszeit 
beträgt:

 1. bei Wahlgräbern 25 Jahre
 2. bei Urnenwahlgräbern 15 Jahre
 3. bei Kinderwahlgräbern 20 Jahre
 4.  bei Wahlgräbern für Frühgeborene 

und nicht bestattungspflichtige Kin-
der 10 Jahre Sie können nur anläss-
lich eines Todesfalls verliehen wer-
den.

(3)  Die erneute Verleihung eines Nut-
zungsrechts ist nur auf Antrag mög-
lich. Bei einem Wahlgrab ist die Verlän-
gerung um 10 bzw. 25 Jahre, bei einem 
Urnenwahlgrab ist die Verlängerung 
um 10 bzw. 15 Jahre möglich und bei 
Kinderwahlgräbern bzw. Wahlgräbern 
für Frühgeborene und nicht be- stat-
tungspflichtige Kinder kann die Ver-
längerung für jeweils 10 Jahre bean-
tragt werden.

(4)  Das Nutzungsrecht entsteht mit Zah-
lung der Grabnutzungsgebühr. Auf 
Wahlgräber, bei denen die Grabnut-
zungsgebühr für das Nutzungsrecht 
nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften 
über Reihen- gräber entsprechend an-
zuwenden.

(5)  Ein Anspruch auf Verleihung oder er-
neute Verleihung von Nutzungs-
rechten besteht nicht.

(6)  Wahlgräber können ein- und mehr-
stellige Einfachgräber sein. In einem 
Einfachgrab sind bei gleichzeitig lau-
fender Ruhezeit nur eine Erdbestat-
tung und eine Urnenbestattungen zu-
lässig. Die Gemeinde kann Ausnahmen 
zulassen.

(7)  Während der Nutzungszeit darf eine 
Bestattung nur stattfinden, wenn die 
Ruhezeit die Nutzungs- zeit nicht 
übersteigt oder ein Nutzungsrecht 
mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhezeit erneut verliehen worden 
ist.

(8)  Der Nutzungsberechtigte soll für den 
Fall seines Ablebens seinen Nachfol-
ger im Nutzungsrecht schriftlich be-
stimmen. Dieser ist aus dem nachste-
hend genannten Personenkreis zu 
benennen. Wird keine Regelung ge-
troffen, so geht das Nutzungsrecht in 
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(2)  In einem Urnenwahlgrab können bis 
zu zwei Urnen beigesetzt werden, so-
fern die Ruhezeit der vorher beigesetz-
ten Urne nicht überschritten wird oder 
ein Nutzungsrecht mindestens für die 
Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit er-
neut verliehen worden ist.

(3)  Im Friedhof sind Urnenreihengrabstät-
ten für anonyme Beisetzungen einge-
richtet. Die Grabstätten werden nicht 
gekennzeichnet. Anonyme Bestat-
tungen finden ohne Beisein von Ange-
hörigen des Verstorbenen und ohne 
Hinweis auf den Zeitpunkt der Beiset-
zung statt.

(4)  Soweit sich aus der Friedhofssatzung 
nichts anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für Reihen- und Wahlgräber 
entsprechend für Urnengrabstätten.

V.  Grabmale und  
sonstige Grabausstattungen

§ 14 Auswahlmöglichkeiten
(1)  Auf dem Friedhof werden Grabfelder/-

stätten ohne besondere Gestaltungs-
vorschriften und Grab- felder/-stätten 
mit besonderen Gestaltungsvorschrif-
ten eingerichtet.

(2)  Bei der Zuweisung einer Grabstätte 
bestimmt der Antragsteller, ob diese in 
einem Grabfeld mit besonderen Ge-
staltungsvorschriften liegen soll. Ent-
scheidet er sich für ein Grabfeld mit 
besonde- ren Gestaltungsvorschriften, 
so besteht auch die Verpflichtung, die 
in Belegungs- und Gestal- tungsplä-
nen für das Grabfeld festgesetzten Ge-
staltungsvorschriften einzuhalten. 
Wird von dieser Auswahlmöglichkeit 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung 
Gebrauch gemacht, so erfolgt die Be-
stat- tung in einem Grabfeld ohne be-
sondere Gestaltungsvorschriften.

(3)  Der beigefügte Gestaltungsplan ist 
Bestandteil dieser Satzung.

 
§ 15 Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz
Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
müssen der Würde des Friedhofs in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanla-
ge entsprechen. Für liegende Grabmale 
gelten die Vorschriften des § 15 dieser Sat-
zung entsprechend. Felder/Grabstätten mit 
allgemeinem und besonderem Gestal- 
tungsgrundsatz sind auf beigefügtem Ge-
staltungsplan gekennzeichnet.

Gestaltungsvorschriften für alle Grabfelder
(1)  In den Grabfeldern müssen nach Ab-

lauf der Frist in § 17 Abs. 1 Satz 2 Grab-
male errichtet wer- den.

(2)  Für Grabmale dürfen nur Natursteine, 
Holz, Schmiedeeisen, Bronze, Stahl 
oder Findlinge ver- wendet werden.

(3)  Bei der Gestaltung und Bearbeitung 
sind folgende Vorschriften einzuhal-
ten:

 1.  Sofern nichts anderes vorgeschrie-
ben ist, sind Gräber in Verbindung 

mit Grabmälern mit fes- ten Gra-
beinfassungen zu versehen.

 2.  Die Grabmale dürfen einen Sockel 
nur bis zur maximalen Höhe der Gra-
beinfassung haben.

 3.  Schriften, Ornamente und Symbole 
sind auf das Material, aus dem das 
Grabmal besteht, werk- gerecht ab-
zustimmen. Sie dürfen nicht auf-
dringlich groß sein.

 4.  Firmenbezeichnungen dürfen nur 
unauffällig und nicht auf der Vorder-
seite des Grabmals an- gebracht 
werden.

(4)  Auf den Grabstätten sind nicht zuläs-
sig: Grabmale und Grabausstattung

 1. mit Farbanstrich auf Stein,
 2.  mit Lichtbildern, deren Größe ein 

Maß von 10 cm x 8 cm überschreiten.
 3. Kieselsteineindeckungen mit Folien
 4.  Bäume und hochwüchsige Sträu-

cher
 5. Bänke oder ähnliche Objekte
(5)  Grabeinfassungen sind nur aus Natur-

stein zulässig.
(6)  Für alle vorgegebenen Maße gelten 

die Außenmaße
(7)  Die Gemeinde kann unter Berücksich-

tigung der Gesamtgestaltung des 
Friedhofs Ausnahmen von den Vor-
schriften der Absätze 2 bis 6 und auch 
sonstige Grabausstattungen zulassen.

§ 16 Grabfelder mit besonderen 
Gestaltungsvorschriften

(1)   Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen in Grabfeldern mit besonde-
ren Gestaltungsvorschrif- ten müssen 
in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und 
Anpassung an die Umgebung erhöh-
ten Anforde- rungen gemäß des bei-
gefügten Gestaltungsplans entspre-
chen.

 
§ 17 Genehmigungserfordernis

(1)  Die Errichtung von Grabmalen und 
Grabeinfassungen bedürfen der vor-
herigen schriftlichen Ge- nehmigung 
der Gemeinde. Ohne Genehmigung 
sind bis zur Dauer von zwei Jahren 
nach der Bestattung oder Beisetzung 
provisorische Grabmale als Holztafeln 
bis zur Größe von 15 mal 30 cm und 
Holzkreuze zulässig.

(2)  Dem Antrag ist die Zeichnung über 
den Entwurf des Grabmals im Maßstab 
1:10 zweifach beizu- fügen. Dabei ist 
das zu verwendende Material, seine 
Bearbeitung, der Inhalt und die Anord-
nung der Schrift, der Ornamente und 
Symbole sowie die Fundamentierung 
anzugeben. Soweit erfor- derlich, kann 
die Gemeinde Zeichnungen der 
Schrift, der Ornamente und der Sym-
bole im Maßstab 1:1 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung und der 
Form verlangen. In besonderen Fällen 
kann die Vorlage eines Modells oder 
das Aufstellen einer Attrappe auf der 
Grabstätte verlangt werden.

nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten über

 1.  auf die Ehegattin oder den Ehegat-
ten, die Lebenspartnerin oder den 
Lebenspartner,

 2. auf die Kinder,
 3. auf die Stiefkinder,
 4.  auf die Enkel in der Reihenfolge der 

Berechtigung ihrer Väter oder Müt-
ter,

 5. auf die Eltern,
 6. auf die Geschwister,
 7. auf die Stiefgeschwister,
 8.  auf die nicht unter 1. bis 7. fallenden 

Erben.
  Innerhalb der einzelnen Gruppen Nr. 2 

bis 4 und 6 bis 8 wird jeweils der Älte-
ste nutzungsberech- tigt.

(9)  Der Nutzungsberechtigte kann mit 
Zustimmung der Gemeinde das Nut-
zungsrecht auf eine der in Absatz 8 
Satz 3 genannten Personen schriftlich 
übertragen. Diese Person muss eben-
falls schrift- lich zustimmen.

(10)  Der Nutzungsberechtigte hat im Rah-
men der Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Rege- lungen das 
Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet 
zu werden und über die Bestattung so-
wie über die Art der Gestaltung und 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 
Verstorbene, die nicht zu dem Perso-
nenkreis des Absatzes 8 Satz 3 gehö-
ren, dürfen in der Grabstätte nicht be-
stattet werden. Die Gemeinde kann 
Ausnahmen zulassen.

(11)  Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit ver-
zichtet werden. Bei vorzeitigem Ver-
zicht auf das Nutzungsrecht nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit findet keine 
anteilige Rückerstattung der Benut-
zungsgebühr statt. Eine Auflösung des 
Grabes vor Ablauf der Ruhezeit ist 
nicht zulässig.

(12)  Mehrkosten, die der Gemeinde beim 
Ausheben des Grabes zu einer weite-
ren Bestattung durch die Entfernung 
von Grabmalen, Fundamenten und 
sonstigen Grabausstattungen entste-
hen, hat der Nutzungsberechtigte zu 
erstatten, falls er nicht selbst rechtzei-
tig für die Beseitigung dieser Gegen-
stände sorgt.

(13)  In Wahlgräbern können auch Urnen 
beigesetzt werden.

§ 13 Urnenreihen-  
und Urnenwahlgräber

(1)  Urnenreihen- und Urnenwahlgräber 
sind Aschengrabstätten als Urnenstät-
ten in Grabfeldern oder Nischen unter-
schiedlicher Größe in Mauern, Terras-
sen und Hallen und unter einem Baum, 
die ausschließlich der Beisetzung von 
Aschen Verstorbener dienen. Bei Ur-
nengräbern beträgt die Nutzungszeit 
15 Jahre. Sie können nur anlässlich 
eines Todesfalls verliehen werden.
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(3)  Die Errichtung und Veränderung aller 
sonstigen Grabausstattungen bedarf 
ebenfalls der vorheri- gen schriftlichen 
Genehmigung der Gemeinde. Absatz 
2 gilt entsprechend.

(4)  Die Genehmigung erlischt, wenn das 
Grabmal oder die sonstige Grabaus-
stattung nicht innerhalb von einem 
Jahr nach Erteilung der Genehmigung 
errichtet worden ist.

(5)  Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn alle Voraussetzungen dieser 
Friedhofssatzung erfüllt wer- den.

§ 18 Standsicherheit
Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
müssen standsicher sein. Sie sind ihrer Grö-
ße entspre- chend nach den allgemein an-
erkannten Regeln des Handwerks zu funda-
mentieren und zu befestigen. 
Steingrabmale müssen aus einem Stück 
hergestellt sein und dürfen folgende Min-
deststärken nicht unterschreiten:

Stehende Grabmale
bis 1,20 m Höhe: 14 cm,
bis 1,40 m Höhe: 16 cm,

Grabmale und Grabeinfassungen dürfen 
nur von fachkundigen Personen (i.d.R. Bild-
hauer, Stein- metze) nach Genehmigung 
durch die Gemeinde errichtet werden.

§ 19 Unterhaltung
(1)  Die Grabmale und die sonstigen Gra-

bausstattungen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssi- cherem Zu-
stand zu halten und entsprechend zu 
überprüfen. Verantwortlich dafür ist 
bei Reihen- grabstätten und Urnenrei-
hengrabstätten der Verfügungsbe-
rechtigte, bei Wahlgrabstätten und  
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungs-
berechtigte.

(2)  Erscheint die Standsicherheit von 
Grabmalen und sonstigen Grabaus-
stattungen gefährdet, so sind die für 
die Unterhaltung Verantwortlichen 
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Gemeinde auf Kosten des Verant-
wortlichen Sicherungsmaßnahmen 
(z.B. Absperrungen, Umlegung von 
Grabmalen) treffen. Wird der ord-
nungswidrige Zustand trotz schrift-
licher Aufforderung der Gemeinde 
nicht innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemes- senen Frist beseiti-
gt, so ist die Gemeinde berechtigt, dies 
auf Kosten des Verantwortlichen zu 
tun oder nach dessen Anhörung das 
Grabmal oder die sonstige Grabaus-
stattung zu entfernen. Die Gemeinde 
bewahrt diese Sachen drei Monate 
auf. Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder nicht ohne weiteres zu er-
mitteln, so genügt ein sechswöchiger 
Hinweis auf der Grabstätte.

§ 20 Entfernung
(1)  Grabmale, Umrandungen und son-

stige Grabausstattungen dürfen vor 
Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts nicht von der Grabstätte 
entfernt werden. Die Gemeinde kann 
Ausnahmen zulassen.

(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts sind die Grabmale 
und die sonstigen Gra- bausstat-
tungen zu entfernen. Wird diese Ver-
pflichtung trotz schriftlicher Aufforde-
rung der Ge- meinde innerhalb einer 
jeweils festzusetzenden angemes-
senen Frist nicht erfüllt, so kann die 
Ge- meinde die Grabmale und die son-
stigen Grabausstattungen im Wege 
der Ersatzvornahme nach dem Lan-
desverwaltungsvollstreckungsgesetz 
selbst entfernen; § 19 Abs. 2 Satz 5 ist 
entspre- chend anwendbar. Die Ge-
meinde bewahrt diese Sachen drei 
Monate auf.

VI.  Herrichten und  
Pflege der Grabstätte

§ 21 Allgemeines
(1)  Alle Grabstätten müssen der Würde 

des Ortes entsprechend hergerichtet 
und dauernd gepflegt werden. Ver-
welkte Blumen und Kränze sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an 
den dafür vorgesehenen Plätzen abzu-
lagern.

(2)  Die Höhe und die Form der Grabhügel 
und die Art ihrer Gestaltung sind dem 
Gesamtcharakter des Friedhofs, dem 
besonderen Charakter des Friedhof-
steils und der unmittelbaren Umge-
bung anzupassen. Bei Plattenbelägen 
zwischen den Gräbern dürfen die 
Grabbeete nicht höher als die Platten 
sein. Die Grabstätten dürfen nur mit 
solchen Pflanzen bepflanzt werden, 
die andere Grab- stätten und die öf-
fentlichen Anlagen nicht beeinträchti-
gen. Mehrstellige bzw. einstellige 
Wahlgrä- ber sind auch als solche an-
zulegen; eine Auftrennung oder Ver-
bindung ausgewiesener Gräber ist 
nicht zulässig. Die Bepflanzung darf 
nicht über die Außenkante der Gra-
bumrandung in den Weg hineinwach-
sen. Die Art der Bepflanzung eines 
Grabes darf insbesondere in Bezug auf 
die Höhe und Dichte nicht dazu füh-
ren, dass die Vegetation auf anderen 
Grabstellen beeinträchtigt wird.

(3)  Für das Herrichten und für die Pflege 
der Grabstätte hat der nach § 19 Ab-
satz 1 Verantwortliche zu sorgen. Die 
Verpflichtung erlischt erst mit dem Ab-
lauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungs-
rechts.

(4)  Die Grabstätten müssen innerhalb von 
sechs Monaten nach Belegung herge-
richtet sein.

(5)  Die Grabstätten sind nach Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts ab-

zuräumen. § 20 Absatz 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.

(6)  Das Herrichten, die Unterhaltung und 
jede Veränderung der gärtnerischen 
Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegen ausschließlich der Gemein-
de. Verfügungs- bzw. Nutzungsbe-
rechtigte sowie die Grabpflege tat-
sächlich vornehmenden Personen 
sind nicht berechtigt, diese Anlagen 
der Ge- meinde zu verändern.

§ 22 Vernachlässigung der Grabpflege
(1)  Wird eine Grabstätte nicht hergerich-

tet oder gepflegt, so hat der Verant-
wortliche (§ 19 Absatz 1) auf schrift-
liche Aufforderung der Gemeinde die 
Grabstätte innerhalb einer jeweils fest-
gesetzten ange- messenen Frist in 
Ordnung zu bringen. Ist der Verant-
wortliche nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln, so genügt 
ein dreimonatiger Hinweis auf der 
Grabstätte. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt, so können Reihengrab-
stätten und Urnenreihengrabstätten 
von der Gemeinde abgeräumt, ein-
geebnet und eingesät werden. Bei 
Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrab-
stätten kann die Gemeinde in diesem 
Fall die Grabstätte im Wege der Ersatz-
vornahme nach dem Landesverwal-
tungsvollstre- ckungsgesetz in Ord-
nung bringen lassen oder das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen. In dem Entziehungsbe-
scheid ist der Nutzungsberechtigte 
aufzufordern, das Grabmal und die 
sonstigen Grabausstattungen inner-
halb von drei Monaten nach Unan-
fechtbarkeit des Entziehungsbe-
scheids zu entfernen.

(2)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck 
gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird 
die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
der Verantwortliche nicht bekannt 
oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, 
so kann die Gemeinde den Grab-
schmuck entfernen.

(3)  Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 
und 2 sind dem Verantwortlichen vor-
her anzudrohen.

 
VII.  Benutzung der Leichenhalle

§ 23 Benutzung der Leichenhalle
(1)  Die Leichenhalle dient der Aufnahme 

der Verstorbenen bis zur Bestattung. 
Sie darf nur in Beglei- tung eines An-
gehörigen des Friedhofspersonals 
oder des beauftragten Bestatters be-
treten wer- den. Trauerfeiern sind 
rechtzeitig mit der Gemeinde abzu-
stimmen.

(2)  Sofern keine gesundheitlichen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, kön-
nen die Angehörigen den Verstor-
benen sehen. Die Zeiten sind mit dem 
Bestatter oder dem Friedhofspersonal 
abzustimmen.
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4.  als Verfügungs- oder Nutzungsbe-
rechtigter oder als Gewerbetreibender 
Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen ohne oder abweichend von 
der Genehmigung errichtet (§ 17 Ab-
satz 1 und 3) oder entfernt (§ 20 Ab-
satz 1),

5.  Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen nicht in verkehrssicherem Zu-
stand hält (§ 19 Absatz 1).

IX.  Bestattungsgebühren

§ 26 Erhebungsgrundsatz
Für die Benutzung der gemeindlichen Be-
stattungseinrichtungen und für Amtshand-
lungen auf dem Gebiet des Friedhofs- und 
Bestattungswesens werden Gebühren 
nach den folgenden Bestimmungen erho-
ben.

§ 27 Gebührenschuldner
(1)  Zur Zahlung der Verwaltungsge-

bühren ist verpflichtet,
 1.  wer die Amtshandlung veranlasst 

oder in wessen Interesse sie vorge-
nommen wird,

 2.  wer die Gebührenschuld der Ge-
meinde gegenüber durch schrift-
liche Erklärung übernommen hat 
oder für die Gebührenschuld eines 
anderen kraft Gesetzes haftet.

(2)  Zur Zahlung der Benutzungsgebühr 
sind verpflichtet,

 1.  wer die Benutzung der Bestattungs-
einrichtung beantragt,

 2.  die bestattungspflichtigen Angehö-
rigen der verstorbenen Person (Ehe-
gatte oder Ehegattin, Lebenspartner 
oder Lebenspartnerin, volljährige 
Kinder, Eltern, Großeltern, volljäh-
rige Ge- schwister und Enkelkinder).

(3)  Mehrere Gebührenschuldner haften 
als Gesamtschuldner.

§ 28 Entstehung und  
Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenschuld entsteht
 1.  bei Verwaltungsgebühren mit der 

Beendigung der Amtshandlung,
 2.  bei Benutzungsgebühren mit der In-

anspruchnahme der Bestattungs-
einrichtungen und bei Grabnut-
zungsgebühren mit der Verleihung 
des Nutzungsrechts.

(2)  Die Verwaltungsgebühren und die Be-
nutzungsgebühren werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe der Gebühren-
festsetzung fällig.

§ 29 Verwaltungs-  
und Benutzungsgebühren

(1)  Die Höhe der Verwaltungs- und Benut-
zungsgebühren richtet sich nach dem 
als Anlage zu dieser Satzung beige-
fügten Gebührenverzeichnis. Das Ge-
bührenverzeichnis ist Teil dieser Sat-
zung.

(2)  Ergänzend findet die Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren 

– Verwaltungsgebüh- renordnung – in 
der jeweiligen Fassung entsprechend 
Anwendung.

 
X.  Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 30 Alte Rechte
(1)  Für Grabstätten, die vor Inkrafttreten 

dieser Satzung gemäß den Vorschrif-
ten der bisherigen Fried- hofsordnung 
oder früherer Friedhofsordnungen an-
gelegt wurden, gelten die bisherigen 
Vorschrif- ten weiter, insbesondere in 
Bezug auf die Gestaltung der Grab-
stätte und die Ruhezeiten.

(2)  Änderungen an der Gestaltung bereits 
bestehender Grabstätten, insbeson-
dere infolge der Bestat- tung weiterer 
Verstorbener, unterliegen jedoch den 
Vorschriften dieser Satzung.

(3)  Die Gebührenfestsetzung erfolgt bis 
zum Inkrafttreten dieser Satzung ge-
mäß Gebührentatbestän- den und in 
der Höhe des Bestattungsgebühren-
verzeichnisses vom 17. Februar 2025 
und mit die- sem verbundenen Be-
schlüsse.

§ 31 In-Kraft-Treten
(1)  Diese Satzung tritt am 01.04.2025 in 

Kraft.
(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Fried-

hofssatzung vom 12. Dezember 2006 
(jeweils mit allen spä- teren Ände-
rungen) außer Kraft.

Haslach im Kinzigtal, den 24.03.2025

Philipp Saar Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1: Gebührenverzeichnis
Anlage 2: Gestaltungsplan

Hinweis über die Verletzung von Verfah-
rens- und/oder Formvorschriften nach  
§ 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung (GemO) oder aufgrund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht- lich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich oder elekt- ronisch gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-
den ist.

Abweichend hiervon kann die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften 
auch nach Ablauf der Jahresfrist von jeder-
mann geltend gemacht werden, wenn der 
Bürgermeister dem Satzungsbeschluss 

VIII.  Haftung, Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Obhuts- und  
Überwachungspflicht, Haftung

(1)  Der Gemeinde obliegen keine über die 
Verkehrssicherungspflicht hinausge-
henden Obhuts- und Überwachungs-
pflichten. Die Gemeinde haftet nicht 
für Schäden, die durch nichtsatzungs-
gemäße Benutzung des Friedhofs, sei-
ner Anlagen und Einrichtungen, durch 
dritte Personen oder durch Tiere ent-
stehen. Im Übrigen haftet die Gemein-
de nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit. Die Vorschriften über 
Amtshaftung bleiben unberührt.

(2)  Verfügungsberechtigte und Nut-
zungsberechtigte haften für die 
schuldhaft verursachten Schäden, die 
infolge einer unsachgemäßen oder 
den Vorschriften der Friedhofssatzung 
widersprechenden Benutzung oder 
eines mangelhaften Zustands der 
Grabstätten entstehen. Sie haben die 
Ge- meinde von Ersatzansprüchen 
Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. 
Gehen derartige Schäden auf mehrere 
Verfügungsberechtigte oder Nut-
zungsberechtigte zurück, so haften 
diese als Gesamtschuldner.

(3)  Absatz 2 findet sinngemäß Anwen-
dung auf die nach § 4 zugelassenen 
Gewerbetreibenden, auch für deren 
Bedienstete.

§ 25 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Absatz 3 
Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

1.  den Friedhof entgegen der Vorschrift 
des § 2 betritt,

2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2
 a)  sich auf dem Friedhof nicht der 

Würde des Ortes entsprechend ver-
hält oder die Weisungen des Fried-
hofspersonals nicht befolgt,

 b)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art 
befährt,

 c)  während einer Bestattung oder ei-
ner Gedenkfeier in der Nähe Arbei-
ten ausführt,

 d)  den Friedhof und seine Einrich-
tungen und Anlagen verunreinigt 
oder beschädigt sowie Rasen- flä-
chen und Grabstätten unberechtig-
terweise betritt oder befährt,

 e)  Tiere mitbringt, ausgenommen an-
geleinte bzw. Blindenhunde

 f )  Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen ablagert,

 g)  Waren und gewerbliche Dienste an-
bietet,

 h) Druckschriften verteilt,
 i)  lärmt, spielt, isst und trinkt oder la-

gert,
 3.  eine gewerbliche Tätigkeit auf dem 

Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 
Absatz 1),
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Anlage 1 zur Friedhofssatzung der Stadt Haslach vom 24.03.2025 
Gebührenverzeichnis 

Nr. Amtshandlung / Gebührentatbestand Gebühr ab 
01.04.2025 

1. Verwaltungsgebühren  

1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 60,00 € 
1.2 sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse (Grabnachweis, ortspolizeiliche Erlaubnis, Leichenpass)  20,00 € 
2. Benutzungsgebühren  

2.1 Bestattung (Öffnen und Schließen der Grabstätte)  

2.11 Reihengrab für Personen unter 10 Jahren (Kindergrab) 305,00 € 
2.12 Reihengrab für Personen ab 10 Jahren 915,00 € 
2.13 Kaufgrab (Wahlgrab) 915,00 € 
2.14 von Fehlgeburten und Ungeborene 305,00 € 
2.15 Urnenerdbestattung 315,00 € 
2.16 anonyme Urnenerdbestattung 260,00 € 
2.17 in der Urnenwand 260,00 € 
2.2 Überlassung eines Reihengrabes  

2.21 für Personen von 10 und mehr Jahren 1.225,00 € 
2.22 Anonymes Urnenreihengrab 995,00 € 
2.22.1 Pflegegebühr (pauschal) zu Nr. 2.24 für Pflegeaufwand bei anonymen Urnenreihengräbern 450,00 € 
2.23 Urnenreihengrab 1.065,00 € 
2.24 Urnenwandreihengrab 995,00 € 
2.25 Urnenreihengrab (gärtnergepflegt) 1.035,00 € 
2.26 Urnenreihengrab im Baumhain 1.035,00 € 
2.26.1 Pflegegebühr (pauschal) zu Nr. 2.28 für Pflegeaufwand bei Urnenreihengräbern im Baumhain 400,00 € 
2.26.2 Namenstafel inklusive Beschriftung zu Nr. 2.28 nach Aufwand 
2.3 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten (Kaufgräber)  

2.31 Erdwahlgrab einfachbreit, einfachtief 1.730,00 € 
2.32 Erdwahlgrab doppelbreit, einfachtief 3.255,00 € 
2.33 Erdwahlgrab für Fehlgeburten und Ungeborene 495,00 € 
2.34 Erdwahlgrab für Personen unter 10 Jahren 775,00 € 
2.35 Urnenwahlgrab 1.610,00 € 
2.36 Urnenwandwahlgrab 1.545,00 € 
2.37 Urnenwahlgrab (gärtnergepflegt) 1.585,00 € 
2.38 Urnenwahlgrab im Baumhain 1.585,00 € 
2.38.1 Pflegegebühr (pauschal) zu Nr. 2.38 für Pflegeaufwand bei Urnenwahlgräbern im Baumhain 400,00 € 
2.38.2 Namenstafel inklusive Beschriftung zu Nr. 2.38 nach Aufwand 
2.4 für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts  

2.41 für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.31 bis 2.38  

2.42 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur 
erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll berechnet. 

 

2.43 für folgende bestehende Kaufgräber (Wahlgräber) ist nur noch eine Verlängerung des 
Nutzungsrechts möglich (Nutzungsverlängerung pro angefangenem Monat): 

 

2.43.1 Erdwahlgrab einfachbreit, doppeltief 7,45 € 
2.43.2 Erdwahlgrab doppelbreit, doppeltief 14,25 € 
2.43.3 Erdwahlgrab dreifachbreit, einfachtief 15,95 € 
2.43.4 Erdwahlgrab vierfachbreit, einfachtief 21,00 € 
2.43.5 Erdwahlgrab sechsfachbreit, einfachtief 31,15 € 
2.43.6 Erdwahlgrab einfachbreit, einfachtief (gärtnergepflegt) 5,75 € 
2.5 Benutzung der Friedhofshalle  

2.51 Aussegnunghalle 350,00 € 
2.52 Aufbahrungs- und Kühleinrichtungen pro Tag 45,00 € 
2.53 Orgelspiel 59,50 € 
2.6 Sonstige Leistungen  

2.61 Sargträger pro Bestattung, je Träger 52,50 € 
2.62 Umbettung einer Urne nach Aufwand 
2.63 Ausgrabung von Leichen und Gebeinen nach Aufwand 
 Bei Wiederbestattung werden die üblichen Gebühren erhoben.  
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Feld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (allg. G
estaltungs-

grundsatz) 
Zulässig sind Sargbestattungen in dafür vor-
gesehenen Einzel- und D

oppelgrabstätten. 
Stehende G

rabm
ale für Einzelgrabstätten dür-

fen eine Ansichtsfläche von 0,60 m
2 nicht 

überschreiten; stehende G
rabm

ale für D
op-

pelgrabstätten dürfen eine Ansichtsfläche von 
1,20 m

2 nicht überschreiten. 
G

rabeinfassungen und G
rabm

ale dürfen ins-
gesam

t nicht m
ehr als 1/3 der G

esam
tgrabflä-

che bedecken. 

Feld 1B
 (U

rnenw
and) 

Zulässig sind U
rnenbestattungen in den dafür 

vorgesehenen G
rabkam

m
ern. 

Als G
rabm

al sind G
rabplatten von einer durch 

die Stadt H
aslach festgelegten Stelle zu ver-

w
enden. 

W
eiterer G

rabschm
uck abseits der G

rabplatte 
ist nicht zulässig 

Feld 1C
, 3A (Friedhofsm

auer) 

Zulässig sind U
rnenbestattungen in dafür vor-

gesehenen U
rnenerdgrabstätten. 

Stehende G
rabm

ale dürfen eine Ansichtsflä-
che von 0,60 m

2 nicht überschreiten. 
G

rabeinfassungen und G
rabm

ale dürfen ins-
gesam

t nicht m
ehr als 1/3 der G

esam
tgrabflä-

che bedecken. 

Feld 7A (Anonym
- &

 Sozialfeld) 

Zulässig U
rnenbestattungen in dafür vorgese-

henen U
rnenerdgräbern. 

Auf U
rnensozialgräbern w

ird lediglich ein 
Kreuz m

it N
am

e, G
eburts- und Sterbedatum

 
des Bestatteten angebracht. 
Auf anonym

en U
rnengräbern w

ird keinerlei 
H

inw
eis auf die Identität des Verstorbenen an-

gebracht. 
Selbst angebrachter G

rabschm
uck ist nicht 

zulässig. 
D

ie Beisetzung in anonym
en U

rnengräbern 
findet ohne das Beisein von Angehörigen 
statt.  

Feld 9, 10, 11 (U
rnenfelder) 

Zulässig sind U
rnenbestattungen in dafür vor-

gesehenen U
rnenerdgrabstätten. 

Stehende G
rabm

ale dürfen eine Ansichtsflä-
che von 0,60 m

2 nicht überschreiten. 
G

rabeinfassungen und G
rabm

ale dürfen ins-
gesam

t nicht m
ehr als 1/3 der G

esam
tgrabflä-

che bedecken. 

Feld 11A, 25, 16 

D
ie Felder 11A, 25 und 16 sind aufgrund von 

Ü
berplanungsm

aßnahm
en bis auf W

eiteres 
vollständig gesperrt.  
In betroffenen G

rabstätten können nur Perso-
nen bestattet w

erden, deren bereits verstorbe-
ner Ehegatte im

 betroffenen G
rab beigesetzt 

w
urde. 

Feld 12 (Steinfeld) 

Zulässig sind Sarg- und U
rnenbestattungen in 

dafür vorgesehenen G
rabstätten. 

D
ie Innenflächen von G

rabstätten sind durch 
Steinplatten abzudecken.  
Stehende G

rabm
ale sind nicht zulässig.  

Feld 15 (K
indergrabfeld) 

Zulässig sind Sargbestattungen von Kindern 
(bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres) so-
w

ie frühgeborenen und nicht bestattungs-
pflichtigen Kindern. 
In jedem

 G
rab kann grundsätzlich nur eine 

Person bestattet w
erden. 

Stehende G
rabm

ale dürfen eine Ansichtsflä-
che von 0,60 m

2 nicht überschreiten. 

Feld 13, 14 ,17, 18, 20, 22 (allg. G
estal-

tungsgrundsatz) 
Zulässig sind Sargbestattungen in dafür vor-
gesehenen Einzel- und D

oppelgrabstätten so-
w

ie U
rnenbestattungen in dafür vorgesehenen 

U
rnenerdgrabstätten. 

Stehende G
rabm

ale für Einzel- und U
rnen-

grabstätten dürfen eine Ansichtsfläche von 
0,60 m

2 nicht überschreiten; stehende G
rab-

m
ale für D

oppelgrabstätten dürfen eine An-
sichtsfläche von 1,20 m

2 nicht überschreiten.  
G

rabeinfassungen und G
rabm

ale dürfen ins-
gesam

t nicht m
ehr als 1/3 der G

esam
tgrabflä-

che bedecken. 

Feld 19 (B
aum

hain) 

Zulässig sind U
rnenbestattungen in dafür vor-

gesehenen U
rnenerdgräbern. 

Als G
rabm

al sind an zentralen G
edenkstelen 

N
am

enstafeln von einer durch die Stadt 
H

aslach festgelegten Stelle zu verw
enden. 

G
ebinde und G

edenkobjekte dürfen aus-
schließlich um

 die G
edenkstelen herum

 ange-
bracht w

erden. Eigenständige G
rabm

ale und 
jede Form

 von G
rabschm

uck sind nicht zuläs-
sig. 

Feld 21 

Zulässig sind Sargbestattungen in dafür vor-
gesehenen Einzel- und D

oppelgrabstätten so-
w

ie U
rnenbestattungen in dafür vorgesehenen 

U
rnenerdgrabstätten. 

Stehende G
rabm

ale für Einzel- und U
rnen-

grabstätten dürfen eine Ansichtsfläche von 
0,60 m

2 nicht überschreiten; stehende G
rab-

m
ale für D

oppelgrabstätten dürfen eine An-
sichtsfläche von 1,20 m

2 nicht überschreiten.  
D

ie G
rabeinfassungen der G

räber sind ein-
heitlich m

it durch die Stadt zu beziehenden 
Einfassungsplatten zu setzen. 

Feld 21A (anonym
es G

rabfeld) 

Zulässig sind U
rnenbestattungen in dafür vor-

gesehenen U
rnenerdgräbern. 

Auf den G
räbern w

ird kein H
inw

eis auf die 
Identität des Verstorbenen angebracht. 
Jegliche Form

 von G
rabm

alen oder G
rab-

schm
uck ist nicht zulässig. 

D
ie Beisetzung findet ohne das Beisein von 

Angehörigen statt. 

Feld 23, 26, 27 (gärtnergepflegte G
rabfeld-

anlage) 
Zulässig sind U

rnenbestattungen in dafür vor-
gesehenen U

rnenerdgräbern. 
Fest verankerte G

rabeinfassungen sind nicht 
zulässig. 
G

estattet sind, abhängig von der Lage, ste-
hende G

rabm
ale m

it einer Ansichtsfläche von 
bis zu 0,60 m

2 und Findlinge. 
Beim

 G
raberw

erb in der gärtnergepflegten 
G

rabfeldanlage w
ird ein G

rabpflegevertrag 
über die D

auer der R
uhezeit m

it der G
enos-

senschaft Badischer Friedhofsgärtner eG
 

(G
BFG

) geschlossen. D
ie Pflegekosten w

er-
den zw

ischen der G
BFG

 und dem
 Verfü-

gungs- bzw
. N

utzungsberechtigten der G
rab-

stätte direkt verrechnet. 

A
nlage 2 zur Friedhofssatzung vom

 24.03.2025 
G

estaltungsplan 
Erläuterungen:

Erläuterungen:
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nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 
wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich oder elektronisch gel-
tend gemacht wor- den ist.

Schrittgeschwindigkeit gilt 
auch im Inneren Graben, in 
der Alten Eisenbahnstraße 

und Gerbergasse 
Aufgrund diverser Beschwerden möchten 
wir darauf hinweisen, dass auch der Innere 
Graben sowie die Alte Eisenbahnstraße 
und Gerbergasse zum verkehrsberu-
higten Bereich gehört. Daher gilt auch hier 
für alle Fahrzeugführer, dass -wie in der ge-
samten Altstadt- nicht schneller als Schritt-
geschwindigkeit gefahren werden darf.   
Wir bitten zur Gewährleistung der größt-
möglichen Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
mer und insbesondere aus Rücksichtnah-
me auf spielende Kinder sowie ältere 
Menschen um Beachtung der geltenden 
Verkehrsregeln. 
  
Stadtverwaltung Haslach im Kinzigtal 

Autofreie Altstadt  
für das Frühlingsfest mit 
Autoschau am Sonntag, 

06.04.2025 
Am Frühlingsfest in der Altstadt am 06. 
April werden das gesamte Altstadtareal 
sowie die gesamte Engelstraße, Neue 
Eisenbahnstraße und der Kanoneplatz 
in die eigentliche Veranstaltungsfläche 
mit einbezogen. Dieser Bereich ist des-
halb bereits ab dem frühen Morgen 
nicht befahrbar und es gilt ein Haltever-
bot für den ganzen Tag. Die Autofahrer 
im Bereich des gesamten Festareals 
werden dringend aufgefordert, ihre 
Fahrzeuge außerhalb zu parken. Das 
Frühlingsfest betrifft wie immer den ge-
samten Altstadtring. Die Veranstalter 
haben mitgeteilt, dass sie sich schon 
aufgrund der feuerpolizeilichen Vor-
schriften vorbehalten müssen, falsch 
abgestellte Fahrzeuge auf Kosten des 
Verursachers abzuschleppen. 
  
Stadtverwaltung Haslach im Kinzigtal 

 

Wichtiger Hinweis  
zum Betreten von Wiesen 
und landwirtschaftlichen 

Flächen 
Wiesen und landwirtschaftliche Flächen 
sollten während der Vegetationszeit, das 
heißt von ca. März bis Oktober, nicht von 
Spaziergängern betreten werden. Dieses 
Betretungsverbot gilt auch für Hunde. Es 
sollten daher insbesondere im Bereich 
Waldsee und Rückhaltebecken Richtung 
Mühlenbach nur die offiziell ausgewie-
senen Wege benutzt werden. 
Wir bitten um Beachtung! 
Stadtverwaltung Haslach  
 

Kontaktstelle Frau und Beruf 
berät zu beruflichen Fragen 
am 3. April 2025 in Haslach  

In Haslach gibt es im Rathaus wieder per-
sönliche Beratungstermine der Kontakt-
stelle Frau und Beruf Freiburg - Südlicher 
Oberrhein. 
  
Die Beratung richtet sich an alle Frauen, die 
Fragen haben:
• zur beruflichen (Neu-) Orientierung
• zum Wiedereinstieg nach einer Familien-

phase oder bei Arbeitslosigkeit

Bewerbungen unter:
E-Mail: bewerbung@haslach.de
Auskünfte über die Tätigkeit: 07832/706-132 LukasWeigold
Auskünfte zum Arbeitsverhältnis: 07832/ 706-112 Adrian Ritter
NÄHERE DETAILS ZUR AUSSCHREIBUNG FINDEN SIE UNTER: WWW.HASLACH.DE

STADT HASLACHH
ARBEITEN BEI DER

Mitarbeiter im Sekretariat
der Unteren Baurechtsbehörde (m/w/d) - Teilzeit

• Sekretariat für die Baurechtsbehörde
• Führen des Baulastenverzeichnisses
• Organisation und Protokollführung von Zweckverbandssitzungen

• Interessanter und abwechslungsreicher Aufgabenbereich
• Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitregelung
• Moderner Arbeitsplatz mit einem motivierten Team
• Betriebliche Altersvorsorge, Jobbike und Firmenfitness
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• zur Berufswahl
• zur Berufsweg- und Karriereplanung
• zur Aus- und Weiterbildung
• zur Stellensuche und Bewerbung oder
• zum Bewerbungsunterlagen-Check
 
Über die Website www.frauundberuf-bw.
de/freiburg-so können Sie sich für einen 
Beratungstermin anmelden. 
  
Die Beratung findet am Donnerstag, 
03.04.2025 von 9:00 bis 12:30 Uhr, Am 
Marktplatz 1 (Rathaus, Erdgeschoß), 77716 
Haslach statt. 
  
Die Beratung ist kostenfrei, vertraulich 
und neutral. 
Weitere Informationen zum Angebot und 
zur Arbeit der Kontaktstelle Frau und Beruf 
finden Sie unter: www.frauundberuf- 
bw.de/freiburg-so 
 

Silberseehütte geöffnet 
Die Silberseehütte in Schnellingen kann 
von Anfang April bis Ende Oktober wieder 
angemietet werden. 
Terminanfragen sind über unseren Verwal-
ter Herr Feller unter Telefon: 0151/55 55 
2388, Mo.-Fr. zwischen 09.00 Uhr und 19.00 
Uhr, möglich. 
Gerne können Sie auch eine Nachricht per 
Mail an viktorfeller@gmx.net senden. 
Hallenverwaltung Haslach 
  

FUNDSACHEN

Beim Fundbüro der Stadt Haslach im Kin-
zigtal wurden folgende Fundsachen abge-
geben: 
- Taschenschirm (Stadthalle) 
- 2 Strickmützen (dm Drogerie-Markt) 

- Sonnenbrille (dm Drogerie-Markt) 
-  kleine Fernbedienung (Wohnstift, Ahorn-

str.) 
-  einzelner Schlüssel mit Anhänger (Rat-

hausbriefkasten) 
-  Stofftier (Bächlewaldweg Richtung Wald-

see) 
- Armband (REWE-Markt) 
- Fotos (REWE-Markt) 
- Sonnenbrille (REWE-Markt) 
- Ohrring (Archebrücke) 
-  Gurtpolster Schulranzen (Rathausbriefka-

sten) 
  
weitere Informationen erhalten Sie im In-
ternet unter www.haslach.de  / Rathaus 
& Service / Bürgerservice / Fundbüro
  
oder wenden Sie sich bitte an: 
Christina Joos, Tel.-Nr. 07832 706-0 
Mail: joos@haslach.de 
Bettina Becher, Tel.-Nr. 07832 706-142 
Mail: becher@haslach.de 
 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Bei Fragen zur Abfallwirtschaft wenden 
Sie sich bitte an:
LRA Ortenaukreis / Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft
abfallwirtschaft@ortenaukreis.de
www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de

Abfallberatung: 0781/805-9600
Gebühren und Behälter: 0781/805-6000

Behälterbestellungen oder -änderungen 
können nur vom Grundstückseigentümer 
bzw. Verwalter vorgenommen werden.
Hierzu wird die Kundennummer und das 
Leistungskonto benötigt.

Bei der Stadtverwaltung Haslach betreut 
Sie:
Herr Gülhan Celtik, Stadtbauamt
Tel.: 07832/706-137, 
Mail: celtik@haslach.de

Leerung der Mülltonnen:

Graue Tonne:
den 31.03. in Bollenbach
den 02.04. in Haslach & Schnellingen

Grüne Tonne:
den 02.04. in Schnellingen
den 03.04. in Haslach & Bollenbach

Gelbe Säcke:
den 07.04. in Bollenbach & Schnellingen
den 09.04. in Haslach
 
Nächste Altpapiersammlung (FFW):
den 05.07.
in Haslach, Bollenbach & Schnellingen
 

herzlich willkommen
IN DER MARKTSTADTHASLACH

Floh- und Trödelmarkt
am 06. April

- Flohmarkt ab 12.00 Uhr -

Frühlingsfest mit Autoschau
Außerdem:
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Nächster Warentauschtag:
den 11.10. von 13.00 - 16.00 Uhr
Standort: Markthalle Haslach
 
Abholung von Grünabfällen:
Es findet keine Sammlung in 2025 statt. 
  
Batteriebehälter:
Rückgabe im Handel oder bei Problem-
stoffsammlung
oder bei der Deponie Vulkan

Korktonne:
Klosterparkplatz (hinter Glascontainer)

Deponie Vulkan (Tel.: 07832/96886):
Mo. bis Fr. 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr & 13.00 
Uhr bis 16.30 Uhr
sowie Sa. 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

Stadtbücherei
im bürgerhaus
der stadt haslach

Öffnungszeiten 
Dienstag 14.30 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 19.00 Uhr 
Freitag 14.30 - 18.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr 
Telefon 07832/9182-0 
E-Mail buecherei@haslach.de 
   

Das Lexikon im Regal ist alt 
und verstaubt? 

... Und seriöse Informationen im Internet zu 
finden, ist gar nicht so einfach... 
Hier bietet die Stadtbücherei Haslach Ab-
hilfe! 
Mit der Länder- und Personendatenbank 
des Munzinger-Archivs und den digitalen 
Angeboten des Brockhaus steht Schülern 
und anderen Wissbegierigen stets aktuelles 
und geprüftes Wissen zur Verfügung. Lexi-
ka für verschiedene Altersgruppen, Schü-
lertraining für unterschiedliche Fächer und 
Lernmodule zur Medienkompetenz sind 
über das Medienportal der Stadtbücherei 
zu erreichen. 
Um die digitalen Angebote kostenlos nut-
zen zu können, muss man sich mit seinem 
Büchereiausweis anmelden.  
Sie haben noch keinen Büchereiausweis? 
Dann kommen Sie zu uns! Für Schüler und 
Studenten ist der Ausweis kostenlos; Er-
wachsene erhalten ein kostenloses Schnup-
perjahr. Erst ab dem zweiten Jahr wird eine 
Gebühr von 20 € fällig. 

Haslach BiG -
Bibliothek der
Generationen

Öffnungszeiten 
Montag 14.30 - 18.00 Uhr 
Dienstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 13.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07832/96093-92 
 

Schwerpunkt Bildung 
Die Bibliothek der Generationen ist eine 
Zweigstelle der Stadtbücherei, die - pas-
send zur Lage im Bildungszentrum - ihren 
Schwerpunkt im Bereich der Sach- und 
Fachmedien hat. Zudem gibt es einen groß-
en Bestand an Kinder- und Jugendliteratur. 
Der Leseausweis ist in beiden Bibliotheken 
gültig und kann in beiden beantragt wer-
den. 
  
Die Ausleihe ist in der Bibliothek der Gene-
rationen - auch für Erwachsene - kostenlos! 
 

BiG –
Erwachsenenbildung

Klangmeditation  
mit der Bass- und der  

Körpertambura 
Die beiden Saiteninstrumente erzeugen, 
aufgrund der unterschiedlichen Korpus-
größen und Saitenlängen, tiefere und et-
was lichtere Klänge.

Während des Spielens entsteht ein wohltu-
ender Klangraum. Dieser Klangraum und 
die entstehenden Obertöne können es Dir 
ermöglichen, zur Ruhe zu kommen, Dich zu 
erden, Dein Immunsystem zu stärken, bela-
stende und wiederkehrende Gedanken los-
zulassen.

Die Klangmeditation ist sowohl im Sitzen 
wie im Liegen möglich.
Von Herzen heißen wir Dich willkommen zu 
diesem spannenden Klangerlebnis.

Freitag:   11.04.25
Zeit: 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Ausgleich  € 17,00

Anmeldung und Information: 07682 – 9 26 
19 01

Leitung: 
Beate Klein
Impulse für Lebensfreude
79215 Elzach    

Dorothea Hagner
Klang- und Schwingungstherapeutin
79215 Elzach

Ort: 
BiG – In der Bibliothek der Generationen
Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum Ge-
bäude C
Richard-Wagner-Str.10
77716 Haslach
  

KOMMUNALE 
JUGEND- UND 
SOZIALARBEIT

Jugendarbeit

 

Öffnungszeiten Offene Jugendarbeit 
Haslach  
  
Montag bis Donnerstag von 13.00 bis 
19.00 Uhr 
Freitag von 13.00 bis 20.45 Uhr 
  
Aktuelles zu unseren aktuellen Wochen-
plänen und wöchentlich wechselnden 
Angeboten findet ihr unter Instagram @
offene_jugendarbeit_haslach. 
  
Euer Team der Offenen Jugendarbeit 
Haslach 

 

Wusel Wochen 2025   
Ein neues Jahr hat begonnen und damit 
beginnt auch bald wieder die Anmelde-
phase für die verbindliche Ferienbetreuung 
der Stadt Haslach, den Wusel Wochen 2025. 
  
Die Wusel Wochen sind ein Natur- und Er-
lebnispädagogisch orientiertes Ferienfrei-
zeitprogramm in den Oster-, Pfingst- und 
Sommerferien, welches sich an Grundschü-
lerInnen der 1- 4 Klasse richtet. Die Betreu-
ung beinhaltet die Begleitung der Kinder 
durch pädagogisch geschultes Personal, 
Freizeitangebote sowie ein Frühstück. 
  
Die Räumlichkeiten des Jugendhauses und 
sein großes Außengelände bieten zudem 
genügend Platz und Möglichkeiten für Ak-
tionen wie Spiel-, Bastel- sowie Kreativan-
gebote. 
    
Hier nun alle wichtigen Eckdaten für das 
Jahr 2025 im Überblick: 
  
Die Betreuungszeiten liegen jeweils von 
Montag bis Donnerstag* von 7:30 Uhr bis 
16.00 Uhr und Freitag von 7:30 Uhr bis 
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13.00 Uhr, wobei die jeweils letzten 30 Mi-
nuten als Abholzeit gelten. 
  
*Abweichung der Tage in den Oster- und 
Pfingstferien 
Ostern  14.04.2025 - 17.04.2025 be-

reits voll belegt 
Pfingsten 10.06.2025 - 13.06.2025 
Sommer W1  04.08.2025 - 08.08.2025  be-

reits voll belegt 
Sommer W2  11.08.2025 – 15.08.2025 
  
Bei voll belegten Anmeldeplätzen werden 
Wartelisten eingerichtet. Beim Nachrücken 
werden Sie automatisch informiert. 
  
Die Kosten belaufen sich auf 13,00€ pro 
Tag, was dementsprechend folgende Preise 
für die Ferienprogramme ergibt: 
Ostern  52,00€ 
Pfingsten  52,00€ 
Sommer Woche 1 65,00€ 
Sommer Woche 2 65,00€ 
  
Online-Anmeldeverfahren:  
Anmeldungen sind ab dem 28.01.2024 ab 
12.00 Uhr ausschließlich über das Online-
portal Feripro (https://haslach.feripro.de) 
möglich.
 
Folgend finden Sie eine kurze Erklärung 
zur Onlineanmeldung
• Rufen Sie die Website www.haslach.feri-

pro.de auf
• Klicken Sie rechts auf Wusel Wochen – Ver-

anstaltungen & Anmeldung
• Wählen Sie die gewünschte Veranstal-

tung aus, indem Sie auf auswählen kli-
cken

• Bestätigen Sie die Auswahl
• Beantworten Sie die aufgeführten Fra-

gen
• Persönliche Daten angeben
• Einwilligung zur: Veröffentlichung von 

Fotos; Datenschutz; Teilnahmebedin-
gungen.

• Angaben überprüfen und anschließend 
Anmeldung verbindlich abschicken

• Sobald sie eine Anmeldebestätigung er-
halten haben, überweisen Sie den fäl-
ligen Betrag innerhalb von sieben Tagen 
an die angegebenen Kontodaten.

• Bei Überbelegung der Veranstaltungen 
werden Sie über Wartelistenplätze infor-
miert.

• Innerhalb von 4 Wochen vor Start des je-
weiligen Ferienprogramms erhalten Sie 
eine Übersicht über das Angebot, den 
Ablaufplan sowie Eckdaten und was ihr 
Kind im Programm dabeihaben sollte.

 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne un-
ter der 07832 8040 zur Verfügung. Wir freu-
en uns wie jedes Jahr auf eine ereignis-
reiche und spannende Zeit. 
  
Das Team der Offenen Jugendarbeit Has-
lach 
  

Spendenaufruf:    
Das 1. Obergeschoss des Jugend-
hauses in der Mühlenbacher Straße 14 
wird in den kommenden Wochen ge-
meinsam mit den Jugendlichen umge-
staltet. Geplant sind ein Chillraum  für 
gemütliches Miteinander, ein kreativer 
Pen-&-Paper-Raum sowie ein Multi-
media- & Gaming-Zimmer. Um die 
Räume ansprechend zu gestalten, su-
chen wir noch passende Dekorationse-
lemente. 
  
Gesucht werden:
• Bilderrahmen in den Farben Schwarz, 

Weiß oder Gold (Größen: A4, A5 oder 
kleiner)

• Gut erhaltene Holz-Obstkisten für 
Dekozwecke

• Blockwandregale (beispielsweise 
LACK)

• Korkpinnwände
 
Wenn Sie etwas Passendes spenden 
möchten, freuen wir uns über Ihre Un-
terstützung. Die Abgabe kann nach Ab-
sprache erfolgen. 
  
Kontakt: 
Maximilian Pohl
E-Mail: pohl@haslach.de
Telefon: 07832 8040 oder 0171 4177671 

 

Schulsozialarbeit

Beratung für Eltern, Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte 
  
Grundschule 
Frau Ehret 
07832 9754 169 
ehret@haslach.de 
  
Sekundarstufe 
Frau Lahn (Montag- und Donnerstag) 
07832 9754 110 
lahn@haslach.de 
  
WhatsApp für Schülerinnen und Schüler 
0157 35333115 
 

AUS DEN
KINDERGÄRTEN

Sportkita Schwarzwaldkind
Herzlichen Dank für die rege Teilnahme 
an unserem Walk-In! 
Vergangenen Freitag durften wir viele inte-
ressierte Familien zu unserem Walk-In an-
lässlich der Eröffnung unserer neuen KITA 
Schwarzwaldkind begrüßen.  
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Wir möchten uns ganz herzlich für die zahl-
reichen Besuche, die tollen Gespräche und 
das große Interesse bedanken! Es war ein 
rundum schöner Tag mit vielen bereichern-
den Begegnungen und wertvollem Aus-
tausch. Die positive Resonanz hat uns sehr 
gefreut und zeigt, dass unser Konzept An-
klang findet. 
Da sich viele für unsere Kita und das Platz-
angebot interessiert haben, sehen Sie an 
dieser Stelle unsere aktuelle Preisliste. 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei 
Fragen rund um die Platzvergabe, unser pä-
dagogisches Konzept oder den Kita-Alltag 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf viele neue Familien, die 
gemeinsam mit uns in der KITA Schwarz-
waldkind eine liebevolle, achtsame und 
inspirierende Lernumgebung erleben 
möchten – nah an der Natur und im Ein-
klang mit den Bedürfnissen der Kinder! 
Herzliche Grüße 
 

INTEGRATIONSARBEIT

Die Integrationsbeauftragte ist die zentrale 
Anlaufstelle jeglicher Integrationsbemü-
hungen in Haslach.
Kontakt: Integrationsbeauftragte Elena Hu-
sch  husch@haslach.de 0151 50664785 
oder 07832 5215 
 

MUSIKSCHULE
HASLACH

„Der König tanzt“ beim 20. Haslacher Fa-
milienkonzert 
Beim 20. Haslacher Familienkonzert wird es 
barock und opulent: am Sonntag, 30. März 
um 11 Uhr im Haus der Musik erkunden 
Zäzilie Zeitgeist und Anton Andante die 
Unterhaltungsmusik des 18. Jahrhunderts. 
Dank der Unterstützung der PRINZBACH 
Kultur-Stiftung lässt das Ensemble um An-
ton Andante und Zäzilie Zeitgeist die 
1720er Jahre musikalisch wiederauferste-
hen: da erklingt ein Dudelsack, es wird kö-
niglich getafelt und gemeinsam getanzt, 
Saiten werden gezupft und der Ritter von 
der traurigen Gestalt galoppiert in den 
Frühling. Aber wie tanzt der König am fran-
zösischen Hof? Wie amüsiert sich die italie-
nische High Society? Und was sang man 
eigentlich in der Kirche? 
Diese Fragen beantworten Claudine Sou-
caille (Blockflöte) Christina Weschta (Violi-
ne), Anne Hilse-Heideker (Violoncello) und 
Bruno Soucaille (Cembalo) und begleiten 
die Abenteurer Anton und Zäzilie (Andreas 
Heideker) auf ihrer musikalischen Entde-
ckungstour durch die „barocken 20er“. 
Die kleinen und großen Zuhörer*innen er-
wartet ein außergewöhnliches Konzerter-
lebnis, das Musikgenuss, Spaß, Unterhal-
tung und Information auf einzigartige 

Weise verbindet. Die Musik wird lebendig 
durch Geschichten, Schauspiel und Thea-
ter, es darf gelauscht, getanzt, gesungen 
und gelacht werden. 
Immer getreu dem Motto der Familienkon-
zerte: Konzerte auf höchstem künstle-
rischem Niveau von Profis für Menschen 
von 5 bis 105 bei freiem Eintritt (Spenden 
sind willkommen). 

 

Außenstelle Haslach
Herr Werner Müller
Im Alten Kapuzienerkloster
Klosterstraße 1, 77716 Haslach
Telefon: 07832 706-174
Telefax: 07832 706-178
Frau Miriam Mayer
0171 8916673
E-Mail: haslach@vhs-ortenau.de
Internet: www.vhs-ortenau.de

vhs Haslach -   
Jetzt anmelden! 

Mit einem umfangreichen und vielseitigen 
Programm ist die Volkshochschule Ortenau 
in das Frühjahr-/Sommersemester gestar-
tet. Sämtliche Veranstaltungen sind auf der 
Homepage der vhs unter www.vhs-orte-
nau.de einsehbar und Annmeldungen sind 
online, telefonisch oder schriftlich möglich. 
Das gedruckte Programmheft steht an den 
bekannten Auslagestellen zur Verfügung. 
Informationen zu den Kursen erhalten Sie 
online oder bei der vhs-Außenstelle Has-
lach: Frau Miriam Mayer, 0171/8916673, 
haslach@vhs-ortenau.de. 
  

Übersicht über das Kursangebot in Haslach 
Schminken - Basics für Teenager (2.0003 
HS) 
In Kooperation mit der Kommunalen Jugend- 
und Sozialarbeit Haslach 
1 Tag, 05.04.2025, Samstag, 10:00 - 13:00 
Uhr, Jugendhaus Haslach, Mühlenbacher 
Straße 14, 77716 Haslach, Heike Wilczek, 
26,00 € zzgl. ca. 5,00 € für Material. 

Foto: pixabay

Erste Hilfe am Kind – Kindernotfälle 
(3.0407 HS) 

Foto: pixabay Leopictures

1 Tag, 05.04.2025, Samstag, 08:30 - 13:00 
Uhr, 15 Min. Pause, Heinrich-Hansjakob-Bil-
dungszentrum, Richard-Wagner-Straße 10, 
77716 Haslach, Raum C1.03 (Eingang C), 1. 
OG, Dr. Martina Vetter, 25,00 € 
  
Besichtigung des ‚Haus Theres‘ - Alltags-
geschichte von 1920 bis 1990 (1.0102 
HS) 
In Kooperation mit dem Historischen Verein 
Haslach  
1 Nachmittag, 06.04.2025, Sonntag, 14:30 - 
16:30 Uhr, Haus ‚Theres‘ (hinter Café Pöllath/
Waidele), Innerer Graben 51, 77716 Has-
lach, Martin Schwendemann, gebührenfrei. 
  
Prüfungsvorbereitung Englisch für Real-
schüler/innen (6.0705 HS) - Ferienkurs 

Foto: Pixabay

3 Tage, 14.04.2025 - 16.04.2025, Montag, 
14.04.2025, Dienstag, 15.04.2025, Mitt-
woch, 16.04.2025, jeweils 09:00 - 12:15 Uhr, 
15 Min. Pause, Ehemalige Neuapostolische 
Kirche, Königsbergerstraße 3, 77716 Has-
lach, Unterrichtsraum, 1. OG, Angelika 
Spitzmüller, 73,00 € inkl. Kopien. 
  
Weitere Veranstaltungen 
08.05.25 Qigong im Freien 3.01404 HS 
08.05.25 Qigong im Freien 3.01405 HS 
08.05.25 Qigong im Freien 3.01406 HS 



BürgerBlatt Haslach

16 Freitag, 28. März 2025

09.05.25 Innere Achtsamkeit 1.0618 HS Z0 
12.05.25  „Mexikanische Küche“ Kochkurs 

auf Spanisch 3.0531 HS 
12.05.25  Vortrag „80 Jahre Kriegsende“ 

1.0106 HS Z0 
16.05.25  Waldführung für Kinder 1.1005 HS 
17.05.25  Sumi-e – japanische Tuschemale-

rei 2.0703 HS 
22.05.25  Buchvorstellung „Speed-Date“ 

2.0103 HS 
24.06.25  Besichtigung KZ-Gedenkstätte 

Vulkan 1.0104 HS 
10.07.25  Vortrag Vorsorgevollmacht  

1.0316 HS 

TOURISTINFORMATION
HASLACH informiert

Veranstaltungstipp:  
DUFT TOUR im Marktstädt-

chen Haslach  
mit Bärbel Winkler 

Schlendern Sie mit mir immer der „Nase“ 
nach durch die engen Gässchen und histo-
rischen Plätze unserer bezaubernden Alt-
stadt. 
Vergangenes wird plötzlich durch die Nase 
erfahrbar, ist verknüpft mit Emotionen und 
Erinnerungen....Anekdötchen und Ge-
schichtchen. 
Eine aktiv vergnügliche Entdeckungsreise 
der Sinne.... nicht nur für Augen und Ohren. 

Donnerstag, 03. April um 18.00 Uhr 
Tourist-Information Haslach - Am Alten Ka-
puzinerkloster 
Kosten: 12 € inkl. Duftwässerle
Anmeldung: Bis zum Vortag um 12.00 Uhr 
möglich unter 07832/706-172 oder info@
haslach.de

Foto: Stadt Haslach 
  

Weitere Führungen sind am: 
  
Donnerstag, 08. Mai um 18.00 Uhr 
Donnerstag, 31. Juli um 18.00 Uhr 
Donnerstag, 30. Oktober um 18.00 Uhr 
 

KULTUR
... im Städtle
... im Tal
... im Ländle

Einladung zur  
Kunstausstellung  

„Auf Wolke 7“ von Valentin 
Vitanov ab 30. März 

Der Kunstverein Mittleres Kinzigtal und die 
Stadt Haslach laden Sie und ihre Freunde 
herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung 
von Valentin Vitanov „Auf Wolke 7“ 

Vernissage: Sonntag 30. März um 11.00 
Uhr 
  
Ort: Im Alten Kapuzinerkloster Haslach
Ausstellungsdauer: bis 13. April
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 
10.00 - 12.30 und 13.30 - 17.00 Uhr 

 

Mannish Boys  
Kinzigtal im Raben 

Bereits zum dritten Mal eröffnen die Man-
nish Boys ihr Spielsaison im Gasthaus Ra-
ben. 
Am 29.03.2025 ab 20 Uhr stehen sie mit 
Ihrem neuen, etwas umgebauten Pro-
gramm auf der Bühne. 

Neu in der Setlist sind u.a. Songs von U2, 
The Dead South und Greenday. 
Damit wird das musikalische Spektrum 
noch einmal erweitert – oder wie Sänger 
und Bassist Peter Dold sagt:„Wir spielen 
einfach alles, was uns Spaß macht“ 
  
Eintritt ist frei – es wird ein Hut rumgehen 
 

Grüffelo am 04. April  
in Haslach 

Das Marionettentheater Zipfelmütze ga-
stiert am Freitag, 04. April mit ca. 1 Meter 
großen Marionetten und neuen Geschich-
ten mit dem Grüffelo wieder im Gemeinde-
haus St. Sebastian. 
    

    
Freitag 4.April 2025 
Kath.Gemeindehaus St.Sebastian 
Beginn: 16.00 Uhr 
Einlass: 30.Minuten vor Beginn 
Eintritt: Erwachsene und Kinder 9.00 Euro 
mit Gutschein 8.00 Euro 
  
Gutscheine verteilen wir in Grundschule 
und Kindergärten sowie Tourstikinformati-
onen. Kurkarte oder Gästekarte wird aner-
kannt.  
 

Der besondere Film:  
„Der Lehrer, der uns das 

Meer versprach“ 
Das KinoCenter Rio-Scala in Haslach zeigt 
am Montag, 31.03. und Mittwoch, 02.04. 
jeweils um 19:30 Uhr „Der Lehrer, der 
uns das Meer versprach“ 
  
Inhalt: 1935 wird Antoni Benaiges (Enric 
Auquer) als Lehrer in einem kleinen, abge-
legenen Dorf in Burgos, Spanien, einge-
stellt. Dort baut er eine intensive Beziehung 
zu seinen Schülern auf, alle im Alter zwi-
schen sechs und zwölf Jahren. Er gibt ihnen 
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ein Versprechen: Er wird sie zum ersten Mal 
in ihrem Leben ans Meer bringen. 75 Jahre 
später stößt Ariadna (Laia Costa), eine En-
kelin, einer dieser Schüler, die sich auf die 
Suche nach ihrem Großvater gemacht hat, 
auf die wunderbare, aber tragische Ge-
schichte ihres Lehrers und die Geschichte, 
die sich hinter einem Versprechen verbirgt, 
das nie eingelöst wurde. 
Basiert auf der wahren Geschichte von An-
toni Benaiges. 
  
Tickets unter www.kinohaslach.de oder 
an der Abendkasse. 

 

Der besondere Film:  
„Wunder der Lebenskraft“ 

Das KinoCenter Rio-Scala in Haslach zeigt 
am Montag, 31.03. und Mittwoch, 02.04. 
jeweils um 19:45 Uhr „Wunder der Le-
benskraft“ 
  
Inhalt: Den Umstand, dass einige Menschen 
anfälliger für Erkrankungen und weniger 
belastbar als andere sind, führen manche 
auf die Existenz einer unsichtbaren Ur-En-
ergie zurück, die alle Bereiche des Lebens 
beeinflusst. Diese vermeintliche Kraft, die 
in China auf die Bezeichnung Chi hört, in 
Japan als Ki bekannt ist und in Indien Prana 
oder Kundalini genannt wird, soll in der 
richtigen Menge angeblich für inneren Frie-
den, stabile Gesundheit und unbändige En-
ergie im Alltag sorgen. In der Dokumentati-
on „Wunder der Lebenskraft - Eine Reise zur 
Heilung der Seele“ wird aufgezeigt, wie 
Menschen in unterschiedlichen Regionen 
der Welt versuchen, mit verschiedenen Me-
thoden jene Lebenskraft zu steigern, um 
innerhalb kurzer Zeit das volle menschliche 
Potential zu verwirklichen und so ein glück-
licheres Dasein zu führen. 
  

Tickets unter www.kinohaslach.de oder 
an der Abendkasse. 

 

HdMLive präsentiert am 
Samstag, 12. April:  HIT ME! 

Pop, Rock & Soul Act 
Zehn erfahrene Musiker, die seit vielen Jah-
ren gemeinsam erfolgreich auf der Bühne 
stehen, packen die Gelegenheit am Schopf 
und erfinden sich komplett neu. Sie starten 
ein Musikprojekt, bei dem der Name Pro-
gramm ist ! 
Musik, die dich mit jedem Ton, jeder Note 
und jedem Beat genau dort trifft, wo es so 
gut tut! 
  
Die unbändige Spielfreude und geballte 
musikalische Erfahrung der Bandmitglieder 
zeigt sich in ihren einzigartigen Arrange-
ments und viel Liebe zum musikalischen 
Detail. Eine Songauswahl, die das Publikum 
überrascht, packt und mitreißt! 
  
Um es mit den Worten des großen James 
Brown zu sagen: HIT ME! 
HIT ME! zelebrieren die Pop-, Rock- und 
Soul-Klassiker der letzten vier Jahrzehnte 
und kombinieren diese gekonnt mit den 
Hits von heute! 
  
Man kennt den Song... irgendwie... Aber ge-
nau so hat man ihn noch nie gehört. 
  
Das HDMlive Team heißt sie herzlich Will-
kommen zu HIT ME! 
  
Samstag, 12. April 20.00 Uhr  
Haus der Musik 
Einlass 19.00 Uhr mit Support im Foyer
Abendkasse: 16.-- € 
Vorverkauf:  14.-- € - Studio K in Haslach 
  

www.hdmlive.de 
  

HIT ME Foto: Archiv Band
 

AUS DEM ARCHIV

Hukla-Werke statt Brauerei 
Das Stadtarchiv Haslach sammelt histo-
rische Fotos und andere Zeitzeugnisse der 
Stadtgeschichte – gerne auch Aufnahmen 
von Privatpersonen. Regelmäßig werden 
einzelne dieser Objekte und Geschichten 
der Öffentlichkeit im Blättle und auf der Fa-
cebook- und Instagram-Seite der Stadt prä-
sentiert. 
  
Diese Woche: 
  

  
Viele Leserinnen und Leser haben richtig 
darauf hingewiesen, dass es sich beim Foto 
vergangene Woche im Hintergrund nicht 
um den Storchenkamin der Brauerei Haser 
handelte. Vielmehr war ein Schornstein der 
Hukla-Werke erkennbar. 
Auf dieser Postkarte aus dem Stadtarchiv 
wird die Größe ersichtlich, die die Hukla-
Werke in der Stadt zwischen Bahngleisen, 
B33 und dem Innenstädtle einnahmen. An-
stelle des Kamins in der Mitte des Bildes be-
finden sich heute Parkplätze hinter dem 
Feuerwehrgerätehaus. 
Die Firma Hukla beschäftigte wie viele an-
dere Wirtschaftsbetriebe während des 
Zweiten Weltkrieges zahlreiche Zwangsar-
beitende. Sie waren in mehreren Lagern in 
Haslach untergebracht. An ihre Schicksale 
wird in Haslach mit der Gedenkstätte Vul-
kan erinnert. 
  



BürgerBlatt Haslach

18 Freitag, 28. März 2025

Am 12. Mai wird der Stadtarchivar Leon 
Pfaff anlässlich von 80 Jahren Kriegsende 
einen Vortrag im Refektorium des Alten Ka-
puzinerklosters halten, wo dieses und an-
dere Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg 
miteinbezogen werden. 
Haben Sie selbst auch noch Bilder, Vereins-
unterlagen oder persönliche Dokumente 
aus den 1930er und 1940er Jahren? Gerne 
können Sie sich hierfür an den Archivar 
wenden, er ist zu erreichen über die Tele-
fonnummer (07832)918219 oder pfaff@
haslach.de. 

 

GESCHICHTE UND
BRAUCHTUM

Morgen ist Scheibenschlagen 
in Haslach-Schnellingen 

„Winter ade, scheiden tut weh...“ so tönt es 
wieder in verschiedensten Gegenden im 
süddeutschen Raum, wo an diesem Wo-
chenende mit verschiedenen Ritualen der 
Winter symbolisch verabschiedet wird. Da 
lodern u. a. am Sonntag mit einbrechender 
Dunkelheit nochmals mächtige Feuer im 
nahezu gesamten Elztal und ebenso im 
Haslacher Stadtteil Schnellingen, dort 
auf dem alten Gewann „Scheibenbühl“ 
bereits morgen, Samstag, den 29. März. 

Schon allein die herrliche Aussicht auf das 
Kinzigtal, auf Haslach und die angren-
zenden Elztäler Berge lohnen den Aufstieg 
zum Scheibenbühl hoch über Schnellingen 
gelegen. Doch insbesondere das gespen-
stische Treiben an diesem Vorabend des 
vierten Fastensonntages um glühende 
Holzscheiben, um einen mächtig aufge-
schichteten Holzstoß und um das bren-
nende Rad, das seinen Weg in den Talgrund 
sucht, das sind die Gründe für alljährlich 

große Zuschauerzahlen am Scheibenbühl. 
In Schnellingen sind es die ledigen Bur-
schen aus der Katholischen Landjugendbe-
wegung Schnellingen- Bollenbach, die das 
Scheibenschlagen „zelebrieren“ und hinter 
ihnen liegen bereits anstrengende Tage der 
Vorbereitung. Morgen Samstag nimmt das 
gespenstische Treiben ab 19.00 Uhr seinen 
Lauf. Ist es dann dunkel geworden über 
dem Tal, dann starten die Burschen mit ih-
rer Aktion, lodert das entzündete Feuer in 
den Nachthimmel und werden unzählige 
glühende Holzscheiben zu Tal geschlagen. 
Unterhaltung und Spannung ist garantiert 
hoch droben über Schnellingen. Am Ende 
dann die große Anspannung: Erreicht das 
mächtige, in Brand gesetzte Rad unbescha-
det den Talgrund? Unsere Vorfahren sahen 
in einem guten Lauf des brennenden Rades 
als ein gutes Ohmen für das bevorstehende 
Erntejahr. So lohnt wieder der Weg hinauf 
auf den Scheibenbühl zum traditionellen 
„Schiibeschlage“. 
 

AUS ARBEIT
UND WIRTSCHAFT

Ostergewinnspiel  
„Dein Kassenbeleg 

 zum Glück“ 

Vom 24. März bis 17. April läuft das beliebte 
Ostergewinnspiel „Dein Kassenbeleg 
zum Glück“. Kunden können in 20 teilneh-
menden Betrieben in Haslach einkaufen 
und ihre Kassenbelege einreichen, um an 
wöchentlichen Verlosungen teilzunehmen. 
Die Belege müssen bis Donnerstagabend 
eingereicht werden; die Verlosung findet 
freitags statt. Der Handels- und Gewerbe-
verein übernimmt Rechnungen bis zu 150 
Euro, um den lokalen Handel zu unterstüt-
zen. Teilnehmende Betriebe umfassen 
Fachgeschäfte für Textilien und Schuhe, das 
Gartencenter Göppert, Metzgereien, Opti-
ker und einen Frisörbetrieb. Unterstützen 
Sie den lokalen Handel und gewinnen Sie 
mit einem einfachen Kassenbeleg! 

Mehr Informationen und alle teilneh-
menden Betriebe finden Sie auf  
www.hgh-haslach.de. 
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DEIN KASSENBELEG

ZUM GLÜCK
GEWINNE BIS ZU 150€

24.03. – 17.04.2025

WWW.HGH-HASLACH.DE   

Teilnehmende Betriebe fi ndest Du unter:

*Den Bonbetrag bekommst Du in Glücksgutscheinen zurück (max. 150 €). 

Der Bon muss bis Donnerstagabend eingesendet werden. 

Daten werden sofort nach Gewinnermittlung gelöscht. 

1.  Kaufe in Deinem 

Lieblingsgeschäft ein.

4.  Jeden Freitag hast du die 

Chance bis zu 150€* zu 

gewinnen.

3.  Schicke das Foto und Deine 

Adresse inkl. Telefonnummer 

an hgh@haslach.de

2.  Mache ein Foto von 

Deinem Kassenbeleg.

oder

3.  Schicke das Foto und Deine 

Adresse + Telefonnummer via 

WhatsApp an 0151 23975602

VEREINS-
NACHRICHTEN

 

Schulkameraden 1940 
Wir treffen uns schon am Donnerstag, 
den 03.04. um 18.00 Uhr im Aiple an-
lässlich des Besuchs unserer Schulka-
merädin Philomen Kasper, die sich zur 
Zeit in Haslach aufhält. 

 

DEUTSCHES
ROTES KREUZ
Ortsverein Haslach

Dienstabend 
Wir treffen uns am Dienstag, den 01.04.25 
um 19.30 Uhr im DRK Heim. Wir werden 
gemeinsam einen gemütlichen Abend ver-
bringen. Unsere Senioren sind ehrzlich 
dazu eingeladen.  
Falls jemand Lust hat bei uns rein zu 
schnuppern seid Ihr herzlich willkommen. 
 
EINLADUNG 
Unser Ortsverein hält heute, am Freitag, 
28.03.2025, um 19:00 Uhr im Feuerwehr-
heim Haslach, Neue Eisenbahnstraße 16, 
seine Mitgliederversammlung ab, zu der 
ich alle Mitglieder sowie Freunde des Roten 
Kreuzes recht herzlich einlade. 

Tagesordnung der Versammlung: 
  1.  Begrüßung 
  2.  Kassenbericht des Schatzmeisters 
  3.  Bericht der Kassenprüfer 
  4.  Rechenschaftsberichte 
    a. des Vorstands 
     b. des Fahrdienstleiters 
    c. der Bereitschaftsleitung 
     d. der JRK-Leitung 
  5.  Entlastung der Vorstandschaft 
  6.  Wahl eines Wahlleiters 
  7.  Neuwahlen 
  8.  Wahl der Kreisdelegierten 
  9.  Ehrungen und Auszeichnungen 
10.  Wünsche und Anträge 
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr 
freuen. 

Mit freundlichem Gruß 
DRK-Ortsverein Haslsch e. V. 
Klaus Kinast, 1. Vorsitzender 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung  
Liebe Vereinsmitglieder, 
die Mitgliederversammlung des am 12. De-

zember 2022 gegründeten Fördervereins 
findet satzungsgemäß alle 2 Jahre statt. 
Zu dieser darf ich Sie im Namen der Vor-
standschaft ganz herzlich einladen auf 
  

Dienstag, 08. April 2025 um 19.00 Uhr 
im DRK Gebäude,  

Neue Eisenbahnstraße. 
  
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Berichte des Vorstandes ( 1. Vorsitzender, 
2.  Vorsitzende, Ladenleiterinnen, Schatz-

meister) 
3. Bericht der Rechnungsprüfer 
4.  Genehmigung der Jahresrechnungen 

2022, 2023, 2024 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Neuwahl des Vorstandes  
7. Neuwahl der Rechnungsprüfer  
8. Wünsche und Anträge 

      Es wäre sehr schön, wenn wir an diesem 
Abend viele Mitglieder begrüßen könnten. 
  
Herzliche Grüße 
Heinz Winkler 
1. Vorsitzender  
   

Freiwillige Feuerwehr
HASLACH

Altersabteilung 
Der nächste Stammtisch der Altersabtei-
lung ist am Mittwoch, den 2. April 2025. Wir 
treffen uns im Clubhaus des SV Haslach um 
19 Uhr. Hierzu sind alle Alterskameraden 
recht herzlich eingeladen. 
 

Vorankündigung „Generalversammlung 
2025“ Am Samstag, den 05.April 2025 
findet im Clubhaus des SV-Haslach um 
18:30 Uhr unsere diesjährige Generalver-
sammlung mit Neuwahl des Vorstands  
statt. Tagesordnung:
  1. Begrüßung 
  2. Totengedenken 
  3. Jahresberichte:
  1. 1. Vorsitzende und Kommandant 
  2. Sprecherin der Bürgerinnen 
  3. Kassenbericht 
  4. Kassenprüfbericht 
  4. Entlastung des Vorstandes 
  5.   Wahl des Vorstandes für 3 Jahre
  6. Wahl von 2 Kassenprüfer für 1 Jahr 
  7. Ehrungen und Beförderungen
  8. Termine 2025
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  9. Grußworte  
10. Wünsche und Anträge 
11. Verschiedenes  
 
Die Vorstandschaft der Historischen Bür-
gerwehr und Bürgerinnen Haslach e.V. wür-
de sich freuen, die aktiven und passiven 
Mitglieder im Clubhaus Begrüßen zu dür-
fen. 
 

Initiative Eine Welt e.V.

Unser Osterhase stellt sich vor! Sein Nest ist 
gefüllt mit vielen leckeren
bio & fairen Naschereien, wie feine Oster-
schokoladen und die beliebten
Paranusseier.
Die Erlöse unserer Produkte kommen direkt 
den Familien der Kakaobauern zu Gute.
Es werden Zukunftsperspektiven für die 
Produzentinnen und Produzenten und ih-
rer
Familien geschaffen und damit z.B. eine 
Schulbildung für ihre Kinder ermöglicht.
Ausbeuterische Kinderarbeit wird ausge-
schlossen.
Trotz der „freiwilligen Verpflichtungen“ der 
großen Schokoladenherstellern ist die Zahl
der in ausbeuterischer Kinderarbeit und im 
direkten Kontakt mit gefährlichen
Pestiziden arbeitenden Kinder in den letz-
ten Jahren weiter gestiegen!
(Quelle: INKOTA)
Woher kommt der Kakao für unsere Bio-
Schokolade?
Zum Beispiel von der Kakaogenossenschaft 
CECAQ-11 aus São Tomé, einer kleinen
Insel, die vor der Küste von Kamerun liegt. 
Der Kakao aus São Tomé ist von hoher
Qualität. Bio Rohrohrzucker aus Paraguay 
und faire Bio-Milch aus Deutschland run-
den
das Ganze ab.
Sozial und ökologisch verträglicher Anbau 
zum Schutz von Menschen und Natur.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 

Jugendrotkreuz
Haslach

Hallo liebe JRK-ler,   
unsere nächste Gruppenstunde findet wie 
folgt statt: 
  
Montagsgruppe:
Montag, den 31.03.2025 von 17.00 -  
18.30 Uhr
Thema: Tischkickerturnier 
    
Wir freuen uns schon auf euer Kommen! 
Euer JRK-Team 
 

Katholische
Frauengemeinschaft
HASLACH

Vorschau auf unseren Ausflug nach Zell 
a.H. am Montag, 28. April 
Schon heute wollen wir auf unsere Besichti-
gung des Zeller Rundofens hinweisen, der 
ein eindrucksvolles Bauwerk der Zeller In-
dustriegeschichte ist. Erfahren Sie mehr 
über den Porzellanbrennofen, der als einer 
der wenigen in Deutschland weitgehend 
original erhalten und voll begehbar ist. Frü-
her genutzt als Brennofen für Porzellan, 
kommt der Rundofen nach der Sanierung 
multifunktional zum Einsatz. 
Wir werden nachmittags mit dem Zug nach 
Zell fahren. Nähere Infos gibt es demnächst 
hier im Bürgerblatt. 
  
Zu allen unseren Veranstaltungen sind 
auch Nichtmitglieder herzlich eingela-
den! 
  
KFD - Team 
   

KLJB Bollenbach-
Schnellingen

Scheibenschlagen 2025 

Mit Einbruch der Dunkelheit erwarten Sie 
bei uns Glühende Holzscheiben, ein rie-
siger Feuerhaufen und ein Brennendes Feu-
errad. 
Wir, die KLJB Schnellingen Bollenbach wol-
len Euch alle auch dieses Jahr wieder zum 

traditionellen Scheibenschlagen zur Fa-
stenzeit am 29.03.2025 ab 19.00 Uhr auf 
dem Scheibenbühl zwischen Schnellingen 
und Bollenbach einladen . 
Bei diesem alemanischen Brauch werden 
zu lustigen Sprüchen die brennenden 
Scheiben das Tal hinunter katapultiert. Zum 
Abschluss wird zur guten Ernte in diesem 
Jahr ein brennendes Rad aus Stroh den 
Berg hinabgerollt. 
Während und nach dem Scheibenschlagen 
wird durch den Förderverein der KLJB 
Schnellingen Bollenbach bewirtet.  
  
Auf zahlreiche Besucher freut sich die ka-
tholische Landjugend Bewegung. 

 

Kleiderkarussell 
Wir sind jetzt in der Mühlenstraße 23 und 
haben am Freitag 28.03., Montag, 31.03. 
und Montag 07.04.2025 für Sie geöffnet. 
Bitte beachten Sie, dass die Annahme und 
die Ausgabe von Spenden zeitlich getrennt 
stattfinden. 
  
 Annahme Ihrer Spenden:
• Unsere Annahmezeiten sind MONTAGS  

für gut erhaltene Kleidung, Spielsachen 
und Haushaltswäsche von 15:00 bis 15:30 
Uhr.

• Bitte bringen Sie nicht mehr als zwei 
mittlere Kleiderkörbe mit.  

• Im Moment benötigten wir Duschtücher 
und Rollschuhe mit 4 Rollen in der Größe 
28. 

• Noch eine Bitte: bringen Sie uns nur die 
Kleidung, die Sie auch mit nach Hause 
nehmen würden. Sie sollte tragbar, der 
Jahreszeit angemessen, frisch gewa-
schen und unbeschädigt sein.

 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass kei-
ne Sachspenden vor der Tür des Kleiderka-
russells abgestellt werden dürfen. Ihre 
Spenden sind wertvoll und wir danken Ih-
nen im Voraus für Ihre Großzügigkeit! 
  
Ausgabezeiten für „Einkäufe“:
• Die Ausgabe von gut erhaltener Klei-

dung, Spielsachen, Haushaltswäsche so-
wie Kinderwagen und Kinderbetten fin-
det montags von 16:00 bis 18:00 Uhr und 
freitags von 15:30 bis 17:30 Uhr statt.

• Eine Terminabsprache ist derzeit nicht er-
forderlich, und wir haben Winterkleidung 
und Spielsachen. 

• Wenn Sie mehr Informationen benöti-
gen, zögern Sie nicht, uns unter der Tele-
fonnummer 07832/9789712 zu kontak-
tieren.

 
Wir laden Sie herzlich ein, unser Projekt 
Kleiderkarussell weiter bekannt zu machen! 
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Ermutigen Sie Freunde und Bekannte, 
ebenfalls etwas abzugeben, zu holen oder 
bei uns mitzuhelfen. 
Jede kleine Hilfe zählt, um ein Stück Hoff-
nung zu schenken und unsere Welt zu 
schützen. 
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Spen-
den!   
 
Geschenketisch in der kath. Kirche in 
Haslach 
Bis zum  10. April stellen wir Spielsachen, 
Bücher, CDs, DVDs sowie Tisch und Brett-
spiele bereit, die sich super als Osterge-
schenke eignen. 
Wer also auf der Suche nach Geschenke ist, 
kann hier fündig werden. Wir wünschen al-
len viel Spaß beim Aussuchen, Mitnehmen 
und weiter Verschenken. 
Weiter Geschenke haben wir im Kleiderkau-
rssell gegen einen kleinen Betrag auch zum 
Verschenken. 
Wollen Sie auch Sachspenden für den Tisch 
geben, bringen Sie diese bitte ins Kleider-
karussell, gerne bestücken wir den Ge-
schenketisch damit. Vielen Dank an alle 
Spender und Unterstützer 
 
Bastelnachmittag 
Wir bieten ein buntes Programm mit unter-
schiedlichen Bastelangeboten zum Thema 
Frühling und Ostern an. Am  Samstag, den 
29.März von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr tref-
fen wir uns zum gemeinsamen Basteln im 
katholischen Gemeindehaus St. Sebastian. 
Neben den preisgünstigen Bastelangebo-
ten gibt es Kaffee und Kuchen. Komm vor-
bei und bastle mit... 
 
Wanderung für Familien und alle die 
Lust haben.  
Unser Wanderfreund Simon hat eine kleine 
Wanderung für uns vorbereitet. 
 Wir treffen uns am 30. März um 11 Uhr am 
katholischen Gemeindehaus in Haslach. 
Von dort geht es los...  
Der Weg ist nicht für Kinderwagen geeig-
net. 
Lasst euch überraschen, was wir für euch 
vorbereitet haben. Natürlich gibt es eine 
Pause in der wir uns stärken können, Spiele 
machen und Spaß haben. 
 
Kreativ Abend für Erwachsene 
Hast du Lust mit anderen kreativ zu sein 
und dabei eine Menge Spaß haben? Mit 
Farbe und Pinsel? – dann komm zu uns, wir 
gestalten eine Glückstasse am Mittwoch, 
02. April um 19:00 Uhr im Kleiderkarus-
sell  
Mühlenstraße 23, Haslach 
 
Geschichten aus der Bibel 
Wir freuen uns, Ihnen ein ökumenisches 
Angebot der Kolpingsfamilie Haslach vor-
zustellen, das sich an alle richtet, die einen 
unterhaltsamen Nachmittag mit biblischen 
Geschichten erleben möchten. Wir heißen 
Dich am  Samstag, dem 05. April, um 15 
Uhr am katholischen Gemeindehaus will-

kommen. Die Veranstaltung dauert bis 
etwa 17 Uhr. Kinder im Alter von 3 bis 10 
Jahren (von Kindergarten- bis Grundschul-
alter) sind herzlich eingeladen, mit oder 
ohne ihre Eltern zu kommen. Wir freuen uns 
sehr darüber. Selbst jüngere Kinder mit ih-
ren Eltern sind uns selbstverständlich will-
kommen.   
Bis Mai lautet das Thema: Jona, der eigen-
sinnige Prophet, und der vielseitige Gott. 
Am Nachmittag lautet das Motto: „Jonas – 
und Gottes Barmherzigkeit“. Ihr dürft 
euch auf das freuen, was wir uns für euch 
ausgedacht haben. Natürlich sind auch Sin-
gen, Spielen, Basteln und Lachen ein Muss.  
Das Vorbereitungsteam freut sich auf euch! 
Elfriede, Steffi, Heidi, Eva und Helga 
 
Treffen von Salve Ecclesia 
Unsere nächste Probe ist am Samstag, den 
05. April um 17 Uhr im kath. Gemeinde-
haus.  Eingeladen sind alle, die Lust haben 
bei uns mitzumachen. Wir suchen 
Sänger*innen und Keyboardspieler*innen 
und Musiker*innen, habt Ihr Lust, dann 
kommt einfach vorbei oder holt euch Infor-
mationen 07832 97 98 712. Wir freuen uns 
über alle, die Lust haben... 
 
Auf unserer Homepage www.Kolping-Has-
lach.de finden Sie immer die aktuellen Ter-
mine sowie Informationen zu den Gruppen 
und Veranstaltungen.  
Zur Teilnahme ist eine Mitgliedschaft nicht 
erforderlich. 
  
Weitere Termine für 2025: 
26. April 2025 Mitgliederversammlung  
25. Mai 2025 Einweihungsfeier Kleiderka-
russell 
 

Lebenshilfe lädt zur Kunstausstellung 
ein 
Die Lebenshilfe lädt herzlich zur Kunstaus-
stellung ein, die am Sonntag 06.04.2025 
um 10:00 im ehemaligen Balu (Hauptstraße 
43 in Haslach) eröffnet wird. Im Rahmen 
des Kunstprojekts der Lebenshilfe haben 
Mitarbeiter*innen der Werkstatt in Haslach 
einzigartige Werke erschaffen, die nun in 
einer Ausstellung als Teil des Haslacher 
Frühlingsfest präsentiert werden. Die Ver-
anstaltung bietet den Gästen die Gelegen-
heit, die Kunstwerke der Mitarbeiter*innen 
zu entdecken und mehr über die Entste-
hung dieser Werke und das Projekt zu er-
fahren. Die eigentliche Vernissage findet 
von 10:00 bis 11:00 Uhr statt. In diesem 
Zeitraum können alle Kunstwerke auch er-
worben werden. Im Anschluss können die 
Werke noch bis 18:00 bestaunt und käuflich 
erworben werden. 
Die Kunstprojekt in den Werkstätten der Le-
benshilfe wurde im Jahr 2000 aus pragma-

tischen Gründen ins Leben gerufen, um die 
Werkstattwände zu verschönern, entwi-
ckelte sich jedoch schnell zu einer wich-
tigen arbeitsbegleitenden Maßnahme. Die-
se fördert nicht nur die Kreativität der 
Teilnehmer, sondern auch ihre Persönlich-
keitsentwicklung, stärkt ihr Selbstvertrauen 
und gibt ihnen neue Ausdrucksmöglich-
keiten. Was insbesondere für Menschen, 
die sich sprachlich nicht ausdrücken kön-
nen eine extreme Bereicherung darstellt. 
Der kreative Prozess, bei dem der Fokus auf 
der individuellen Entfaltung und dem 
künstlerischen Tun liegt, wirkt therapeu-
tisch und lässt die Teilnehmenden neue 
Seiten an sich entdecken. 
Die Veranstaltung ist für alle Interessierten 
offen, der Eintritt ist frei. Nach der offiziellen 
Vernissage werden die Bilder noch für wei-
tere zwei Wochen ausgestellt sein. 
Die Lebenshilfe freut sich darauf, mit Ihnen 
gemeinsam diese besondere Ausstellung 
zu feiern und die kreativen Werke der Be-
wohner zu würdigen. 

06.04.2025
10:00 bis 11:00 Uhr

Hauptstraße 43
77716 Haslach
(ehem. Balu)

VERNISSAGE

VERNISSAGE
VERNISSAGE

Ausstellung bis 18:00

 

Radsportverein
Haslach

Am Samstag den 29.03.2025 findet unser 
Radbasar iim Foyer der Eichenbachsport-
halle statt. 
Annahme der Fahräder und Zubehör ist 
von 10 Uhr bis 12 Uhr 
Der Verkauf ist von 13 Uhr bis 15 Uhr 
Abgeholt werden kann von 15 Uhr bis 16 
Uhr 
Durchgehende Bewirtung Grillwurst Curry-
wurst mit Wecken Getränke 
und Kaffe & Kuchen 
Weitere Infos unter 
www.bergflitzer-rsvhaslach.de 
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Veranstalter: Radsportverein Haslach im Kinzigtal e.V. www.bergflitzer-rsvhaslach.de
10% der Verkaufssumme (max. 50€) fliest in die Vereinskasse

Annahme: 10.00 - 12.00
Verkauf: 13.00 - 15.00
Abholung: 15.00 – 16.00

RADBASAR
Samstag 29. März 2025

Fahrräder und Zubehör…
Inliner, Skateboards…
Radbekleidung…

Im Foyer der Eichenbach-Sporthalle
Strickerweg 6, Haslach i.K.

Durchgehende Bewirtung
Grillwurst & Getränke
Kaffee & Kuchen

Saisoneröffnung des Radsportverein 
Haslach e.V. 
Am Samstag, den 05.04.2025 starten wir 
in die neue Saison 
Treffpunkt ist der Klosterplatz in Haslach 
um 14 Uhr 
Die Tourenlänge beträgt ca. 3 Std. 
Gefahren wird in 3 Gruppen. 
Gruppe 3 ist ideal für Einsteiger: 
Gruppe 2 ist für geübte Biker 
Gruppe 1 ist für die wo zügig undt mehr 
Höhenmeter fahren wollen 
In allen 3 Gruppen sind Gäste willkommen. 
Ob mit Bio - oder E - Bike. 
Bei allem Touren besteht Helmpflicht ! 
weitere Infos findet ihr unter : 
www.bergflitzer-rsvhaslach.de 
 

Schachclub
Haslach

Hallo liebe Schachfreunde, 
  
unser Spielabend im Dorfgemeinschafts-
haus in Bollenbach findet wie folgt statt: 
Jugendschach: Mittwochs ab 18 Uhr 
offener Spielabend: Mittwochs ab 19 Uhr 
  
Viele Grüße 
Euer Vorstand 
 

Schützenverein
Haslach

Jahreshauptversammlung 
Am Samstag, den 12. April 2025 führt der 
Haslacher Schützenverein seine Hauptver-
sammlung durch.
Dazu laden wir alle Mitglieder recht herz-
lich ein.
Die Versammlung findet im Gasthaus 
Hirsch, „d‘Monika“, Einbacher Straße 45 in 

77756 Hausach statt.
Wir beginnen um 19.00 Uhr. 

Vorläufige Tagesordnung:  
1. Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2. Feststellen der Anwesenheit
3. Totengedenken
4. Berichte
5. Aussprache über die Berichte 
6. Entlastung des Vorstandes
7. Beschlussfassung über Aufwandsent-

schädigung Ehrenamt
8. Anpassung Mitgliedsbeitrag
9. Ehrungen
10. Verschiedenes
  
Anträge zur Hauptversammlung müssen 
bis spätestens 04. April schriftlich an den 
Oberschützenmeister eingereicht werden, 
damit sie ausgehängt und in der Sitzung 
berücksichtigt werden können. 

Der Vorstand. 
 

SCHWARZWALDVEREIN
Ortsgruppe Haslach
gegr. 1886

Am morgigen Samstag, 29.03. auf dem 
GROSSEN HANSJAKOBWEG – VON HAS-
LACH NACH WOLFACH 
Die 1. Etappe des „Großen Hansjakobs-
weges“ führt uns mit Wanderführer Jürgen 
Burger von Haslach nach Wolfach und er-
zählt auf zahlreichen Schautafeln von den 
Begegnungen des bekannten Haslachers 
mit der bäuerlichen Bevölkerung. Die Rou-
te geht vom Klosterparkplatz über Rotkreuz 
– Heiliger Brunnen – Sandhasenhütte – Ur-
enkopfturm – Bohnacker – Bannstein – 
Steinmatt – Über Ried – Pfarrberg/ Stulzle 
– Hausach Dorf – Hausach – Parkplatz Tan-
nenwald, – Hirschgasse – Gasthaus Hirsch 
Gutach – Am Schänzle – Baumensteinweg 
– Einet – Vor Kirnbach – Schmittehof – 
Schmittegrund – Siechewald – Wolfach 
Bahnhof
Länge: 17 km, Höhenmeter: 550 m, Gehzeit: 
4:15 h, Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll
Treffpunkt: 10:00 Uhr Klosterparkplatz, 
Rückfahrt mit Bahn, eine Schlusseinkehr ist 
eingeplant 

Jürgen Burger freut sich noch über kurzfri-
stige unverbindliche Anmeldungen um die 
Schlusseinkehr besser organisieren zu kön-
nen unter Tel. 4660. 
 
Am Sonntag, 06.04. über den beliebten 
KARLSRUHER GRAT   
Ein Landschafts- und Sinneserlebnis pur: 
Genießen Sie mit den Wanderführern Birgit 
und Jürgen Burger das rauschende Wasser 
und die Schluchtenromantik in den sagen-
haften Edelfrauengrab-Wasserfällen, den 
Adrenalinkick und alpine Gefühle beim 

Klettern über den Karlsruher Grat sowie 
zahlreiche wunderschöne Panoramablicke, 
Wälder und Bergwiesen entlang des Weges. 
Die Tour führt über Bahnhof Ottenhöfen – 
Hildahain – Eichkopf – Holderbrünnele – 
Oberes Gottschlägtal – Klettersteig oder 
Umgehung – Bosensteiner Eck – Wachol-
derberg – Hubersloch – Briefträger Weg – 
Bromberg – Bahnhof
Länge: 12,5 km, Höhenmeter: 700 m, Geh-
zeit:4: 30 h, Schwierigkeitsgrad anspruchs-
voll
Treffpunkt: 8:30 Uhr Bahnhof, An- und 
Rückfahrt mit Bahn, Schlusseinkehr ist ein-
geplant 

Unverbindliche Anmeldungen nimmt Jür-
gen Burger unter Tel. 4660 oder per Mail an 
juergen.burger61@t-online.de gerne ent-
gegen. 
 
Am Donnerstag, 10.04. auf dem PANO-
RAMAWEG SÜD – TEIL II
Die Fortsetzung der letzten Donnerstags-
wanderung mit Wanderführer Jürgen Bur-
ger, aber in umgekehrter Richtung, eben-
falls mit diversen Ausblicken auf die 
Hansjakobstadt. Die Tour verläuft über Klo-
sterparkplatz – Schwimmbadparkplatz – 
Galgenbühl – Sommerhalde – Hinterer 
Schänzle – Pavillon – Wassertretanlage
Länge: 6 km, Höhenmeter: 200 m, Gehzeit: 
2:00 h, Schwierigkeitsgrad leicht
Treffpunkt: 14:00 Uhr Klosterparkplatz, 
Schlusseinkehr ist geplant 

Unverbindliche Anmeldungen nimmt Jür-
gen Burger unter Tel. 4660 oder über Mail 
an juergen.burger61@t-online.de gerne 
entgegen. 
 
Am Sonntag, 13.04. auf dem GROSSEN 
HANSJAKOBWEG VON OBERHARMERS-
BACH NACH ZELL A. H.
Die 3.Etappe des „Großen Hansjakobs-
weges“ führt uns mit Wanderführer Domi-
nik Lotz von Oberharmersbach über den 
Mühlstein nach Zell a. H. und erzählt auf 
zahlreichen Schautafeln von den Begeg-
nungen des bekannten Haslachers mit der 
bäuerlichen Bevölkerung. 
Die Tour führt über Kirche Oberharmers-
bach – Lokschuppen – Limrain – Schafloch 
– Hermersberg – Hermersberghütte – Holz-
brunnen – Täschenwasen – Hermes – Faut-
zenwald – Haldeneck – Mühlstein (Einkehr) 
– Uf de Weid – Wolfsdobel – Heugraben – 
Heugrabeneck – Landersberg – Steinen-
bach – Rebberg – Röllengarten – Schule – 
Kirchstraße – Storchenturm – Bahnhof  
Zell a. H.
Länge: 14 km, Höhenmeter: 450 m, Gehzeit: 
03:30 h, Schwierigkeitsgrad mittel
Treffpunkt: 9:30 Uhr Bahnhof, An- und 
Rückfahrt mit Bahn, Rucksackverpflegung 
erforderlich, Schlusseinkehr ist geplant 

Unverbindliche Anmeldungen nimmt Wan-
derführer Dominik Lotz unter Tel. 915734 
oder per Mail an steffi22583@gmail.com 
gerne entgegen. 
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Freitag, den 28. März 2025 
Bitte beachten: Der Computertreff findet 
aus organisatorischen Gründen nicht  
statt. 
  
Montag, den 31. März 2025 
14.00 Uhr  Kartennachmittag 
14.00 bis 15.00 Uhr  Seniorensport 
mit Alfred Zehnle in der Jahnturnhalle 
  
Freitag, den 04. April 2025 
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Computertreff 
Unter fachlicher Anleitung erhalten Sie Rat 
und praktische Hilfe, die Sie gleich am eige-
nen Notebook, Handy oder E-Book-Reader 
ausprobieren können. 
  
Montag, den 07. April 2025 
14.00 Uhr  Kartennachmittag 
14.00 bis 15.00 Uhr  Seniorensport 
  
Dienstag, den 08. April 2025 
14.30 Uhr Singnachmittag  mit musika-
lischer Begleitung durch Walter Bührer 
  
Donnerstag, den 10. April 2025 
14.45 Uhr Tanzen im Sitzen 
  
Freitag, den 11. April 2025 
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Computertreff 
   

Sportverein
Haslach

Termine der Aktiven Mannschaften   
Sonntag, 30.03. 
12.30 Uhr SV Schapbach 2 - SV Haslach 2 
12.45 Uhr TuS Kinzigtal 2 - SV Haslach 3 
15.00 Uhr SV Schapbach - SV Haslach   
  
Termine der Junioren Mannschaften   
E-Junioren 
Freitag, 28.03. 
ab 17.00 Uhr E-Junioren-Bezirksturnier in 
Haslach 
SV Haslach 2 gegen SV Oberwolfach 2, SG 
Schweighausen, FC Fischerbach 2 
ab 18.30 Uhr E-Junioren-Bezirksturnier in 
Haslach 
SV Haslach 1 gegen SV Oberwolfach, DJK 
Welschensteinach, SV Mühlenbach 
  
D-Junioren 
Samstag, 29.03. 
11.30 Uhr SV Haslach – SG Zusenhofen 
14.00 Uhr VfR Hornberg – SV Haslach 2 
  
Freitag, 04.04. 
17.30 Uhr SG Oberharmersbach 2 – SV Has-
lach 2 
(Spielort: Sportplatz Unterharmersbach) 
  

C-Junioren 
Freitag, 28.03. 
18.30 Uhr SG Fischerbach/Haslach – SG Et-
tenheim 
(Spielort: Sportplatz Fischerbach) 
  
Sonntag, 30.03. 
15.00 Uhr SG Fischerbach/Haslach 2 –  
SV Neumühl 
(Spielort: Sportplatz Fischerbach) 
  
Freitag, 04.04. 
19.00 Uhr SG Im Schuttertal - SG Fischer-
bach/Haslach 
(Spielort: Sportplatz Kuhbach/Reichen-
bach) 
  
B-Junioren 
Samstag, 29.03. 
15.00 Uhr SG Haslach/Fischerbach – SG Zu-
senhofen 
(Spielort: Sportplatz Haslach) 
  
A-Junioren 
Sonntag, 30.03. 
11.00 Uhr SG Gemeinde Willstätt - SG Has-
lach/Fischerbach 
  
Freitag, 04.04. 
19.00 Uhr SG Haslach/Fischerbach – Offen-
burger FV 2 
 (Spielort: Sportplatz Fischerbach) 
  
Lauftreff SVH   
Die Laufgruppe des SV Haslach trifft sich re-
gelmäßig mittwochs um 18.30 Uhr am 
Clubhaus zu gemeinsamen Joggen. Für ca. 
45 bis 60 Minuten geht es dann in individu-
ell gewählten Geschwindigkeiten und Stre-
cken zwischen 6 und 11 Kilometern ins Has-
lacher Umland. 
Weitere Informationen erhalten die poten-
tiellen Teilnehmer bei Jürgen Burger, Tele-
fon 4660 oder unter 
juergen.burger61@t-online.de. 
  
Badminton   
Jeweils Donnerstag wird von 20.00-22.00 
Uhr in der Eichenbach-Sporthalle Badmin-
ton angeboten. Interessierte Gäste sind 
herzlich willkommen. 
  
Öffnungszeiten Clubhaus   
Unter Regie des SV Haslach. 
Mittwoch, ab 18.00 Uhr geöffnet. 
Auf einen Besuch freut sich das Clubhaus-
team. 
 

Stadtkapelle Haslach

Die Stadtkapelle Haslach startet am 1. Mai 
2025 mit neuen Blockflötenkursen. Die Kur-
se finden wöchentlich außerhalb der Schul-
ferien im 45-minütigen Gruppenunterricht 
im Haus der Musik in Haslach statt. 
Fragen, weitere Infos und Anmeldung über 
Jugend@Stadtkapelle-Haslach.de 

Ansprechpartnerin: Emma Müller, Jugend-
leiterin der Stadtkapelle Haslach e.V. 
  
Bei Anmeldung laden wir Sie im April zu 
einem ausführlichen Informationsgespräch 
ein. 
Anmeldeschluss ist der 11.04.2025 

Blockflöte
lernen

Gruppenunterricht im Haus der
Musik

Mindestalter: 5 Jahre

Start der neuen Kurse ab Mai 2025

Monatlich 21€

Weitere Infos und
Anmeldung:

jugend@stadtkapelle-
haslach.de

Ansprechpartnerin: Emma
Müller

 

Tennis-Club Haslach e.V.

Arbeitseinsatz zum Richten der Sand-
plätze 
Hallo liebe Clubmitglieder, 
bald startet hoffentlich wieder die Sand-
platz Saison. Unser Platzwart Roland Albi-
ker (Pomo) hat schon mit den ersten Platz-
vorbereitungen begonnen. Er wird den 
Arbeitseinsatz wie gewohnt leiten. Wir 
konzentrieren die Haupttätigkeiten auf 
die 3 Wochenenden am 14.03./15.03. 
und 21.03./22.03. und 28./29.03.2025. 
Es müssen die Bretter und Steine von den 
Linien abgedeckt werden, der alte Sand zu-
sammen gekratzt und abgefahren werden 
usw. Bitte Handschuhe und Tennisschuhe 
nicht vergessen. 
Die Liste mit den Arbeitsterminen wurde 
vorab per E-Mail verschickt. Sollten jemand 
an dem vorgeschlagenen Termin nicht hel-
fen können, so kann getauscht und an 
einem anderen Termin gearbeitet werden. 
Alles weitere z.B. Termin tauschen usw. 
macht Ihr bitte direkt mit Roland Albiker 
unter Tel.-Nr. 01758296673 aus. 
Nach dem Motto „viele Hände, schnelles 
Ende“ bitten wir alle Mitglieder mitzuhel-
fen. Evtl. weitere Termine folgen, je nach 
Bedarf und Witterung. Für Fragen steht die 
Vorstandschaft gerne zur Verfügung. Je 
schneller wir die Plätze fertig haben, desto 
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früher können wir natürlich auf den Sand-
plätzen spielen und trainieren. 
Sportliche Grüße 
Eure Vorstandschaft vom Tennisclub Has-
lach 
 

Tisch-Tennis-Club 1963
Haslach e.V.

Die Trainingszeiten sind wie folgt kompakt 
zusammengefasst: 
  
In der Eichenbachsporthalle:
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Dienstag, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr 
  
  
Erwachsene: 
Dienstag, 20:00 Uhr – 22:00 Uhr 
  
Im Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach: 
  
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Freitag, 19:00 – 22:00 Uhr 
  
Gerne können Sie jederzeit zum Probetrai-
ning kommen 
Weitere Infos finden Sie auf 
www.ttc-haslach.de 
  
Wir freuen uns auf euch! 
  
Die nächsten Ligaspiele lauten wie folgt: 
29.03.2025  
10:00 Uhr  TTV Schmieheim – Jugend 

U13 
14:00 Uhr TTC Willstätt III – Herren I 
  
 

Turnverein 1864
Haslach

Afterwork-Biker - Saisonstart
Mit Beginn der Sommerzeit starten wir in 
die diesjährige Rad-Saison. Gefahren wird 
wöchentlich in unterschiedlichen Lei-
stungsgruppen, von Freizeitsport bis sport-
lich anspruchsvoll, auch die EMTB-Gruppen 
fahren in unterschiedlichen Levels.
Start: Donnerstag, 03. April 18.30 Uhr
Treffpunkt: Stadthalle
Die Touren sind geplant, unsere ortskun-
digen Guides freuen sich über zahlreiche 
Teilnehmer. Im Anschluß der Touren pfle-
gen wir ein geselliges Beisammen. 

Weiter Details können der Hompage www.
tv-haslach.de entnommen werden.
Es besteht Helmpflicht!
  
TV Haslach 
Abteilung Breitensport/Gymwelt 
Wer rastet der rostet ! 
Angebot des TV Haslach auf einen Blick: 
Sportgymnastik/Fitness und Gesundheit 
sowie Power und 
Geselligkeit! 
Schulturnhalle Haslach 20.00 bis 21.00 
Uhr 
Montag Ü 40 gemischt 
Dienstag  Ü 50 Frauen 19.30 Uhr bis 

20.30 Uhr 
Donnerstag Ü 40 Frauen 
Freitag Ü 50 Frauen 
Jahnturnhalle Haslach 20.00 bis 21.00 
Uhr 
Mittwoch Ü 50 Männer 
Freitag Ü 60 Männer 
Altes Schulhaus Schnellingen 20.00 bis 
21.00 Uhr 
Montag Ü 60 Männer 
Donnerstag Ü 40 Frauen 
Schulsporthalle Hofstetten 20.00 bis 
21.00 Uhr 
Mittwoch Ü 50 Frauen 
Brandenkopfhalle Fischerbach 20.00 bis 
21.00 Uhr 
 Dienstag Ü 35 Frauen 
DGH Bollenbach 19.00 bis 20.00 Uhr 
Montag Ü 50 Frauen 
  
Bitte bringen Sie 1,- € , Handtuch und was 
zum trinken mit. 
Der Übungsbetrieb ist ganzjährig, außer 
Schulferien. 
Auskünfte bei Vroni Schmid 07832/1668 
oder auf unserer Homepage TV Haslach 
  

   

Verschönerungsverein
Bollenbach e.V.

Einweihung „Bollenbacher Bierbänkle“ 
Nur bei guter Witterung   
Am Sonntag, den 30.03.25 werden wir das 
Bollenbacher Bierbänkle offiziell einwei-
hen. 
Um 13:00 Uhr starten wir am Dorfgemein-
schaftshaus Bollenbach mit einer kleinen 
Wanderung, hoch an den neu geschaffenen 
Aussichts- und Erholungsplatz „Bollenba-
cher Bierbänkle“. Dort wird gegen 14:30 
Uhr die Einweihung stattfinden. Der Ver-
schönerungsverein Bollenbach e.V. bewir-

tet die Veranstaltung und wird Grillwürste, 
Kuchen und kalte Getränke anbieten. Die 
Bevölkerung ist recht herzlich eingeladen. 
Die Veranstaltung findet nur bei guter Wit-
terung statt. 
 
Alpine Wanderung in den Nordvogesen-
Pfalz 
Die Alpine Wanderung des Verschöne-
rungsvereins Bollenbach vom 11.-13. Juli  
führt uns dieses Jahr in die Nordvogesen 
und den Pfälzerwald. Auf den Wande-
rungen bieten die vielen Burgruinen, die 
zum größten Teil auf Felsvorsprüngen thro-
nen nicht nur einen schönen Anblick, son-
dern auch wunderschöne Ausblicke. Wir 
reisen bereits am späten Freitagnachmittag 
an und werden unser Quartier für zwei Tage 
beziehen. Alle Wanderfreunde sind herzlich 
eingeladen. Infos und Anmeldung ab so-
fort bei Jürgen Roser Tel.: 976381. 
 
Wochentagstreff der Mittwochswande-
rer   
Der nächste Treff der Mittwochswanderer 
des Verschönerungsvereins Bollenbach fin-
det am 02. April 2025 statt. Mit Erika und 
Gerhard Heizmann unternehmen wir eine 
Rundwanderung auf dem Schnakenpfad 
in Meißenheim. 
Der eben verlaufende Pfad führt teilweise 
über Fußpfade und über Fahrwege entlang 
der Rheinauen und durch den urwüchsigen 
Rheinwald. Die Wanderstrecke beträgt ca. 
7,5 km. Zur Abfahrt nach Meißenheim, 
Stockplatzweg, Parkplatz Baggersee treffen 
wir uns am DGH bereits um 13:15 Uhr.   
Es ist empfehlenswert Rucksackverpfle-
gung – Getränke – mitzunehmen, da die 
Schlusseinkehr erst in Unterentersbach ist. 
Wegen evtl. Stechmückenbekämpfungs-
maßnahmen vor Ort könnte es zu einer 
kurzfristigen Tourenumplanung kommen. 
Auskunft gerne bei Gerhard Heizmann, Tel. 
07832/ 3737 o. 01758031484. 
Gäste sind wie immer herzlich willkommen. 
 

Volleyballclub
VC 94 Haslach e.V.

Spieltag 
Verbandsliga Herren 
Samstag, 29.03. ab 15 Uhr, Seeblickhalle Lit-
zelstetten 
SV Litzelstetten - VCH 
 

Ende der Mitteilungen aus HASLACH
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Bild: Christina Kornfeld 

Frühjahrsempfang 2025 
Beim Frühjahrsempfang der Gemeinde Fischerbach im Dach der Vereine begrüßte Bürgermeister Thomas Schneider 
die Bundestagsabgeordneten Dr. Johannes Fechner und Dr. Yannick Bury. Ebenso konnte er Vertreter der Banken, der 
Schule, der Kita, der Vereine, viele Ehrengäste, ehrenamtlich Engagierte, Blutspender, Mitarbeiter, interessierte Bür-
gerinnen und Bürger und die Presse willkommen heißen. Die Veranstaltung wurde mit einem Saxofon-Ensemble der 
Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach eröffnet. 

 
Im RRüücckkbblliicckk auf das vergangene Jahr berichtete der Bürgermeister unter anderem über den Rathausumbau. Dieser 
habe unerwartete Herausforderungen mit sich gebracht, darunter ein fehlendes Fundament und eine notwendige 
Dachsanierung. Weitere zentrale Themen waren die Breitbandversorgung sowie die Umstellung der Wärmeversor-
gung öffentlicher Gebäude. Zudem sei die Baugenehmigung für 21 Seniorenwohnungen im Rahmen des Projekts „Län-
ger leben in Fischerbach“ erteilt worden, wobei der ursprünglich geplante Wohnungskauf durch die Gemeinde auf-
grund fehlender Mittel nicht umgesetzt werden könne. 
 
Beim AAuussbblliicckk auf das Jahr 2025 informierte er, dass 2025 viele Projekte weitergeführt würden. Neben der Moderni-
sierung des Rathauses und der Installation einer Hackschnitzelheizung stünden Spielgeräte für den Spielplatz und die 
Kita, die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs sowie ökologische Maßnahmen auf dem Programm. Zudem 
warb er für das Rufauto, dessen Finanzierung durch die Gemeinde und den Ortenaukreis gesichert sei. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den Abschluss der Feierstunde bildete wiederum die Würdigung ehrenamtlichen Engagements und sportlicher Er-
folge: 
 

Die BBlluuttssppeennddeerreehhrruunngg wurde durch Herrn Klaus Kinast, Vorsitzender des DRK Ortsvereins Haslach vorgenommen:  
10x Simone Muth, 25x Arnold Hoch und Markus Wangler und für 50x Markus Moser. 
  

RRSSVV  FFiisscchheerrbbaacchh::  Angelina Lehmann, Romy Ullmann, Florie Ullmann, Arian Fehrenbacher und Leon Roser für sportliche 
Erfolge.  

FFCC  FFiisscchheerrbbaacchh::  Jürgen Wangler-Armbruster für sein langjähriges engagiertes und erfolgreiches Wirken beim FC Fi-
scherbach und die D-Jugend Mannschaft für ihre sportlichen Erfolge. 

KKaatthhoolliisscchheerr  KKiirrcchheenncchhoorr  FFiisscchheerrbbaacchh::  Maria Schlipp für 40 Jahre im Dienste der Musica Sacra. 

KKoommmmuunnaallppoolliittiisscchhee  TTäättiiggkkeeiitt:: Sybille Braun für fünf Jahre, Georg Schmid für 15 Jahre und Klaus Schmieder für insge-
samt neun Wahlperioden im Gemeinderat. 
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ABFALL-
BESEITIGUNG

Dienstag, 01.04.2025 
Graue Tonne 
  
Mittwoch, 02.04.2025 
Gelber Sack 
 

FUNDSACHEN

Auf dem hiesigen Fundbüro wurde abge-
geben:
-  Herren-Fahrrad (Glascontainer Katzengra-

ben) 
-  Drohne (Kinzig-Vorland) 
 

AUS DEN SCHULEN

Klasse 2 und 3 besuchen das 
tapfere Schneiderlein 

Am Dienstag, den 18.03.2025, machten sich 
die Klassen 2 und 3 der Fritz-Ullmann-
Grundschule morgens um 8 Uhr, bei ei-
sigem Wind und Sonnenschein, auf den 
Weg nach Haslach zum Bahnhof. Von dort 
fuhren wir mit dem Zug nach Offenburg. 
Bei der Reithalle angekommen, suchten wir 
uns draußen ein Plätzchen, packten unser 
Vesper aus und stärkten uns. Um 10 Uhr be-
gann die Vorstellung. Wir erlebten, wie 
Schneider Felix sieben Fliegen auf einen 
Streich erledigte, zwei Riesen in die Flucht 
schlug, ein wildes, gruseliges Einhorn 
zähmte und ein wildgewordenes Wild-

schwein fing. Nach der Theatervorstellung 
hatten wir noch etwas Zeit, um bei bestem 
Wetter auf einen Spielplatz zu gehen. Wir 
eroberten sofort alle Spielgeräte, spielten 
und tobten. Danach hieß es schnell zum 
Bahnhof laufen, um zurück nach Haslach zu 
fahren. Dort holten uns Elterntaxis ab. Der 
gesamte Ausflug war ein voller Erfolg und 
hat uns allen viel Freude bereitet. 
 

VEREINS-
NACHRICHTEN

UMA-Rentnertreff 
Am Donnerstag, den 10. April um 
14.30 Uhr treffen wir uns am Waldsee in 
Haslach.

Öffentliche Veranstaltung 
mit „De Hämme“  
Helmut „ De Hämme „ Dold kommt mit sei-
nem zweiten „De Hämme meint“ Buch zu 
einer sehr lustigen Buchvorstellung am 
Montag, den07.04.2025  nach Fischer-
bach ins Dach der Vereine.  
Mit im Gepäck hat der beliebte Alleinunter-
halter, Musiker und Witzeerzähler seine 
Trompete - und natürlich seine Frau Dold!  
Am Ende signiert er gern seine Bücher. Der 
Reinerlös geht wieder wie immer vollstän-
dig in die Aktion „Leser helfen“ der Mittel-
badischen Presse.  

Beginn  ist um  19.00 Uhr. 
Die Bürgergemeinschaft Fischerbach bietet 
Getränke, Hefezopf und Brezeln an. Der 
Eintritt ist frei. 
  
Ihre 
Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V.  

Bürgerstüble am 02.04.2025   
Am Mittwoch, den 02. April gibt es im Bür-
gerstüble einen besonderen Dia-Vortrag 
mit Franz Schmid. Er zeigt Bilder aus Fi-
scherbach aus vergangener Zeit, an die sich 
manche noch erinnern werden. Alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen, auch 
neue Gesichter sind willkommen.  
Beginn ist um 14.30 Uhr . Zuerst gibt es 
Kaffee und hausgemachten Kuchen, bevor 
die Reise in alte Zeiten beginnt.  
Falls Sie einen Fahrdienst zum Bürgerstüble 
benötigen, dann melden Sie sich bitte bis 
spätestens Dienstag, den 01.04.2025 zu 
den Bürozeiten von 9.00 Uhr - 11.00 Uhr im 
Bürgerkontaktbüro unter der Telefonnum-
mer 9740988. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                IImm  DDAACCHH  DDEERR  VVEERREEIINNEE      

ssiinndd  SSiiee  aamm                        
                                                                                  0022..  AApprriill  uumm    

                1144..3300  UUhhrr  
                                                                                            wwiillllkkoommmmeenn..  
 

 
BÜRGERGEMEINSCHAFT - Fischerbach 

Osterferienbetreuung 
Die Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V 
bietet bei genügend Bedarf vom 14.04. - 
25.04.2025 von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr  eine 
Ferienbetreuung an.Anmeldungen sind ab 
sofort im Bürgerkontaktbüro möglich. An-
meldungeschluss ist am Dienstag, den 
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08.04.2025. 
  
Öffnungszeiten: 
Dienstag von 9.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Telefon:  07832/9740988 
Handy: 0157-88444840 
E-Mail:  info@bg-fischerbach.de 
Ansprechpartner:
Petra Krämer 
 
 

 
Liebe Mitglieder der Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V.  

Unsere diesjährige Generalversammlung findet am  

Freitag 11.04.2025 um 19.00 Uhr im Dach der Vereine statt.  

Dazu laden wir Sie herzlich ein.  

 

Tagesordnung  

1. Begrüßung 
2. Bericht der ersten Vorsitzenden Christine Aberle 
3. Totenehrung 
4. Bericht der Schriftführerin Christel Bächle 
5. Bericht der Kassiererin Dorothea Schmieder 
6. Bericht der Kassenprüfer Gisela Brucher und Erik Keller 
7. Bericht aus dem Bürgerkontaktbüro Petra Krämer 
8. Grußworte des Bürgermeisters Thomas Schneider, Entlastung 

der Vorstandschaft 
9. Verabschiedung von Vorstandsmitgliedern 
10. Neuwahlen 
11. Wünsche 
12. Schlusswort 

 

Im Anschluss an die Versammlung stehen Getränke, Hefezopf und Brezeln 
bereit, um miteinander ins Gespräch zu kommen.  

 

Ihre Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V.  

 

Zukunftshelden  
Fischerbach e.V. 

Werde Mitglied! 
Seit unserer 1. Mitgliederversammlung im 
Februar 2025 dürfen wir schon zahlreiche 
neue Mitglieder in unserem Förderverein 
„Zukunftshelden Fischerbach e.V.“ verzeich-
nen. Wir freuen uns sehr über diese Unter-
stützung, sowohl durch aktives Mitwirken 
wie auch durch die monetäre Unterstüt-
zung. 
Wenn Du Dich auch für unsere Kinder und 
Jugendlichen im Dorf engagieren möch-
test, freuen wir uns über Deine Mitglied-
schaft. 
Fragst du dich, was sind denn diese Zu-
kunftshelden und wie kann ich Mitglied 
werden? Dann besuche doch unsere Inter-
netseite www.zukunftshelden-fischerbach.
de oder schreibe uns eine Mail an Info@zu-
kunftshelden-fischerbach.de. Wir beant-
worten Deine Fragen gerne. 
Außerdem kannst du am 30.03.2025, 12- 
18 Uhr, bei der Osterausstellung von „Voll-
mers Deko & Vesperspicherle“ direkt mit 
uns ins Gespräch kommen. 

Wir freuen uns auf viele Interessierte und 
neue Mitglieder! 

 

 

Freiwillige Feuerwehr
Fischerbach

Generalversammlung   
Die diesjährige Generalverasammlung fin-
det am Samstag den 29.03.2025 um 19 
Uhr  im Gasthaus Fuxxbau in Fischerbach 
statt. 
  
Herzlich eingeladen sind auch die Alters-
wehrkammaraden und die Partnerinnen/
Partner.  
   

Trachten- und
Volkstanzgruppe
Fischerbach e.V.

Tanzabend 
Am Freitag, den 04.04.2025, treffen wir 
uns wieder um 20 Uhr im Dach der Vereine. 
Über eine rege Beteiligung von Tanzwil-
ligen würden wir uns sehr freuen. 
  
Eure Vorstandschaft 

Musik- und Trachtenkapelle
„Harmonie“ 1919 e.V.
Fischerbach

Altpapiersammlung
Am Samstag, den 5. April 2025 sammelt ab 
8 Uhr die Bläserjugend der Musik- und 
Trachtenkapelle Fischerbach Altpapier. Bit-
te unterstützen Sie unsere jungen Musike-
rinnen und Musiker, indem Sie Zeitungen, 
Prospekte, Nachrichtenblätter und Kata-
loge sammeln und an diesem Morgen vor 
Ihrem Haus ablegen. Bei größeren Mengen 
helfen wir auch gerne beim Heraustragen. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Radsportverein
Fischerbach

Start in die Bikesaison 2025 
Die Winterpause geht zu Ende und die Bike 
Saison beginnt wieder mit der Umstellung 
auf die Sommerzeit. Der RSV Fischerbach 
bietet auch 2025 wieder ein vielfältiges, 
wöchentliches Programm für MTB, EMTB 
und Rennrad. 
MTB-Dienstagstouren 
Für Mountainbiker bieten wir Touren in un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. 
Der Startschuss fällt am Dienstag, den 1. 
April, mit weiteren wöchentlichen Treffen 
jeden Dienstag um 18:00 Uhr am Rathaus. 
EMTB-Mittwochsstouren 
Für E-Mountainbike-Fahrer jeden Levels, 
von Einsteigern bis zu Fortgeschrittenen, 
organisieren wir Touren, die Spaß, Genuss 
und Herausforderung versprechen. Start ist 
am Mittwoch, den 2. April, gefolgt von wö-
chentlichen Treffen jeden Mittwoch um 
18:00 Uhr am Rathaus. 
Rennrad-Donnerstagstouren 
Rennradfahrer aufgepasst! Wir bieten ab-
wechslungsreiche Touren für alle Leistungs-
klassen. Treffpunkt ist ab Donnerstag, den 
3. April, und dann jede Woche um 18:00 Uhr 
am Rathaus. 
Für alle Touren gilt: Helmpflicht! 
Weitere infos und Ansprechpartner unter 
www. rsv-fischerbach.de 
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Biken für Kids 
Ihr habt Lust auf Biken im Gelände, egal ob 
ihr ihr schon erfahrene kleine Biker seid 
oder gerade erst beginnt – dieses Training 
ist für euch! 
Schüler und Jugendliche ab ca. 8 Jahren 
sind herzlich willkommen. Je nach Alter 
und Können werden verschiedene Grup-
pen gebildet. 
Was erwartet euch?
• Spannende Fahrtechnik-Übungen
• Tipps und Tricks von unseren Trainern
• Viele lustige Herausforderungen und 

Spiele
 
Wann? 
Ab 1.4., jeweils Dienstags 16:45 Uhr 

Wo? 
Treffpunkt ist der Rathausparkplatz in Fi-
scherbach 
Voraussetzungen?
• Mountainbike
• Helm
 
Weitere Infos und Ansprechpartner unter 
www.rsv-fischerbach.de 
 

Fußball-Club
Fischerbach

Freitag, 28.03.2025
ab 17.00 Uhr, E2-Bezirksturnier
in Haslach
18.30 Uhr, C1-Junioren
gegen die SG Ettenheim
19.15 Uhr, D1-Junioren
in Steinach g. den SV Steinach 
  
Samstag, 29.03.2025
10.00 Uhr, D2-Junioren
in Nordrach
ab 10.30 Uhr, E1-Bezirksturnier
in Biberach

15.00 Uhr, B1-Junioren
in Haslach gegen die SG Zusenhofen
16.00 Uhr, Frauen 2, in Gengenbach
gegen den SV Appenweier 
  
Sonntag, 30.03.2025
11.00 Uhr, A-Junioren
in Willstätt
12.45 Uhr, Herren 1, in
Oberwolfach gegen den SVO 3
15.00 Uhr, Frauen 1,
in Hofstetten
15.00 Uhr, Herren 2,
in Zunsweier
15.00 Uhr, C2-Junioren
gegen den SV Neumühl 
  
Freitag, 08.04.2025
17.45 Uhr, D2-Junioren, in
Steinach gegen die SG Steinach 2
18.00 Uhr, D1-Junioren
in Berghaupten
19.00 Uhr, C1-Junioren, in Kuhbach-
Reichenbach g. die SG Im Schuttertal
19.00 Uhr, A-Junioren
gegen den Offenburger FV 2 
  

Ende der Mitteilungen aus FISCHERBACH

Wir sind für Kinder da
Helfen Sie uns notleidenden Kindern in
unseren Kinderdorffamilien Hoffnung
zu schenken!

IBAN: DE80 1002 0500 0003 3910 01
Fon +49 30 206491-17
www.albert-schweitzer-verband.de

BundesverbandBundesverband

Gemeinsam stark –

Sie und wir
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Hofstetten

Sie suchen noch ein Ostergeschenk?
Wir haben da etwas für Sie !

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch dieses Jahr gibt es wieder unsere Hofstetten- Kollektion, die
Jahr bestehend aus T-Shirt (weiß/grau, Größe XS - 2XL) und “Zip-
Hoodies” (grau, Größe M - 3XL, S ausverkauft). Die Größen fallen
aus.

Muster können im Rathaus zu unseren Öffnungszeiten angesehen
und anprobiert werden.

Wir haben nur eine begrenzte Anzahl bei uns auf dem Rathaus, wen
diese weg sind, dann sind sie weg.

r freuen uns über Ihr Interesse. Der Preis ist mit 20 Euro für das T-
rt und 30 Euro für den Zip-Hoodie angesetzt.

e Gemeindeverwaltung Hofstetten

?

eses

klein
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Nachfolgeregelung als Hausmeister in Vollzeit. Der bisherige 
Stelleninhaber qualifiziert sich intern weiter und steht für eine reibungslose Einarbeitung und Übergabe zur 
Verfügung. Du interessierst Dich für eine unbefristete Beschäftigung bei der Gemeinde Hofstetten? 

Deine Hauptaufgaben sind: 

• Betreuung und Instandhaltung der kommunalen Liegenschaften (z.B. Gemeindehalle, Rathaus, 
Kindergarten, Schule, Seniorenzentrum) 

• Eigenverantwortliche Bearbeitung kleiner Projekte 
• Bedienung und Überwachung technischer Anlagen 

Bei Bedarf und nach Absprache ist die Anwesenheit und Aufsicht bei Veranstaltungen notwendig. 

Du bringst für uns mit: 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Handwerk (z.B. als Heizungsinstallateur, Elektriker, 
Schreiner/Tischler, Zimmermann) 

• Vielseitiges technisches Verständnis zur Bedienung der unterschiedlichen Heizungsanlagen (z.B. 
Hackschnitzel, Pellets, Öl) 

• Handwerklicher „Allrounder“ (m/w/d), mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein  
• Lust an der Zusammenarbeit mit anderen (z.B. Bauhof-Team, Vereine, Kita, Schule) und gleichzeitig ein 

hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

Wir sind an einer langfristigen Beschäftigung interessiert, bevorzugt zum 01.05.2025 (bzw. gerne früher).  

Deine Fragen beantwortet sehr gern:  
Markus Neumaier I Leiter Rechnungsamt I 07832/9129-14 I markus.neumaier@hofstetten.com 

Für uns ist keine Bewerbung in Papierform erforderlich. Sende uns deine Unterlagen, bevorzugt als eine PDF, 
einfach per Mail bis spätestens zum 30.03.2025.  

Hausmeister (m/w/d) gesucht. 
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FUNDSACHEN

-  Geldschein, gefunden am 21.03.2025, 
Winterhaldenweg 

 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Gelbe Säcke: Mittwoch, 02.04.2025 
 

VEREINS-
NACHRICHTEN

Freiwillige Feuerwehr
HOFSTETTEN

Einladung zur Generalversammlung 
  
Liebe Feuerwehrkameraden,   
unsere diesjährige Generalversammlung 
findet am heutigen Freitag, den 
28.03.2025 um 19:30 Uhr  im Feuerwehr-
gerätehaus statt. Hierzu sind alle Feuer-
wehrkameraden der Einsatzabteilung und 
Alterswehr, sowie der Jungendfeuerwehr 
recht herzlich eingeladen. Um pünktliches 
und vollzähliges erschienen in Ausgehuni-
form wird gebeten. 

Tagesordnung  
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Gedenken an unsere verstorbenen 

Kameraden
4. Bericht des Kommandanten
5. Bericht der Schriftführerin
6. Bericht Altersobmann
7. Bericht der Kassenwartin
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Jugendfeuerwehr
10. Entlastung des Feuerwehrausschusses
11. Personelles

1. Aufnahme in die Aktive Abteilung
2. Verabschiedung in die Altersabtei-

lung
3. Beförderungen
4. Ehrungen
5. Auszeichnung der besten Probenbe-

sucher
12. Termine 2025
13. Verschiedenes
14. Wünsche und Anträge
15. Schlussworte
   
gez. 
Lisa Lupfer, Schriftführerin 
Freiwillige Feuerwehr Hofstetten 
  

Jugendfeuerwehr

 
Alteisensammlung 2025   
Heizungsrohre, Töpfe, Pfannen, 
blechne Eimer oder Kannen, 
Kochtopf oder Wäscheständer, 
Fahrrad und Balkongeländer 
Ofenrohre, oder auch ein alter Herd, 
wenn Ihr’s nicht mehr braucht, uns ist’s was 
wert. 
Autofelgen (ohne Reifen), Kanister und Ga-
ragentor 
Zäune, Gitter oder Alurohr, 
bei Euch steht’s rum, versperrt’s den Platz, 
für uns ist’s ein kleiner Schatz. 
Stellt’s einfach an die Straße ran, 
wir kommen schnell und holen’s dann. 
Hauptsach’ es ist aus Metall, 
alles andre ist uns egal. 
Gebt es bitte niemand anders her.... 
das bekommt die Feuerwehr! 
  
Für Eure Unterstützung sagen wir vergelt‘s 
Gott, 
und bedanken uns für Euren Schrott. 
  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Unsere diesjährige Alteisensammlung fin-
det am 04. und 05. April 2025 statt. Unter 
dem Motto „Wir sammeln, Sie spenden!“ 
bitten wir Sie dabei um Ihre Unterstützung 
in Form von Altmetall und KFZ-Batterien. 
Falls Sie größere Mengen Alteisen abzuge-
ben haben oder Hilfe beim Bereitstellen 
brauchen, melden Sie sich gerne bei uns:  

Fabian Kirsch: 015119476294 
Sophia Neumaier: 015752674061 
 
Schon im Voraus ein herzliches vergelt‘s 
Gott für Ihre Unterstützung 
Ihre Jugendfeuerwehr 

 

Katholische
Frauengemeinschaft
HOFSTETTEN

Einladung zur Mitgliederversammlung 
Am Freitag den, 11.04 2025 findet um 
19:00 Uhr unsere Mitgliederversammlung 
statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder und 
Interessierten der katholischen Frauenge-
meinschaft Hofstetten herzlich ins Gast-
haus Linde ein. 
  
Tagesordnung :
1. Begrüßung durch den Vorstand 
2. Geistlicher Impuls 
3. Totengedenken 
4. Bericht des Schriftführers 2024 
5. Bericht des Kassierers 2024 
6. Vorstellung des Programms 2025 
7. Wünsche und Anregungen
 
Nach der Mittgliederversammlung gibt 
es noch einen spannenden Vortrag :  
Weniger Zeug, mehr Leichtigkeit und Wohl-
fühlordnung Schwerpunkt: Ist Ordnung 
Frauensache? Die Familie wächst – die Fa-
milie schrumpft: Dinge bleiben. Wir haben 
alle eine Menge Sachen, die alle unterge-
bracht werden wollen und einen festen 
Platz brauchen. Das Zuviel drückt sich wo-
möglich in Chaos und Unordnung aus. Oft 
geht es nicht nur um die eigenen Dinge. 
Doch wo soll man anfangen und woher 
kommt die Motivation? Als Ordnungscoach 
teilt Anne Ganter ihre besten Tipps für eine 
Wohlfühlordnung, die das Leben leichter 
macht. Schon kleine Tricks können einen 
großen Unterschied machen. 

Auf Euer kommen würden wir uns freuen 
KFD Team 
 

EinladungzurGeneralversammlung  
Am Donnerstag, den 03. April 2025, fin-
det die Generalversammlung der Kolpings-
familie Hofstetten, um 19:00 Uhr auf dem 
Schmalzenhof statt. 
Wir werden uns zuerst unserem offiziellen 
Teil der Generalversammlung widmen und 
dann den Abend bei einem gemeinsamen 
Vesper ausklingen lassen. 

Tagesordnung: 
  1.  Eröffnung und Begrüßung 
  2.  Totengedenken 
  3.  Tätigkeitsbericht des Schriftführers 
  4.  Kassenbericht 
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  5.  Bericht der Jugend 
  6.  Entlastung der Vorstandschaft 
  7.  Neuwahlen 
  8.  Verschiedenes 
  9.  Ausblick/Termine 
10.  Wünsche und Anträge 
  
Hierzu sind alle Kolpingsmitglieder herzlich 
eingeladen! 
Die Kolpingsfamilie Hofstetten   
 

KSV HOFSTETTEN
RINGEN

Nächste Altpapiersammlung 
am 11. + 12. April 2025
Der Termin für unsere nächste Altpapier-
sammlung steht fest. Am Wochenende des 
11. + 12. April werden wir die Sammlung 
wie gewohnt in Hofstetten und den zuge-
hörigen Außenbereichen durchführen.
Wir danken Euch vorab für Eure Unterstüt-
zung! 
 

Seniorenwerk
HOFSTETTEN

Nächsten Mittwoch Vortrag über „Erste 
Hilfe im Haushalt“ von Jutta Eisenblät-
ter. 
Am nächsten Mittwoch den 02.04.2025 
um 14:30 Uhr findet das nächste Senio-
rentreffen im Seniorenzentrum statt. 
Auf dem Programm haben wir diesmal ei-
nen sehr interessanten Vortrag von Jutta 
Eisenblätter über „Erste Hilfe im Haus-
halt“. Wie verhalte ich mich richtig bei Ver-
letzungen wie Verbrennungen oder 
Schnittwunden, welche unfallgefährdeten 
Barrieren sollten wir im Haushalt beseitigen 
und welche riskanten Hausarbeiten sollten 
wir vermeiden.
Zudem wird Jutta Eisenblätter auch auf ver-
schiedene Gesundheitsthemen eingehen 
wie z.B. Anzeichen für Schlaganfall oder 
Herzinfarkt und welche Maßnahmen sollte 
ich bei einem Notfall ergreifen. 
Auch die Besucher dürfen gerne weitere 

Fragen rund um diese Themen an Jutta Ei-
senblätter stellen.
Nutzen Sie diese Gelegenheit. 
Das Organisationsteam freut sich über Ihren 
Besuch 
 

Sport-Club
HOFSTETTEN

Heimspiele satt und Derby- und Spitzen-
spiel im Waldseestadion 
Am kommenden Wochenende haben 3 der 
4 aktiven Mannschaften Heimrecht. Einzig 
das Kreisliga-Team der Herren muss am 
Sonntagnachmittag auswärts antreten. 
Man ist zu Gast beim TuS Kinzigtal und 
möchte im 2. Spiel 2025 auch den 2. Sieg 
einfahren. Die Landesliga-Herren empfan-
gen am Samstagmittag den FV Rammers-
weier. Die Gäste sind noch ohne Sieg 2025 
und stecken im Abstiegskampf, unser Team 
möchte positiven Trend vom Auswärtssieg 
in Elgersweier mitnehmen. 
  
Am Sonntagmittag spielen beide Frauen-
Teams zuhause. Während das Bezirksliga-
Team zum ersten Mal 2025 um Punkte 
spielt und die SG INA, bestehend aus Ichen-
heim, Niederschopfheim und Altenheim zu 
Gast hat, gibt es in der Frauen Verbandsliga 
nicht nur ein Derby, sondern auch ein Spit-
zenspiel im Waldseestadion. Der Tabellen-
führer und Lokalrivale, die SG Gengenbach/
Zell/Fischerbach, möchte Ihre Serie von bis-
her 10 Spielen ohne Punktverlust auch wei-
terhin ausbauen. Das Team von Trainer Jan 
Wernet hat sich durch 2 Siege im Jahr 2025 
auf den 3. Platz vorgeschoben. 
  
Viel Spannung ist also an diesem Wochen-
ende wieder mal garantiert. Unterstützen 
Sie die SC-Teams mit Ihrem zahlreichen Be-
such. 
  
Die SC-Spiele am Wochenende im Über-
blick 
  
Freitag, 28. März 2025 
18:00 Uhr C2-Junioren Kreisliga: SG Hof-
stetten – SG Schwanau 

19:30 Uhr A-Junioren Bezirksliga: SG Müh-
lenbach – SV Hausach, Spielort Hofstetten 
  
Samstag, 29. März 2025 
10:30 Uhr E1-Junioren Spieltag: bei der Sp-
Vgg. Schiltach 
10:30 Uhr E2-Junioren Spieltag: bei der Sp-
Vgg. Schiltach 
11:00 Uhr C1-Junioren Landesliga: SC Frei-
burg – SG Hofstetten 
14:00 Uhr B-Junioren Bezirksliga: SG Ram-
mersweier – SG Hofstetten 
14:30 Uhr D1-Junioren Bezirksliga: SC Hof-
stetten – SC Lahr 
16:00 Uhr Herren Landesliga: SC Hofstetten 
– FV Rammersweier 
  
Sonntag, 30. März 2025 
13:00 Uhr Frauen Bezirksliga: SC Hofstetten 
– SG INA 
15:00 Uhr Frauen Verbandsliga: SC Hof-
stetten – SG Gengenbach/Zell/Fischerbach 
15:00 Uhr Herren Kreisliga: TuS Kinzigtal – 
SC Hofstetten 
  
Mittwoch, 02. April 2025 
18:00 Uhr D2-Junioren Kreisliga: Zeller FV – 
SC Hofstetten 
 

Trachten- und
Volkstanzgruppe
Hofstetten e.V.

Einladung  
Zur Generalversammlung heute Freitag 28. 
März 2025 um 19.00 Uhr in unserem Ver-
einsraum im Eugen-Klausner Vereinsheim, 
laden wir alle aktiven und passiven Mitglie-
der sowie Gönner des Vereins herzlich ein. 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Tätigkeitsbericht des Schriftführers
4. Kassenbericht
5. Bericht des Tanzleiters
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Ehrungen und Auszeichnungen
8. Wünsche und Anträge
   
Die Vorstandschaft 

Ende der Mitteilungen aus HOFSTETTEN

Informationsträger Nr. 1

für Nachrichten aus Städten und Gemeinden.
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AMTLICHE
BEKANNT-
MACHUNGEN

MÜHLENBACH
 

Frühjahrsempfang der 
Gemeinde Mühlenbach 

Bei dem sehr gut besuchten 2. Frühjahr-
sempfang der Gemeinde Mühlenbach 
fanden auch dieses Jahr wieder die Eh-
rungen der verdienten Sportler, Blut-
spender und Jungbürger statt. 

Foto: Gemeindeverwaltung Mühlenbach

Ein besonderer Höhepunkt war die Wür-
digung besonders engagierter Mitbür-
ger und ihre herausragende Leistungen. 
Geehrt wurden in diesem Jahr Richard 
Kern, Markus Müller, Edi Neumaier, Au-
gust Neumaier, Hermann Neumaier, 
Dieter und Michaela Limberger. Für die-
se besonderen Verdienste dürfen sich 
die Geehrten auch in das Silberne Eh-
renbuch der Gemeinde eintragen, so-
fern sie es noch nicht getan haben – 
eine schöne und bleibende Würdigung 
ihres Engagements. Wir freuen uns sehr, 
wenn sie hierzu in den kommenden Ta-
gen im Rathaus vorbeikommen. 
  
Ein herzliches Dankeschön an alle Ge-
ehrten – und an alle Gäste, die diesen 
Tag zu etwas ganz Besonderem ge-
macht haben! 

Ferienbetreuung –  
Jetzt anmelden! 

In diesem Jahr bietet unsere Gemeinde 
erstmals eine Ferienbetreuung für Kinder in 
den Sommerferien an. 
Ob Spiel, Basteln oder spannende Ausflüge 
– es ist für jeden etwas dabei! 
  
Wann? 04.08. – 08.08.2025 von 7.30 bis 
13.30 Uhr 
Wo? Heinrich-König-Schule, im Raum der 
verlässlichen Grundschule 
Wer? Kinder von der ersten bis zur vierten 
Klasse 
  
Anmeldeformulare erhalten Sie im Rathaus, 
in der Schule oder auf der Homepage der 
Gemeinde. 
  
Anmeldeschluss ist der 04.04.2025. Die 
Anmeldungen geben Sie bitte vollständig 
ausgefüllt im Bürgerbüro oder im Sekretari-
at der Schule ab. 

Foto: pixabay
 

Barrierefreier Ausbau am 
Friedhof – Einschränkungen 

vom 2. bis 4. April 2025 
Von Dienstag, 2. April bis Donnerstag, 4. 
April finden am Friedhof Arbeiten zum bar-
rierefreien Ausbau statt. Während dieser 
Zeit kann es am Eingang Lerchenweg zu 
Einschränkungen, Behinderungen sowie 
Sperrungen kommen. Besucherinnen und 

Besucher werden gebeten, entsprechende 
Vorsicht walten zu lassen und nach Mög-
lichkeit alternative Zugänge zu nutzen. 
  
Wir danken für Ihr Verständnis. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung  
 

Wasser-/Abwassergebühren 
1. Vorauszahlungsrate 2025   
Am 31. März 2025 ist die 1. Vorauszahlungs-
rate der Wasser-/Abwassergebühren fällig. 
Falls Sie uns eine Einzugsermächtigung 
(SEPA-Mandat) erteilt haben, bitten wir um 
entsprechende Kontendisponierung, alle 
Nichtabbucher um termingerechte Zah-
lung. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung.  Gemeindekasse Mühlenbach  
Tel. 07832/9118-14 
   

Jagdpacht 2025 
Zur ordnungsgemäßen Auszahlung der 
Jagdpacht im Mai 2025 ist es erforderlich, 
dass uns genaue Daten über Besitzerwech-
sel und Bankverbindungsänderungen vor-
liegen.   
Ohne genaue Angaben kann eine ord-
nungsgemäße Auszahlung nicht gewähr-
leistet werden.    
Bitte teilen Sie uns Änderungen bis  
4. April 2025 mit.  
  
Gemeindekasse Mühlenbach  
Tel. 07832/9118-19 
 

GEMEINDEBÜCHEREI
MÜHLENBACH

Die Gemeindebücherei 
präsentiert neue Osterbücher
In der Gemeindebücherei gibt es in diesem 
Jahr eine bunte Auswahl an schönen Oster-
büchern. Für alle, die sich auf die Osterzeit 

Nachrichten der Gemeinde Mühlenbach. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeisterin HelgaWössner
Herausgeber: Gemeinde Mühlenbach · Telefon 07832 9118-0 · Telefax 07832 9118-20 · gemeinde@muehlenbach.de · www.muehlenbach.de

Mühlenbach
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einstimmen möchten, sind die neuen Titel 
eine wunderbare Gelegenheit, in frühlings-
hafte Geschichten einzutauchen. 
  
Neu eingetroffen ist das Kinderbuch „Der 
Nösterhase“, das kleine und große Leser 
gleichermaßen begeistern wird. In diesem 
liebevoll gestalteten Buch begleitet man 
den Nösterhasen auf seiner aufregenden 
Reise durch den Frühling – ein bezau-
berndes Abenteuer. 
  
Also, nichts wie hin und stöbern! 
  
Die Gemeindebücherei freut sich auf euren 
Besuch und wünscht viel Spaß beim Entde-
cken der neuen Bücher. 

 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Montag, 31.03.2025 bis Samstag, 
05.04.2025 
keine Abfuhr  
 

AUS DEN
KINDERGÄRTEN

Verkehrserziehung in  
Kooperation mit der Polizei 

Am 20. März 2025 war es endlich soweit: 
Die Mühlenbacher Schulanfänger lernten 
ihren Freund und Helfer, „Die Polizei“, per-
sönlich kennen. Bereits in den Tagen davor 
erhielten die ältesten Kinder des Kindergar-
tens St. Bernhard durch ihre Erzieher/innen 
Elena Keller, Massimo Oppermann und The-

resa Schöner Angebote zur Verkehrserzie-
hung. 
  

Nun durften sie das Verhalten im Straßen-
verkehr nochmals in praktischer Weise mit 
den Polizeibeamten Jessy Letzeisen und 
Sven Obergfell unter Beweis stellen. Es wur-
de das richtige Überqueren des Mühlenba-
cher Zebrastreifens und das korrekte Ver-
halten auf Teilbereichen des Mühlenbacher 
Schulweges geübt. Für ihre tolle und auf-
merksame Mitarbeit erhielten die fünf- bis 
sechsjährigen Kinder ein Diplom von der 
Polizei. 
 

VEREINS-
NACHRICHTEN

Kleinkindergottesdienst 
Am Sonntag, den 30.03.2025 findet um 
10:30 Uhr wieder ein Gottesdienst 
in unserer St. Afra Kirche in Mühlenbach 
statt.  
  
Eingeladen sind alle Kinder bis 3.Klasse mit 
Geschwistern und Eltern 
und alle, die euch begleiten wollen. 
  
Wir freuen uns auf euch  
Petra und Angelika 
 

Landfrauen werben 
 neue Mitglieder 

Der Landfrauen Ortsverein Haslach mit Mit-
gliedern aus Haslach mit Schnellingen und 
Bollenbach, Fischerbach, Hofstetten, Müh-
lenbach, Steinach, Unterharmersbach und 
Schuttertal, luden zu einem Informationsa-
bend ein. Irmgard Lehmann Vizepräsiden-
tin Landfrauen Südbaden und Bezirksver-
streterin stellte die Landfrauen vor. Der 
Landfrauenverein versteht sich als Ort des 
Austausches, der Weiterbildung und der 
Gemeinschaft – offen für alle Frauen, ob mit 
oder ohne Bezug zur Landwirtschaft. Jede 
Frau im ländlichen Raum kann Landfrau 
sein. Gemeinsam in der Zukunft wachsen, 
stärken und etwas zusammen bewegen. 
Kreativität, Bildung, Gesundheit, Ernährung 
und Geselligkeit sind Themen bei den ge-
meinsamen Treffen. Jede Frau hat be-
stimmte Fähigkeiten und Interessen, die sie 

einbringen kann. Wir haben uns gefreut, an 
dem Abend junge Frauen als neue Mitglie-
der bei uns zu begrüßen. Gestalte auch du 
mit. Nähere Informationen gibt es bei der 
Ansprechpartnerin Marita Schmieder Tel.
Nr.: 07832/8770. Seid dabei. Die Landfrauen 
vom Ortsverein Haslach freuen sich über 
neue Mitglieder. Wir halten Euch über die 
nächsten Aktionen auf dem Laufenden. 
Schaut ins Verkündungsblatt oder folgt 
dem Bezirk Haslach auf Instagram unter 
Landfrauen Kinzigtal. 

 

Katholische
Frauengemeinschaft
MÜHLENBACH

Palmbinden   
Wer mit uns einen Palmen für Palmsonntag 
binden möchte, kann sich bis 29. März 2025 
bei Matt Berta Tel. 3544 anmelden. 
Die Rosen und Rüschen fertigen wir am 
Mittwoch, 2. April um 18.30 Uhr im Pfarr-
heim St. Bernhard und die Palmen binden 
wir am Mittwoch, 9. April ab 16.00 Uhr 
ebenfalls im Pfarrheim.  
  
kfd Mühlenbach 
 

Kirchenchor
Mühlenbach

Freitag, 28.03.2025: 
20:00 Uhr: Probe in St. Bernhard  
  
Kontakt: 
kirchenchor-muehlenbach@gmx.de 
Ansprechpartner: Armin Huber 
www.kirchenchor-muehlenbach.de 
Insta: @kirchenchor-muehlenbach 
 

Kolpingsfamilie
MÜHLENBACH

Generalversammlung   
Liebe Kolpingsmitglieder, 
unsere Generalversammlung findet am 
Freitag, den 4. April 2025 um 20:00 Uhr im 
„Roten Bühl“ statt. 
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Tagesordnung 
- Begrüßung
- Totengedenken
- Bericht der Schriftführerin
- Ehrung der Gruppestundensieger
- Bericht des Kassierers
- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung der Vorstandschaft
- Verschiedenes 
 

Sportverein
Mühlenbach 1951 e.V.

19. Spieltag: SVM-Aktive zu Gast in Alt-
dorf   
Am Sonntag geht es für die SVM-Aktiven 
auswärts beim FSV Altdorf weiter im Kampf 
um Punkte für den Klassenerhalt. Das Hin-
spiel endete remis, wobei sich Altdorf aber 
als überaus ballsicher und spielstark prä-
sentierte. Mit einer engagierten Leistung 
und zielstrebiger Chancenverwertung, will 
unser Team aber auswärts punkten. 
  
Wir freuen uns auf viele Fans und Unterstüt-
zer in Ettenheim! 
  
Sonntag, 30.03.2025 // 13:00 Uhr 
Kreisliga B / Staffel 6 
FSV Altdorf  2 - SV Mühlenbach 2 
  
Sonntag, 30.03.2025 // 15:00 Uhr 
Bezirksliga Offenburg 
FSV Altdorf  - SV Mühlenbach 
(Spielort Sportplatz Altdorf ) 
 
Spiele der Jugendmannschaften: 
  
B-Junioren: 
Samstag, 29.03.2025 / 14:00 Uhr 
SG Rammersweier - SG Hofstetten 
(Spielort: Rammersweier) 
  
 
Frühstück beim Bachwirt   
Am Sonntag, 30. März 2025 ab 09:00 Uhr 
wird im Vereinsheim zum Bachwirt wie-
der ein leckeres und reichhaltiges Früh-
stücksbuffet angeboten. Alle Frauen erhal-
ten ein Glas Sekt gratis! 
  
Über Voranmeldungen und Reservie-
rungen freut sich unsere Wirte-Familie Ha-
tice und Cengiz Harmanci. 
  
Anmeldungen und Rückfragen gerne 
auch mobil oder per Whatsapp unter 
0152/6500405. 
 
Mitgliederversammlung des SV Mühlen-
bach 
Am Freitag, den   11. April 2025, findet ab 20 
Uhr in unserem Clubheim die diesjährige 
Mitgliederversammlung statt. Alle aktiven 
und passiven Mitglieder sowie Gönner und 
Freunde des Vereins sind hierzu recht herz-
lich eingeladen. 
  

Tagesordnungspunkte: 
TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitz  
TOP 2:  Gedenkminute für die verstor-

benen Mitglieder  
TOP 3:  Bericht Vorstand Werbung/Öffent-

lichkeitsarbeit  
TOP 4: Bericht Schriftführer  
TOP 5: Berichte Finanzen  
TOP 6:  Berichte Sport (Fußball, Jugend, 

Tennis)  
TOP 7: Entlastung der Vorstandschaft  
TOP 8: Neuwahlen  
TOP 9: Ehrungen  
TOP 10: Verschiedenes, Wünsche, Anträge  
  
Anträge sind bis spätestens sieben Tage 
vorher schriftlich an den Vorstand zu rich-
ten. 
  
Die Vorstandschaft 
SV Mühlenbach 1951 e.V. 
 

Trachtenkapelle
„Harmonie“ e.V.
MÜHLENBACH

Altpapiersammlung am Samstag, den 
26.04.2025 
Die Trachtenkapelle Mühlenbach sammelt 
am Samstag, den 26.04.25 das Altpapier ein.
Gerne dürfen Sie schon jetzt kräftig sam-
meln!   
Wir bitten Sie, das Altpapier zum oben ge-
nannten Termin gut gebündelt und gut 
sichtbar an den Straßenrand zu legen. 
Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstüt-
zung. 
  
Ihre Trachtenkapelle Mühlenbach 

Jahreskonzert der Trachtenkapelle in 
der Gemeindehalle Mühlenbach am 5. 
April 2025

Vorverkaufskarten sind bei jedem Musiker 
und jeder Musikerin sowie in der Bäckerei 
Haas-Ramsteiner in Mühlenbach erhältlich. 
Der Preis für die Vorverkaufskarte liegt bei 
8,00 € pro Stück, an der Abendkasse kostet 
der Eintritt 10,00 €. 
  
Es ist das letzte Konzert unter der Leitung 
von Fabio Beilharz. 

Sie dürfen sich auf ein abwechslungs-
reiches und unterhaltsames Programm 
freuen. 
  
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!
 
Ihre Trachtenkapelle Mühlenbach 

 

Verein für Kraftsport 1983
Mühlenbach e.V.

Waldputzen der VfK-Jugend    
Am Samstag, den 22.03.2025 fand das tra-
ditionelle Waldputzen der VfK-Jugend bei 
herrlichem Wetter statt. Nachdem sich die 
Truppe mit fast 40 Kindern am Morgen ge-
troffen hat, wurden vier Gruppen gebildet, 
um den Wald auf der Heidburg und Fla-
chenberg zu reinigen. Es wurden Altreifen, 
Getränkeflaschen, Verpackungsabfälle und 
sogar ein fünf Euro Schein gefunden.
Nach der tollen Aktion fand der Abschluss 
auf dem Modellfliegerplatz Flachenberg 
mit Grillwürsten und Getränken statt.  
  
Vielen Dank an unsere Jugendabteilung, 
die den Tag perfekt organisiert hatte. 
 
Generalversammlung VfK Mühlenbach 
am 04.04.2025 um 20:00 Uhr im Vereins-
heim „Zum Bachwirt“ in Mühlenbach  
  
Tagesordnung   
1.    Begrüßung durch den Vorsitzenden    
2.     Feststellung der Anwesenheit und der 

Stimmrechte 
3.    Totenehrung 
4.   Bericht des Vorsitzenden     
5.    Bericht der Schriftführerin      
6.    Bericht der Kassiererin      
7.    Bericht der Kassenprüfer      
8.    Bericht der Mannschaftsführer     
9.    Bericht der Jugendleiter      
10.      Entlastung der Vorstände / der Vor-

standschaft 
11.    Satzungsänderung 
12.  Ehrungen  
13.  Wünsche und Anträge 
  
Der VfK Mühlenbach freut sich auf viele Teil-
nehmer und schöne Stunden zusammen. 
  
Mit sportlichem Gruß  

Die Vorstandschaft 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 
des „Förderverein VfK Mühlenbach“ 
Am Freitag, den 04.04.2025 um 19:00 Uhr 
findet im Clubhaus „Zum Bachwirt“ in Müh-
lenbach die Mitgliederversammlung des 
„Förderverein VfK Mühlenbach“ statt. 

Die Tagesordnungspunkte sind: 
Begrüßung und Feststellung der Anwesen-
heit
Bericht der Vorsitzenden
Bericht des Kassierers
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstands
Wünsche, Anträge, Verschiedenes 

gez. Förderverein VfK Mühlenbach 

 

Alteisensammlung am 17.05.2025 
Am Samstag, den 17.05.2025 findet die 
diesjährige Alteisensammlung der VfK-Ju-
gend statt. Die Jugend wird ab 8:00 Uhr 
morgens mit ihren Helfern in allen umlie-
genden Tälern und Straßen unterwegs sein, 
um das Alteisen einzusammeln. Es wird al-
les an Eisen- und Metallmaterial mitgenom-
men, sowie Autobatterien, Elektrokabel 
und Motoren (Öl sollte bitte entleert wer-
den). An den Spenden sollten möglichst 
alle Holz- und Plastikteile sowie Gummirä-
der entfernt werden. 
 
Anfragen außerhalb unserer Route neh-
men wir gerne an. Schreibt uns eine E-Mail 
an info@vfk-muehlenbach.de, Facebook 
oder Instagram.
 
Über viele „Alteisenspenden“ freut sich die 
VfK-Jugend.  
  
 

Achtes VfK Kabarett: Stephan Bauer 
Stephan Bauer gastiert am 26. April 2025 in 
der Gemeindehalle Mühlenbach. Die Kar-
ten sind bei den folgenden Vorverkaufsstel-
len erhältlich. Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men!  

Beginn 20:00 Uhr | Einlass 18:30 Uhr 
Vorverkauf 20,00€ 
Abendkasse 22,00€ 
  
Vorverkaufsstellen:  
Vorstandsmitglieder des VfK Mühlenbach | 
Bäckerei Haas-Ramsteiner, Hauptstr. 31, 
Mühlenbach | Stadthotel Haslach, Hauptstr. 
3, Haslach | E-Mail-Adresse: events@vfk-
muehlenbach.de mit Vorkasse.  

Ende der Mitteilungen aus MÜHLENBACH

Profitieren Sie mit Ihrer Prospektbeilage
von der hohen Akzeptanz und Glaub-
würdigkeit unserer Amtlichen Nachrichten-
blätter.

Mit uns sprechen Sie Ihre Kunden direkt
an und das nahezu ohne Streuverluste.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!
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AMTLICHE
BEKANNT-
MACHUNGEN

STEINACH

Blutspende-Aktion des DRKs 
Steinach - 04. April 2025 

Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf: Jetzt 
Blutspender*in werden 
Täglich werden allein in Baden-Württem-
berg und Hessen etwa 2.700 Blutspenden 
benötigt. Patient*innen aller Altersklassen 
sind auf eine kontinuierliche und lücken-
lose Versorgung angewiesen.
Viele Menschen merken erst, wie wichtig 
eine Blutspende ist, wenn sie selbst oder ihr 
Umfeld durch einen Unfall oder eine Krank-
heit plötzlich Blut benötigen. Das DRK ap-
pelliert daher: Es ist nie zu spät für die gute 
Tat.
Die Blutspende ist die einfachste Möglich-
keit um Leben zu retten. Benötigt wird für 
eine Blutspende lediglich etwa eine Stunde 
Zeit, davon dauert die reine Blutentnahme 
nur knappe 10 Minuten. Abgenommen 
werden 500 Milliliter Blut. Den Flüssigkeits-
verlust kann ein gesunder Körper ohne Pro-
bleme
kurzfristig wieder ausgleichen. Wertvolles 
Plus: Wenige Wochen nach der ersten Blut-
spende erfahren Spender*innen ihre eige-
ne Blutgruppe - eine Information, die im 
Notfall lebensrettend sein kann.
So läuft eine Blutspende ab: Wunschtermin 
online reservieren und am Tag der Spende 
reichlich (alkoholfrei) trinken. Vor Ort unter 
Vorlage des Personalausweises anmelden 
und medizinischen Fragebogen ausfüllen. 
Durch eine kleine Laborkontrolle und ein 
ärztliches Gespräch wird festgestellt, ob
gespendet werden darf. Es folgt die Blut-
spende und im Anschluss die wohlver-
diente Ruhepause mit leckeren Snacks.
Worauf warten? Jetzt direkt Termin sichern. 
Eine Blutspende kann bis zu drei Menschen 
helfen.

Weitere Informationen rund um das Thema 
Blutspende unter www.blutspende.de oder 
telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11.

NÄCHSTER TERMIN in 77790 STEINACH
Freitag, den 04.04.2025
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Schule/Sporthalle, Schulstr. 1
Jetzt Termin buchen: 
www.blutspende.de/termine 
 

 

Freibadkartenvorverkauf 
vom  

22. April - 02. Mai 2025 
In dieser Zeit findet im Rathaus im Rech-
nungsamt (im Obergeschoss) 
der Freibadkarten-Vorverkauf für die 
Freibadsaison 2025 statt. 
Ausschließlich in dieser Zeit erhalten 
Sie die Jahreskarten zu ermäßigten 
Preisen.  
  
Um eine Freibadkarte im Vorverkauf zu 
erwerben benötigen Sie einen ausge-
füllten und unterschriebenen Antrag. 
Das Antragsformular ist unter www.
steinach.de 
unter „Aktuelles“  auf der Startseite zum 
Ausdruck hinterlegt. 
  
Bürgermeisteramt Steinach 

Hundekot 
Aus gegebenem Anlass möchten wir alle 
Hundehalter auf folgendes hinweisen: 
Der Halter bzw. Führer eines Hundes hat 
dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft 
nicht auf öffentlichen Straßen und Gehwe-
gen, in Grün- und Erholungsanlagen oder 
in fremden Vorgärten verrichtet. Dies gilt 
auch für landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. 
  
Dennoch dort abgelegter Hundekot ist 
unverzüglich zu beseitigen. 
  
Hierfür hält die Gemeinde kostenlose Ab-
fallbeutel bereit, die an entsprechenden 
Spendern zur Verfügung stehen. 
Auch die Abfallbeutel sind ordnungsge-
mäß zu entsorgen und dürfen nicht auf 
Wiesen und Feldern zurückgelassen wer-
den. Sie dürfen auch nicht im Gewässer 
entsorgt werden. 
Besonders betroffen ist derzeit der Be-
reich an der Kinzig entlang sowie die 
landwirtschaftlichen Wege rum um 
Steinach. 
 

Ferienbetreuung 
Die Gemeinde bietet in den Osterferien (22. 
April - 25. April 2025) eine Betreuung an.
Das Angebot richtet sich an Kinder im 
Grundschulalter.
Die Betreuung beginnt täglich um 8:00 Uhr 
und endet um 13:00 Uhr.
Treffpunkt ist morgens immer in der Georg-
Schöner-Schule in Steinach.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Das Angebot ist gebührenpflichtig.  
Anmeldeschluss ist der 13. April 2025 
Anmeldeformulare erhalten Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Steinach (www.
steinach.de) oder auf Anfrage bei der Ge-
meindeverwaltung 
(Frau Muth, Telefon: 07832/9198-27 oder  
E-Mail: muth@steinach.de) 
 

Nachrichten der Gemeinde Steinach. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Nicolai Bischler
Herausgeber: Gemeinde Steinach · Telefon 07832 9198-0 · Telefax 07832 9198-20 · info@steinach.de · www.steinach.de

Steinach
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Verlegearbeiten  
Glasfaserleitungen 

Vollsperrung des Rad- und Fußwegs in 
Welschensteinach 
Die Arbeiten zur Verlegung der Leerrohre 
für die Glasfaserleitungen starten am 
24.03.2025 und dauern ca. 9 – 12 Wo-
chen.
Betroffen ist in dieser Zeit der Rad- und 
Fußweg in Welschensteinach im Bereich 
Talstraße 17 bis Untertal 30. Der Rad- und 
Fußweg muss aus Sicherheitsgründen für 
die Verlegearbeiten vollständig gesperrt 
werden. Gesperrt wird in drei verschie-
denen Teilabschnitten, je nach Arbeitsfort-
schritt.

Die Radfahrer werden gebeten, auf die 
L103 auszuweichen.
Für die Fußgänger gibt es während der Ver-
legearbeiten leider keine Alternative. Die 
Gemeinde Steinach bittet hierfür um Ver-
ständnis.

Halbseitige Sperrung des Bereichs „Am 
Sportplatz“
Die Arbeiten zur Verlegung der Leerrohre 
für die Glasfaserleitungen starten auch in 
diesem Bereich voraussichtlich am 
31.03.2025. Die Straße im Bereich „Am 
Sportplatz“ wird dafür halbseitig gesperrt, 
eine Zufahrt ist weiterhin möglich. 
Wir bitten um Beachtung.
Die Gemeindeverwaltung 

ABFALL-
BESEITIGUNG

Graue Tonne (2-wöchig)
Welschensteinach: Freitag, 04.04.2025
Steinach: Dienstag, 01.04.2025 

Grüne Tonne (3-wöchig)
Welschensteinach: Mittwoch, 16.04.2025
Steinach: Freitag, 11.04.2025 
  
Gelbe Säcke (2-wöchig)
Steinach und Welschensteinach: 
Donnerstag, 10.04.2025 
  
Altpapier-Sammlung (durch TTC Stein-
ach) 
Steinach: Samstag, 03.05.2025 ab 8.00 Uhr 
  
Sammelplatz für Grünabfälle 
(kein Rasenschnitt !!!!!!!) 
Steinach, am Sportplatz, jeden Samstag, 
9.00 - 13.00 Uhr 
  
Anlieferung von Rasenschnitt 
Steinach, Runzengraben 42 
täglich, außer sonn- und feiertags, 
10.00 - 20.00 Uhr 
  
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Protec - Orsingen, Tel. 07774/93390, 
Fax.07774/9339-33 
 

FUNDSACHEN

• kleiner Fahrradkorb mit schwarzen Hand-
schuhen (in Unterführung Welschen-
steinacher Str. gefunden)

  

AUS DEN
KINDERGÄRTEN

Kindergarten  
Welschensteinach - Kinder 

Second Hand Basar 
Am Samstag, den 29.  März 2025   findet in 
der Allmendhalle Welschensteinach wieder 
der Kinder Second Hand Basar statt. Ver-
kauft wird saubere, tragbare und in ord-
nungsgemäßem Zustand befindliche Baby- 
und Kinderkleidung für Frühjahr und  
Sommer. Die Kleidung wird nach Größen 
sortiert angeboten. Ebenso sind Kommuni-
onkleidung, Kinderspielzeug, Baby- und 
Kleinkindzubehör sowie Umstandsklei-
dung im Angebot. 
  
Die Käufer werden gebeten, ihre Taschen 
im Auto zu lassen. Am Halleneingang wer-
den große Einkaufstaschen zur Verfügung 
gestellt. 
  

Unser Dorfladen

& Genossenschaft

Wieder einkaufen in Welschensteinach!
Das Konzept:

• Geöffnet 7 Tage/Woche, auch sonn– und
feiertags, von 5-23 Uhr

• Bezahlung erfolgt über eine Kasse, an der
man selbst sehr einfach die Waren abscannt
und bezahlt

• Bezahlung per Bankkarte oder Kundenkarte

Ein Tante-M Lebensmittelladen auf
100 m² in Welschensteinach!
Wir informieren gerne:

Infos unter 07832-919830

oder : www.steinach.de
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Im Foyer laden eine große Auswahl an Ku-
chen und Torten sowie Kaffee und son-
stige Getränke  zum Verweilen ein. 
  
Wir freuen uns auf euch! 
Die Elterninitiative für den Second Hand 
Basar Welschensteinach 

SOMMER
SECOND HAND

Basar29. Marz 2025
..

Verkauft werden: 
Baby- / Kinderkleidung      Kinderschuhe 

Ausstattung für Babys / Kinder / Schwangere
Spielsachen      Fahrzeuge etc.

Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke im Foyer

13:30 - 16:00 UHR
ALLMENDHALLE

WELSCHENSTEINACH

 

Partnerschaft Lay
Saint-Christophe-

STEINACH
SAVE THE DATE  

Schon mal vormerken! 
Endlich ist es soweit: Wir bekommen wie-
der Besuch aus Lay St. Christophe, unserer 
Partnergemeinde in Frankreich. Und weil es 
jetzt so lange gedauert hat, bis wieder ein 
Treffen zustande kommt, haben wir uns et-
was ganz Besonderes ausgedacht: 
  
Am Sonntag, den 18. Mai 2025 
fahren   wir, nach einem kleinen Empfang in 
der Schule, zusammen mit den franzö-
sischen Freunden nach Gutach ins Freilicht-
museum Vogtsbauernhöfe. Es wird für die 
Erwachsenen eine Führung auf Deutsch 
und Französisch geben. Gemeinsam wird 
im Praxisteil am Ende selbst gebuttert und 
anschließend auch Butterbrot gegessen. 
Die Kinder erleben bei der Führung Kinder-
arbeit – Kinderspiele hautnah, was eine 
Kindheit im Schwarzwald bedeutete, wel-
che Anforderungen an Kinder gestellt wur-
de, aber auch, woran sie Spaß hatten und 
was sie gespielt haben. 
Den Abschluss machen wir bei einem ge-
meinsamen Essen im Museumsrestau-
rant „Hofengel“. 
Das wäre doch ein tolles Programm für ei-
nen herrlichen Familiensonntag im Mai! 
Wenn Sie Lust bekommen haben, merken 
Sie sich den Termin vor oder melden sich 

doch schon mal vorab an bei Sabine Kette-
rer im Rathaus unter Tel. 919813 oder ket-
terer@steinach.de 
Ein ausführliches Programm erwartet 
Sie im nächsten Bürgerblatt! 
Wir freuen uns auf Sie! 
Herzlichst 
Ihr Partnerschaftsausschuss Steinach 
  

  
 

VEREINS-
NACHRICHTEN

 

Hallenschließung  
der Turn- und  

Festhalle Steinach  
Am Freitag, 04.04.2025 findet eine 
Blutspendeaktion des DRKs statt. Aus 
diesem Grund ist die Turnhalle für den 
regulären Trainingsbetrieb geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung 

 

DJK Welschensteinach

Kreisliga A: 
Nach den beiden Auftaktsiegen zum Be-
ginn der Rückrunde konnte sich die DJK 
Welschensteinach in der Tabelle nach vorne 
schieben und sich nach hinten etwas Luft 
verschaffen. Am Sonntag steht nun ein 
Auswärtsspiel bei der Landesligareserve 
des SV Niederschopfheim an und dort 
könnte die DJK ihre kleine Serie ausbauen, 
denn der Gastgeber liegt auf Rang dreizehn 
und er scheint in der Defensive besonders 
anfällig zu sein. Von der Papierform her 
wäre also ein weiterer Dreier möglich, doch 
bei einer Landesligareserve kann man vari-
abel aufstellen und von daher darf man ge-
spannt sein, wie der Gastgeber auftritt. 

Sonntag, 30.03.2025: 
12:00 Uhr  SV Niederschopfheim 3 -   
DJK Welschensteinach 2 
14:00 Uhr  SV Niederschopfheim 2 -   
DJK Welschensteinach 
Jugendfußball: 
Freitag, 28.03.2025: 
17:45 Uhr  SG Steinach D2-Jgd. -  SpVgg 
Schiltach D2-Jgd. 
19:30 Uhr  SG Harmersbachtal A-Jgd. -  
SG Steinach A-Jgd. 
Samstag, 29.03.2025: 
13:00 Uhr  SG Biberach C-Jgd. - SG Im Schut-
tertal C-Jgd. 
14:15 Uhr  FV Sulz B-Jgd. - SG Welschen-
steinach B-Jgd. 
14:30 Uhr  FV Dinglingen C3-Jgd. (9er)  -  
SG Biberach C2-Jgd. (9er) 
 

Freiwillige Feuerwehr
STEINACH

Frühlingsausstellung ZG  
Am Sonntag 30. März  dürfen wir Sie bei 
der Frühlingsausstellung der ZG Raiffeisen 
Technik in Steinach bewirten. Neben 
Steaks,Würsten und Pommes haben wir 
auch ein Kuchenbuffet für Sie vorbereitet. 
Wir feuen uns auf Ihren Besuch. 
  
Ihre Feuerwehr Steinach 
 

Chor Welschensteinach

Herzlichen Dank 
an alle Besucher unseres Kambacher-Kütte-
Treff am vergangenen Sonntag. 
Es hat uns sehr gefreut, das sich so viele auf 
den Weg zur Hütte gemacht haben. 
  
Wichtig:  Wir suchen dringend Sing-Be-
geisterte damit wir mit einem gestärkten 
Chor für 2026 wieder ein Konzert und Auf-
tritte realisieren können. Die Proben finden 
immer montags um 20:00 Uhr im Proben-
raum hinter der Allmendhalle statt. Schaut 
einfach mal durch und lasst Euch begei-
stern. 
  
Generalversammlung: 
am Samstag, 29.März 2025 findet um 
20:00 Uhr im Gasthaus zum Wilden Mann 
unsere Generalversammlung statt. Zuvor, 
um 19:00 Uhr, werden wir die Vorabend-
messe im Gedenken an unsere verstor-
benen Mitglieder mitgestalten. Wir laden 
alle Mitglieder und Interessierte hierzu 
herzlich ein. 
  
Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsberichte
4. Grußworte
5. Entlastung der Vorstandschaft
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6. Ehrungen
7. Verschiedenes
   
Gemischter Chor - Liederkranz Welschen-
steinach 1897 e.V. 
Hubert Griesbaum, 1.Vorsitzender 
 

Historischer Verein
Steinach

Tagesexkursion des Historischen Vereins 
Steinach zur Villa Reitzenstein,  
dem Amtssitz des baden-württember-
gischen Ministerpräsidenten in Stuttg-
art am Dienstag, 15.04.2025 
  
Das durch die Verlegertochter Helene von 
Reitzenstein zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts errichtete imposante Palais ist heute 
Amtssitz des baden-württembergischen 
Ministerpräsidenten und Sitz des Staatsmi-
nisteriums. Ein Rundgang bietet Einblicke 
in die Repräsentations- und Sitzungsräume 
der Villa, wie z.B. den Gobelinsaal, die Bibli-
othek oder den Kabinettssaal, von dem aus 
die heutige Landespolitik gestaltet wird. 
Die Führung macht erlebbar, wie das Ge-
bäude mit der wechselvollen Geschichte 
des Landes in der Zeit von 1921 bis heute 
verbunden ist. 
Wir freuen uns, dass der Steinacher Dr. To-
bias Wöhrle, der im Staatsministerium tä-
tig ist, uns durch die Villa Reitzenstein füh-
ren wird. 
Treffpunkt Bahnhof Steinach 8.45 Uhr 
zur Abfahrt um 8.59 Uhr über Freuden-
stadt nach Stuttgart (Ankunft 11.42 Uhr) 
Rückkehr in Steinach 18.55 Uhr.  
Unkostenbeitrag: Für diejenigen, die ein 
Deutschlandticket besitzen, entfallen die 
Fahrtkosten. Die anderen Teilnehmer müs-
sen dann nur noch die anteiligen Kosten für 
das Baden-Württemberg-Ticket bezahlen. 
Telefonische Anmeldung bis Montag, 
07.04. 2025: Bernd Obert (07832/5294) 
oder Heinrich Schwendemann 
(07832/9742121). 
 

Kath. Kirchenchor
Steinach

Freitag, 28.03.2025 
19.30 Uhr Probe im Pfarrheim 
 

Krabbelgruppe
Kleine Wichtel

Krabbelgruppe der Seelsorgeeinheit 
Haslach in Steinach   
Herzliche Einladung zur Krabbelgruppe in 
Steinach an alle Eltern mit Kindern vom 
Krabbelalter bis zur Kita, die Lust darauf ha-
ben, gemeinsam zu spielen, singen, basteln 
und viel Spaß zu haben. 

Es gibt zwei Gruppen:  
• Die kleinen Wichtel treffen sich donners-

tags von 9:00 bis 10:45 Uhr.
• Die kleinen Strolche treffen sich  freitags 

von 9:30 bis 11:00 Uhr.
• Weitere Infos und Anmeldung unter: 

krabbelgruppe.steinach@gmx.de
  

Landfrauen
Welschensteinach

Einladung zur Generalversammlung   
Wir laden herzlich ein zur Generalversamm-
lung des LandFrauenvereins Welschen-
steinach am  08. April, um 19 Uhr in der 
Schloßberg Herberge in Welschenstein-
ach mit folgenden Tagesordnungspunkten: 
  
1. Begrüßung durch den Vorstand 
2. Tätigkeitsbericht 
3. Kassenbericht 
4. Grußworte des Ortsvorstehers 
5. Grußworte Bezirksvertretung 
6. Entlastungen 
7.  Termine/Ausschau im kommenden Ver-

einsjahr 
8. Wünsche und Anträge 
9. Schließen der Mitgliederversammlung 
  
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
  
Herzliche Grüße 
Die Vorstandschaft 
 

Musikverein Harmonie
STEINACH e.V.

Generalversammlungen   
Am heutigen Freitag, den 28. März 2025, 
findet um 20 Uhr im Clubhaus des Sport-
vereins Steinach die Generalversammlung 
des Musikvereins „Harmonie“ Steinach 
statt. Wir laden hierzu alle Mitglieder sowie 
die interessierten Mitbürgerinnen und Mit-
bürger recht herzlich ein. 
  
Bereits um 18:30 Uhr findet an gleicher 
Stelle für alle Mitglieder die Generalver-
sammlung des  Fördervereins „Freunde 
der Steinacher Blasmusik“ statt.
Um 19:15 Uhr startet die Versammlung der 
Bläserjugend im Musikverein Steinach 
e.V.; hierzu sind alle Musiker und Zöglinge 
zwischen 10 und 25 Jahren eingeladen. 
  
Über einen zahlreichen Besuch der Gene-
ralversammlungen würden wir uns sehr 
freuen. 
  
Musikverein „Harmonie“ Steinach e.V.
Bläserjugend im Musikverein Steinach 
e.V.
Förderverein „Freunde der Steinacher 
Blasmusik e.V.“ 
 

Narrenzunft
Steinach e.V. seit 1898

Narrenkeller geöffnet 
Am heutigen Freitag, 28. März 2025, hat 
unser Narrenkeller, wie jeden letzten Frei-
tag im Monat, ab 20.00 Uhr geöffnet. 
Kommt vorbei und verbringt ein paar ge-
sellige Stunden. 
Wir freuen uns wieder auf einen vollen Nar-
renkeller. 
Das Wirteteam 
 

Sportverein 1947
Steinach e.V.

19. Spieltag 
Der SV Steinach spielt beim FV Etten-
heim 
Der SVS spielt am kommenden Sonntag 
beim SV Ettenheim. Diese Konstellation 
wird es so wohl zum letzten Mal geben, da 
die Ettenheimer in der nächsten Saison 25-
26 mit dem FSV Altdorf fusionieren werden. 
Für der SV Steinach wird es ein schweres 
Spiel werden, jedoch werden die Mannen 
um Trainer Allgaier alles daran setzen, auch 
in diesem Auswärtsspiel zu punkten. 
Im letzten Heimspiel gegen den Tabellen-
führer aus Schapbach hätten die Steinacher 
eine Punkteteilung verdient gehabt., ent-
sprechend muss diese Leistung und dieser 
Kampf wieder abgerufen werden, um die 
Punkte aus der Barockstadt zu entführen. 
  
Wir freuen uns natürlich auf unsere treuen 
Fans. 
Bitte unterstützt unsere Mannschaften. 
  
SV Steinach 
  
Kreisliga B Staffel VI 
Sonntag, 30. März 2025 - 13:00 Uhr 
FV Ettenheim II - SV Steinach II 
  
Bezirksliga 
Sonntag, 30. März 2025 - 15:00 Uhr 
FV Ettenheim I - SV Steinach I 
 
Jugendabteilung 
  
Freitag, 28.03.2025
• 17:45 Uhr D-Junioren  SG Steinach 2 - 

Spvgg Schiltach 2
• 19:15 Uhr D-Junioren SV Steinach -  

FC Fischerbach
• 19:30 Uhr A-Junioren SG Harmersbachtal 

- SG Steinach ( Sportpark Zell )
 
  
Samstag, 29.03.2025
• 13:00 Uhr C-Junioren SG Biberach -  

SG Im Schuttertal ( in Steinach )
• 14:15 Uhr B-Junioren FV Sulz -  

SG W‘Steinach
• 14:30 Uhr C-Junioren FV Dinglingen -  

SG Biberach
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• 15:00 Uhr E-Junioren Spieltag mit 
Wolfach, Unterharmersbach und Hof-
stetten in Steinach

  
Das legendäre Elfmeterturnier steht be-
vor – Seien Sie dabei!   
Bald ist es wieder soweit: Das legendäre Elf-
meterturnier öffnet seine Tore und ver-
spricht ein unvergessliches Event für Jung 
und Alt. Freuen Sie sich auf spannende Du-
elle auf dem Platz, mitreißende Unterhal-
tung durch die DJ-Legende Cleopha und 
ein einzigartiges Ambiente, das Generati-
onen zusammenbringt. Gemeinsam mit 
gut gelaunten Gästen machen wir diese 
Veranstaltung erneut zu einem Highlight 
des Jahres – voller Emotionen, sportlichem 
Ehrgeiz und ausgelassener Stimmung. 
  
Seien Sie dabei und erleben Sie ein Event, 
das in Erinnerung bleibt! 

 

Tischtennisclub Steinach

Diese Woche finden folgende Spiele statt: 
  
Sa., 29.03.2025 
10:00 Uhr: SG Renchtal - TTC Steinach U11 
Fahrer: Hansi Lauble 

14:30 Uhr: TTC Altdorf IV - TTC Steinach U19 
Fahrer: Frank Gühr 
  
15:30 Uhr: TTC Damen 1 - TTC Ettenheim 
17:00 Uhr: FC Wolfach - TTC Herren 2 
  
Folgende Trainer + Co-Trainer sind nächste 
Woche eingeteilt: 
  
Montag, 31.03.2025
Marco Kinnast

Dienstag, 01.04.2025
Jens Asmus und Gabriel Schätzle 

Turnverein
Steinach 1966 e.V.

Kurs „Functional Fitness“ - Anmel-
dungen ab sofort möglich 
Functional Fitness bietet das perfekte Zu-
sammenspiel von Bewegungsvielfalt, In-
tensität und Spaß! Mit der idealen Bewe-
gungsdauer wird der ganze Körper und 
jede Problemzone intensiv trainiert. Auf-
grund der großen Nachfrage wird nun ein 
10-wöchiger Kurs angeboten. Anmel-
dungen sind ab sofort möglich und werden 
vorzugsweise über das Tool „Yolawo“ auf 
unserer Homepage bzw. in der Vereins-App 
oder per Mail an geschaeftsstelle@tv-stein-
ach.de entgegengenommen. 
  
Kursleiterin: Petra Obert 
Dauer: Mittwochs, 19.15 bis 20.15 Uhr –  
10 Kurstermine ab 02.04.2025 
Ort: Kühne-Übungsraum (Hauptstraße 32, 
hinter Neukauf) 
Teilnahmegebühr: 35 EUR, Nichtmitglieder 
65 EUR 

Verschönerungsverein
Steinach

und

Schwarzwaldverein
Welschensteinach

Start der Wandersaison und 
der Hüttensaison auf der Schirrmaier-
hütte 
am Sonntag 30.03.2025 
  
Die Wandersaison 2025 beginnen wir mit 
einer 
Gemeinschaftswanderung mit dem 
Schwarzwaldverein Welschensteinach. 
Die Frühlingswanderung führt uns nach 
Diersheim auf den Sagenrundweg Drei-
marker. 
Die 12 km lange Wanderung ohne Höhen-
meter 
durch den Rheinauer Rheinwald ist für Je-
dermann geeignet. 
Es wird ein kleines Rucksackvesper emp-
fohlen, da wir eine kleine Rast an der 
Scharfeckhütte machen. 
Am Ende der Wanderung ist eine Einkehr 
im idyllischen Diersheim mit seinen schö-
nen Fachwerkhäusern geplant. 
  
Abfahrt in Steinach Adlerplatz 11:00 Uhr. 
Abfahrt in Welschensteinach Platz der 
Freundschaft 10:45 Uhr. 
Wir fahren mit Privatfahrzeugen und bilden 
Fahrgemeinschaften. 
Gäste sind stets willkommen! 
Günter Benz freut sich auf viele Mitwande-
rer und einen sonnigen Start in die Wander-
saison 2025. 

Die Schirrmaierhütte ist ab Sonntag 
30.03.2025 wieder bewirtet. 
An Sonn- und Feiertagen von 10:00-18:00 
Uhr freuen sich unsere Hüttenwirte auf 
viele Gäste. 
  
Alle Infos rund um den Verschönerungsver-
ein auf unserer Homepage 
www.verschoenerungsverein-steinach.de 
oder einfach scannen: 

 

SONSTIGES

Stellenausschreibung  
Gemeinde Schuttertal 

Bei der Gemeinde Schuttertal ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
eines 

Bauhofmitarbeiters (m/w/d) 
mit dem Aufgabenschwerpunkt Gebäu-
debetreuung in Vollzeit zu besetzen. Es 
handelt sich um ein unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis. 
  
Die ausführliche Stellenbeschreibung fin-
den Sie unter www.schuttertal.de/stel-
lenangebote. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spä-
testens 06.04.2025 an die   Gemeinde 
Schuttertal, Hauptstr. 5, 77978 Schuttertal - 
gerne auch per Mail an kopf@schuttertal.
de. 
Für Fragen stehen Ihnen BauhofleiterDo-
minik Schätzle (Tel. 0151/16125001) 
oder Personalamtsleiterin Lisa Kopf (Tel. 
07826/9666-25)  gerne   zur Verfügung. 

Volksliedersingen 
Zum gemeinsamen Singen am Mittwoch, 
den 02.04.2025 um 15:00 Uhr von Volks- 
und Heimatliedern und geselligen Beisam-
mensein laden Gisela und Karl-Heinz ins 
Landgasthaus „Rebstock“ Zell-Unterenters-
bach herzlich ein. Liederbücher sind vor-
handen.  
  
Anmeldung erbeten unter Tel. 07835/7589 
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Gottesdienstordnung vom 
29.03.2025 – 06.04.2025 

Samstag, 29.03. Samstag der dritten Fa-
stenwoche 
19.00 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Koppel-
stätter) – Reinhold Keller u. dessen verst. 
Klassenkameraden Jg. 1949/50 + Josef Mül-
ler, Hans Heymann u. Luise Streif, best. von 
den Schul-kameraden + Agnes Wernet 
19.00 Uhr Welschensteinach  
Eucharistiefeier zum Sonntag (Pfr. Lien-
hard), musikalisch gestaltet vom Lieder-
kranz Welschensteinach – Seelenamt für 
Rita Zehnle + 2. Opfer für Magdalena Obert 
+ 2. Opfer für Rosa Schwendemann + 1. 
Jahrtag Josef Dold + alle Verst. der Fam. 
Dold, Elmighof + 1. Jahrtag Andreas Klaus-
mann + Georg Beha u. alle verst. Angeh. v. 
Schwabenhof + Berta u. Friedrich Schwen-
demann u. verst. Angeh. + Franz Schwen-
demann, Klausenhof 
  
Sonntag, 30.03. Vierter Fastensonntag – 
Laetare 
8.30 Uhr Fischerbach  
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
10.15 Uhr Haslach  
Eucharistiefeier (Pfr. Koppelstätter) 
10.15 Uhr Hofstetten  
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) - Kinderkir-
che im Pfarrhaus 
10.30 Uhr Mühlenbach  
Kleinkindergottesdienst in der Kirche 
11.45 Uhr Haslach  
Tauffeier für Christof Ole Jeremias, Maliah 
Berger, Lijan Schwarz und Vinzenz Leh-
mann (Pfr. Lienhard) 
13.30 Uhr Bollenbach  
Rosenkranzgebet für Frieden weltweit 
19.00 Uhr Steinach  
Taizé-Gebet im Pfarrheim  
  
Dienstag, 01.04. Dienstag der vierten Fa-
stenwoche 
19.00 Uhr Fischerbach  
Eucharistiefeier (Pfr. Grabetz) – 1. Jahrtag 
Wendelin Uhl + alle verst. Angeh. der Fam. 
Streif (Stampfe) 
  
Mittwoch, 02.04. Mittwoch der vierten 
Fastenwoche, Todestag Hl. Papst Jo-
hannes Paul II. 
15.00 Uhr Haslach  
Rosenkranzgebet 
19.00 Uhr Haslach  
Neuland-Kurs, 1. Abend – Beginn im Ge-
meindehaus 
  

Donnerstag, 03.04. Donnerstag der 
vierten Fastenwoche, Gebetstag um 
geistliche Berufungen 
19.00 Uhr Haslach  
Eucharistische Anbetung 
19.00 Uhr Steinach  
Eucharistiefeier (Pfr. Koppelstätter) – in 
einem bes. Anliegen 
  
Freitag, 04.04. Freitag der vierten Fa-
stenwoche, Herz-Jesu-Freitag 
19.00 Uhr Hofstetten  
Eucharistiefeier (Pfr. Koppelstätter) – Hein-
rich Krämer,  Hinterniederhof, u. verst. An-
geh. + Frida Krämer + Sophie u. Xaver All-
gaier + Heinrich u. Paulina Neumaier, Sohn 
Bernhard u. alle Verst. v. Wintererhof + Hele-
na u. Stefan Allgaier + Gerhard Granzow u. 
verst. Angeh. + Augustin u. Helena Uhl u. 
verst. Angeh. + für die verst. Schulkame-
raden Jg. 1938 + Augustin Neumaier u. alle 
verst. Angeh. v. Bächlehof + alle 
Verst. v. Gieslerhof 
  
Samstag, 05.04. Samstag der vierten  
Fastenwoche, Herz-Mariä-Samstag, Mi-
sereor-Kollekte einschließlich Fasten-
opfer der Kinder 
15-16 Uhr Haslach  
Anbetung, Gespräch, Beichte (Pfr. Lienhard) 
18.00 Uhr!  Haslach  
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard), musik. ge-
staltet v. Adoramus-Chor, anschl. Verab-
schiedung von Gemeindereferentin Petra 
Steiner im Gemeindehaus St. Sebastian 
  
Sonntag, 06.04. Fünfter Fastensonntag, 
in allen Gottesdiensten Misereor-Kollek-
te einschließlich Fastenopfer der Kinder 
10.15 Uhr Welschensteinach  
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
10.15 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier (Pater aus Zell) 
11.30 Uhr Steinach 
Tauffeier für Mira Schmieder, Theo Busse, 
Ella Scherer und Lotta Hansmann (Pfr. Lien-
hard) 
13.30 Uhr Bollenbach  
Rosenkranz um Frieden weltweit 
13.30 Uhr Mühlenbach   
Kreuzwegandacht an den Stationen im Vor-
bäch, bei schlechtem Wetter in der Kirche 
18.00 Uhr ! Steinach 
Eucharistiefeier „Himmel und Hier“ (Pfr. Li-
enhard) – mit der Band „Schomobeto 
Schongit“ 
  
Die Gottesdienstordnung wurde Stand 
25.04.2025 erstellt. 
 
 

INFORMATIONEN AUS
DER SEELSORGEEINHEIT

Öffnungszeiten  
des Pfarrbüros 

Montag   9-12 Uhr und 
  14-16 Uhr 
Dienstag 9-12 Uhr und 
  14-16 Uhr 
Mittwoch 10-12 Uhr und 
  14-16 Uhr 
Donnerstag   9-12 Uhr und 
  14-18 Uhr 
Freitag   9-12 Uhr 

Zitat der Woche 
„Sobald der Mensch ein wenig aufmerksam 
an Gott denkt, fühlt sein Herz eine gewisse 
beglückende Erregung, die Zeugnis gibt, 
dass Gott der Gott des menschlichen Her-
zens ist.“ (Hl. Franz von Sales, 1567-1622)
  

Einladung zur  
Pfarrgemeinderatssitzung 

Zu unserer nächsten Pfarrgemeinderatssit-
zung am Dienstag, dem 01.April 2025, 
laden wir Sie herzlich ein. 
Sie findet um 20.00 Uhr im großen Saal 
des Gemeindehauses St. Sebastian  statt. 
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte 
dem Bürgerblatt KW 12 bzw. unserer Hom-
page kath-haslach.de 
  
Vorsitzende Angelika Spitzmüller 
stellvertr. Vorsitzender Franz-Josef Schult-
heiß 

Einladung zur Verabschie-
dung von Petra Steiner 

Im September 2001 begann Petra Steiner 
bei uns ihren Dienst als Gemeindereferen-
tin. Zum 1. April 2025 beginnt für sie die 
passive Phase der Altersteilzeit. Petra Stei-
ner hat in diesen mehr als 23 Jahren in sehr 
vielen Bereichen mit großer Leidenschaft 
und Einsatzfreude zum Wohle vieler Men-
schen gewirkt und vielen prägende Erfah-
rungen geschenkt. Wir wollen ihr für dieses 
segensreiche Wirken ganz herzlich danken. 
Die Verabschiedung von Petra Steiner aus 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholische Seelsorgeeinheit HASLACH
mit den Pfarrgemeinden
Fischerbach, Haslach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach, Welschensteinach
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dem aktiven Dienst findet statt am Sams-
tag, 5. April. 

Wir feiern um 18.00 Uhr einen festlichen 
Gottesdienst in der St. Arbogast-Kirche, der 
vom Adoramus-Chor musikalisch gestaltet 
wird, und gehen dann ins Gemeindehaus 
St. Sebastian zu einem Umtrunk und zum 
Programm mit verschiedenen Beiträgen. 
Dazu wollen wir alle, die Petra Staeiner ken-
nen, herzlich einladen! 

Der Pfarrgemeinderat und das Seelsorge-
team der Seelsorgeeinheit Haslach 

Glaubenskurs „Neuland“ 
beginnt am 2. April 

Am Mittwoch, 2. April,  beginnt in unserer 
Seelsorgeeinheit im Gemeindehaus St. Se-
bastian in Haslach um 19.00 Uhr der Glau-
benskurs „Neuland“ für alle interessierten 
Erwachsenen. 

Ein Bestandteil jeden Abends ist ein Vortrag 
der Dominikanerin Schwester Dr. Theresia 
Mende, die diesen Kurs entwickelt hat. Am 
ersten Abend wird sie selber zusammen 
mit Schwester Magdalena bei uns sein, an 
den anderen Abenden schauen wir ihre 
Vorträge als Film an. Im zweiten Teil des 
Abends sind wir dann bis maximal 21.30 
Uhr zu einer Zeit des Gebets in der Kirche 
St. Arbogast. 

Weitere Informationen zum Neulandkurs 
finden Sie auf unserer Homepage www.
kath-haslach.de und in den Flyern, die in 
unseren Kirchen ausliegen. 

Vielleicht spüren Sie: Das könnte mir gut 
tun. Dann melden Sie sich doch einfach an 
im Pfarrbüro Haslach per Telefon unter 
07832/91350 oder per Mail unter info@
kath-haslach.de. Sie können aber auch ger-
ne ohne Anmeldung kommen. Der erste 
Abend kann auch als Schnupperabend ge-
nutzt werden, um zu schauen, ob es passt. 
Und auch wenn jemand beim ersten Mal 
nicht dabei sein kann, können Sie auch 
beim zweiten Abend in den Kurs einsteigen. 
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg 

und bitten auch um das begleitende Gebet! 
  
Mit herzlichen Grüßen 
Pfarrer Michael Lienhard und das ganze 
Neulandkurs-Team 
 

Kinderbibelnachmittag   
Der nächste Kinderbibelnachmittag findet 
am 05.04.2025 von 15.00 bis 17.00 Uhr im 
Gemeindehaus St. Sebastian statt. Weiter 
Informationen finden Sie unter den Ver-
einsnachrichten der Kolpingfamilie Has-
lach. 
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Gottesdienst 

Sonntag, 6. April, 18.00 Uhr 

in der Kath. Kirche Steinach 

„Siehe, nun mache ich etwas Neues!“ 
(Jesaja 43,19) 

 
Zum zweiten Mal findet ein Himmel & Hier Gottesdienst in Steinach für Erwachsene 
statt. Musikalisch wird er von der Band „Schomobeto Schongit“ aus Wolfach begleitet 
und vom Vorbereitungsteam modern gestaltet. 

Der Himmel und wir sind nicht getrennt. Wir können hier auf Erden viel Gutes mit 
Gott und miteinander erleben – Gott im Hier und Jetzt erfahren. Am frühen 
Sonntagabend möchten wir dieser Begegnung mit Gott in einer angenehmen 
Atmosphäre Raum geben. 

Herzliche Einladung an alle! 
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Geschenktisch in der  
Kirche St. Arbobast 
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DIE KIRCHENWOCHE
IN DEN PFARREIEN

Pfarrei St. Afra,
Mühlenbach

Kleinkindergottesdienst 
  
Am Sonntag den 30.3.2025 findet wieder 
ein Kleinkindergottesdienst statt. 
In der St. Afra Kirche in Mühlenbach um 
10:30 Uhr 
Eingeladen sind alle Kinder bis zur 3.Klasse 
mit ihren Geschwistern und Eltern, sowie 
alle die sie begleiten wollen. 
  
Wir freuen uns auf euch  
Petra und Angelika 
  
 

Pfarrei Hl. Kreuz,
Steinach

Palmbinden in Steinach 
Am Freitag, den 11.04.25 um 14:30 Uhr, fin-
det im Pfarrheim Steinach, das Palmbinden 
für Kinder (bitte in Begleitung eines Er-
wachsenen) statt. Mitzubringen sind: Stock 
bis ca. 1 m, Schere, Flüssigkleber, Draht, 
Grünzeug (falls vorhanden), Gartenschere 
und Geld für das Papier. 
Silke Göppert und Christiane Vollmer  

 

Pfarrei St. Michael,
Fischerbach

Einladung
zum Palmen binden

Am Samstag, 12. April wollen wir im Dach der Vereine
gemeinsam Palmen binden.

Beginn ist um 9.30 Uhr.

Wer mitmachen möchte,
meldet sich bitte bis 04. April bei Gisela Brucher,

Tel. 8436 / Handy 0151-16982396,
hier erhaltet ihr auch weitere Infos.

Zum Palmen binden,
bringt jeder selber Papier – fertig geschnitten und geklebt –

Kreuz oder Stecken für Büschel,
Bindedraht und Bastelkleber mit.

Grünzeug wird organisiert.
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Pfarrei St. Arbogast,
Haslach

Pfarrei St. Erhard,
Hofstetten

Organistenjubiläum von Lioba Dufner 
Seit 40 Jahren ist Lioba Dufner als Organi-
stin tätig und hat seitdem in Hofstetten 
ganz viele Gottesdienste sehr bereichert. 
Wir wollen ihr dafür herzlich danken im 
Gottesdienst in Hofstetten am Sonntag, 30. 
März, der um 10.15 Uhr beginnen wird. 
Dazu laden wir herzlich ein!   

INFORMATIONEN AUS
DEKANAT UND DIÖZESE

Kirchenentwicklung 2030: 
Pfarreirat 

Zum 1. Januar 2026 entstehen auf dem Ge-
biet der Erzdiözese Freiburg 36 neue Pfar-
reien, darunter unsere neue Kirchenge-
meinde Kinzigtal. Für jede dieser Pfarreien, 
die gleichzeitig Kirchengemeinden sein 
werden, wird am 19. Oktober 2025 ein Pfar-
reirat gewählt, der die Katholikinnen und 
Katholiken vertritt.  
Der Pfarreirat verantwortet als Organ der 
Pfarrei und der Kirchengemeinde deren 
kirchlichen Sendungsauftrag. Die Arbeit 
des Pfarreirats ist deshalb vielfältig. Ein 
Hauptaugenmerk ist die Entwicklung von 
Zielen für die pastorale Arbeit der Pfarrei 
gemäß der Diözesanstrategie, die im Juni 
2022 verabschiedet wurde. 

Er legt Schwerpunkte fest, initiiert Projekte 
und sorgt für deren Umsetzung. In Abspra-
che mit dem Pfarreivermögens-verwal-
tungsrat erstellt der Pfarreirat die Richtli-
nien für die Vermögensverwaltung der 
Pfarrei. Ebenso beschließt er den Haus-
halts-plan und nimmt die ihm durch die 
Kirchensteuerverordnung zugewiesenen 
Aufgaben wahr.  
Das Gremium beruft oder bestätigt Ge-
meindeteams, unterstützt kirchliche Grup-
pen und arbeitet mit den Hauptamtlichen 
im pastoralen Dienst zusammen. Zudem 
berät es den Pfarrer, seinen Stellvertreter 
und die Leitende Referentin als Vorgesetzte 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
pastoralen Dienst.  
Die Amtszeit des Pfarreirats beträgt fünf 
Jahre. Seine Mitglieder treffen sich minde-
stens einmal im Quartal zu einer öffentli-
chen Sitzung. Für eine Beschlussfähigkeit 
muss mehr als die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend sein. Zur Vor-
bereitung und Durchführung der Beschlüs-
se können beratende Ausschüsse 
eingesetzt werden. Geht es um verbind-
liche Entscheidungen, können auch be-
schließende Ausschüsse eingerichtet wer-
den. 
Die gewählten oder hinzu gewählten Mit-
glieder des Pfarreirats und seiner Ausschüs-
se sind ehrenamtlich tätig. Um Ehrenamt-
liche zu unterstützen, werden mehr 
Angebote für eine engagementfreundliche 
Kultur entwickelt.   

Über die Zusammensetzung unseres neu-
en Pfarreirats haben die beschließenden 
Ausschüsse Stiftungsrat und Pfarrgemein-
derat (VEG) in Schiltach im Januar 2025 be-
raten. 
Dort wurde über die Einteilung der Stimm-
bezirke und die Sitzverteilung für die Pfar-
reiratswahl 2025 abgestimmt:
• Die Stimmbezirke für die Pfarreiratswahl 

sind die aktuellen Seelsorgeeinheiten.
• Der neue Pfarreirat wird aus 17 direkt ge-

wählten Mitgliedern bestehen:
 
-  2 Sitze für die Seelsorgeeinheit An Wolf 

und Kinzig 
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-  2 Sitze für die Seelsorgeeinheit Kloster 
Wittichen, 

-  2 Sitze für die Seelsorgeeinheit Oberes 
Wolftal 

-  2 Sitze für die Seelsorgeeinheit Hausach-
Hornberg 

-  5 Sitze für die Seelsorgeeinheit Haslach 
-  4 Sitze für die Seelsorgeeinheit Zell 

Weitere Informationen zum Pfarreirat finden 
Sie unter: 
www.kirchenentwicklung2030.de 

KONTAKTE
Pfarrbüro der Röm. Kath. 
Kirchengemeinde Haslach
Goethestraße 6, 77716 Haslach
Tel.: 07832/9135-0
E-Mail: info@kath-haslach.de
Bankverbindung: 
Röm.-Kath. Kirchengemeinde Haslach
Sparkasse Kinzigtal
IBAN: DE76 6645 1548 0000 6032 26

SEELSORGETEAM
Michael Lienhard, leitender Pfarrer
Telefon: 0 78 32 / 91 35-0
Klaus Klinger, Kooperator
Telefon: 0 78 32 / 96 94 14
Veronika Rost, Pastorale Mitarbeiterin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-0
Bürozeiten: 
Di. 9.00-12.00 Uhr + 15.00-17.00 Uhr
Mira Schwingshandl, 
Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-25
Bürozeiten: 
Do. 9.00-12.00 Uhr, Fr. 14.00-16.00
Petra Steiner, Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-17

Notfall-Handy Nr.: 0151/50644419

Alle Mitarbeiter sind per Mail  
erreichbar unter dem jeweiligen: 
Vorname.Nachname@kath-haslach.de

REDAKTIONSSCHLUSS BÜRGERBLATT: 
im Regelfall dienstags um 12:00 Uhr

 

Ev. Kirchen-
gemeinde
HASLACH

Video-Andachten + Videos 
finden Sie unter www.ev-kirche-haslach.de. 
Klicken Sie einfach auf Video Andachten 
und Videos. 
  
Termine:  
Freitag, den 28. März 2025 19.00 Uhr 
Besonderes Konzert: Klassische Musik aus 
Indien in meditativer Art erleben, mit Julia 
Hoppe und Freunde. 
Eintritt frei, Bitte um Spende 

Sonntag, den 30. März 2025 
10.10 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Meyer und 
Thimna Starniske an der Orgel 

Dienstag, den 01.April 2025 
17.00 Uhr  Rheuma Liga im Kirchsaal 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe 

Mittwoch, den 02. April 2025 
15.00 Uhr Konfiunterricht im Kirchsaal 
20.00 Uhr Hausbibelkreis (Ort auf Anfrage) 

Freitag, den 04. April 2025 
13.00 Uhr Bücher- und Flohmarkt zugun-
sten von Familienprojekten in Nicaragua 
mit Traute Walker und ihrem Team, um Ku-
chenspenden wird gebeten (bitte melden 
bei Traute Walker unter T: 5409), Flohmarkt-
sachen, bitte keine CD´s können vom 
31.03. bis 03.04. von 9-18 Uhr im Kellerraum 
vom Gemeindehaus abgestellt werden) 

Sonntag, den 06. April 2025 10.10 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Meyer 
und Friedhelm Bals an der Orgel 
  
 
Nach dem Gottesdienst kann der ge-
spendete Honig von Thomas Schneider 
gegen eine Spende von 10-15 Euro nach 
Ermessen mitgenommen werden. Die 
Spende wird für die Lautsprecheranlage 
unserer Kirche verwendet.  
   
Familiengottesdienste 
(jeweils um 10:30 Uhr) 
Wir laden ab sofort jeden Monat ein zu 
einem Familien-Gottesdienst für alle Gene-
rationen ein: 
13. April, 11. Mai, 08. Juni, 29. Juni, 07. Sep-
tember, 05. Oktober, 02. November, 30. No-
vember ,24. Dezember 2025 
  

Evangelische Kirchengemeinde
Haslach im Kinzigtal
mit Bollenbach, Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,
Steinach und Welschensteinach
www.ev-kirche-haslach.de und www.fehrenbacherhof.org
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach

für Familienprojekte in Nicaragua

Bücher- und Flohmarkt
am 04. April 2025 | 13-17Uhr
Kirchplatz der Ev. Stadtkirche Haslach
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Weitere Infos: www.freundschaftsb
ruecke-nicaragua.de

IBAN: DE85 6649 2700 0088 4285 01 | Verwendungszweck "Nicaragua"

Spenden über Ev. Kirche Haslach | Volksbank Mittlerer Schwarzwald:

Wir suchen noch Helfer:innen für den Auf- und Abbau und freuen uns über Kuchenspenden.

Bitte melden bei Traute Walker (Hofstetten): 07832 5409

Bewirtung mit Kaffee und Kuchen

Weitere Bücher- und Flohmärkte:

04. Juli und 19. September 2025
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Taufen sind an folgenden Terminen mög-
lich 
Unsere Gemeinde feiert jeden Monat einen 
Gottesdienst um 10:30 Uhr besonders für 
Kinder und Familien. In diesen Gottesdiens-
ten bieten wir auch Taufen an.  
Andere Tauf-Termine können als Ausnahme 
möglich sein. Auch Bachtaufen im Anschluss 
an die Sonntagsgottesdienste. Sprechen Sie 
uns einfach an und wir finden eine Lösung.   
  
Frau Bohl ist persönlich im Pfarrbüro erreich-
bar am Montag und Donnerstag von 10-
12.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeit sind wir 
telefonisch erreichbar unter Telefon 
07832/979590 (Anrufbeantworter) oder E-
Mail: haslach@kbz.ekiba.de.  
  
Sonstiges 
Termine für Bücher- und Flohmärkte in der 
Evangelischen Kirche: 
04.07. und 19.09.2025 ab 13.00 Uhr 
  
Lust auf Chorgesang? 
Am Karfreitag (19.4.) wird der Evangelische 
Kirchenchor Haslach wieder im Gottesdienst 
zu hören sein. Wer Interesse hat, als Projekt-
sängerIn dabei mitzuwirken, ist herzlich dazu 
eingeladen. Die Proben finden dienstags ab 
20.00 Uhr im Evangelischen Gemeindesaal 
statt. Vorher, ab 19.30 Uhr, werden die Stim-
men durch eine professionelle Stimmbildne-
rin in Schwung gebracht. 
Bei Interesse einfach vorbeikommen oder bei 
Christiane Bergsträsser anrufen (07835 
548400).     

Infos zu allen Gottesdiensten und Veran-
staltungen finden Sie auf unserer Home-
page.
Oder einfach den QR-Code mit dem Handy 
scannen:

KONTAKTE
Evangelisches Pfarrbüro, 
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach, 
Tel: 07832/97959-0, Fax: -591, 
E-Mail: haslach@kbz.ekiba.de, 
www.ev-kirche-haslach.de und 
www.fehrenbacherhof.org 
Bitte nutzen Sie Anrufbeantworter, Briefkas-
ten oder E-Mail. 
Pfarrer: Christian Meyer, 
E-Mail: christian.meyer@kbz.ekiba.de 
Diakonin: Mareike Gebert,  
E-Mail: mareike.gebert@kbz.ekiba.de und 
Telefon: 0151-23454861

BANKVERBINDUNG/SPENDEN
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG, 
IBAN: DE85 6649 2700 0088 4285 01

KINDE
RTREFF

MEIN NAME IST LILIA KOPPEL, ICH BIN 38 JAHRE ALT UND WOHNE MIT MEINER
KLEINEN FAMILIE IN HASLACH.

ALS MUTTER ZWEIER TÖCHTER UND GRUNDSCHULLEHRERIN HABE ICH OFT
UND VIEL KONTAKT ZU KINDERN UND SEHE GESPRÄCHE UND GEMEINSAME

AKTIONEN MIT IHNEN ALS GROSSE BEREICHERUNG AN.

VOR EIN PAAR JAHREN UNTERRICHTETE ICH DAS FACH EV. RELIGION UND
HOFFE, MEINE ERFAHRUNGEN IM KINDERTREFF EINSETZEN UND ERWEITERN ZU

KÖNNEN.
AM WICHTIGSTEN IST MIR WÄHREND DER ZUKÜNFTIGEN TREFFS JEDOCH, DASS
DIE KINDER UND ICH GUT MITEINANDER AUSKOMMEN UND WIR MIT SPASS

UND FREUDE GESCHICHTEN LESEN, BACKEN, BASTELN, GESTALTEN,
EXPERIMENTIEREN USW.

DER KINDERTREFF WIRD AB APRIL VON LILIA KOPPEL
GESTALTET!

F

KINDE
RTREFF

FILZEN, MALEN UND BASTELN ZU OSTERN

19.04.25
11.00-13:00 UHR

IM EV. GEMEINDEHAUS HASLACH
MIT LILIA KOPPEL

FÜR KINDER VON 6-12 JAHREN

WIE PASSEN EI, HASE UND NEST ZUR
OSTERGESCHICHTE?

FF
ST ZUR
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Freikirchliche  
Pfingstgemeinde Maranata

Program Sǎptǎmànal: 
Vineri – Rugǎciune 
19:00 – 21:00 
Sǎmbǎtǎ – Orchestrǎ 
19:00 – 20.30 
Duminicǎ – Slujbǎ 
17:00 – 19:30 
  
Wochenplan 
Freitag – Gebet 
19:00 – 21:00 
Samstag – Orchester 
19:00 – 20:30 
Sonntag – Gottesdienst 
17:00 – 19:30 
  
Mühlenstrasse 6, 77716 Haslach im 
Kinzigtal 
 
 

KONTAKT
Freikirche Biserica Pentecostala Mara-
nata Haslach e.V., 
Sitz in der Hauptstraße 39, 
77790 Steinach.

1. Vorsitzender: Stefan Popovici
E-Mail: stefymary63@yahoo.it
Telefon: 0173-8256415

Neuapostolische
Kirche

Gottesdienste in Wolfach 
Kreuzbergstraße 1 
  
Sonntag, den 30. März  (Beginn der Som-
merzeit) 
09:30 Uhr Gottesdienst anschl. Kaffeetrin-
ken 
  
Mittwoch, den 2. April  
20:00 Uhr Gottesdienst 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im In-
ternet: 
www.nak-wolfach.de 
www.nak-dornhan-villingen-schwen-
ningen.de 
www.nak-sued.de 
 

Jehovas Zeugen
Versammlung Haslach

Samstag, 29. März 2025 
18.00 Uhr:  Biblischer Vortrag 
Thema: „Frieden fördern in einer Welt voller 
Wut“ 
18.40 Uhr:  Wachtturm-Bibelstudium 
Thema: „Was wir durch das Lösegeld ler-
nen“ – 1.Johannes 4:9 

Mittwoch, 02. April 2025 
19.00 Uhr:  Unser Leben und Dienst als 
Christ 
Besprechung biblischer Themen und fort-
laufender Kurs im Vermitteln der biblischen 
Botschaft. 
20.05 Uhr:  Studium der Apostelgeschichte 
„Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Kö-
nigreich“ 
Thema: Kapitel 24 Abs.13-21 „Nur Mut“ 
    
Jeder ist herzlich eingeladen unsere Zu-
sammenkünfte im Königreichssaal, Barba-
rastrasse 22, 77756 Hausach zu besuchen, 
und sich gerne mit der Bibel und die darin 
enthaltene Botschaft an alle Menschen, nä-
her vertraut zu machen. Es besteht auch die 
Möglichkeit per Videokonferenz Zoom da-
ran teilzunehmen. Weitere Infos finden Sie 
hier. 
  
Jehovas Zeugen in Haslach: 
Tel. 07832 – 9998995 
Mail jz-haslach@gmx.de 
Internet www.jw.org 

Bei uns im

EHRENAMT
engagieren!

M!engagieren! Mühlenbacher Str. 16
77716 Haslach
07832 797-99
www.Lhke.de
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Gemeinsame Bekanntmachungen
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Soziale Dienste
•  Jugendamt – Kommunaler Sozialer Dienst 
 Ortenaukreis, Außenstelle Haslach  07832 60298-3120
•  Telefonseelsorge  0800-1110222
•  Sozialamt der Stadt Haslach, Rathaus  706-140
•  Seniorenbüro im Bürgerhaus, Sandhaasstraße 8
 Sprechzeiten: Do. von 14.30 – 16.30 Uhr
 Oder nach Vereinbarung  976978
•  Kommunale Jugendarbeit/
 Allgemeine Jugendberatung  8040
•  Kath. Pfarramt Haslach, Goethestraße 6  9135-0
•  Ev. Pfarramt Haslach, Mühlenstraße 6  979590
• Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V. ,Hauptstraße 46, 

Fischerbach. BürgerKontaktBüro: Di. 9 – 11 Uhr, Do. 16 – 18 Uhr    
Telefon  9740988
 Mobil  0157-88444840
•   Bürgerhilfe Steinach-Welschensteinach  0170/5407629

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag
•  Pflegestützpunkt Ortenaukreis Außenstelle Kinzigtal
 Caritashaus, Sandhaasstr.4  99955-220 / -222
•   Demenzagentur Kinzigtal   

Caritashaus, Sandhaasstr.4 99955-220
•  Tagespflege, Bürgerhaus  8079
•  Sozialstation Haslach e.V.
 Sandhaasstraße 6, (Villa)
 -  Häuslicher Pflegedienst für alte, kranke und

Hilfsbedürftige Menschen - Pflegedienstleitung 
 - Essen auf Rädern (Sozialstation)   978-480
•  Familienpflege/Dorfhilfe, 07832/9741792, 0162/9242354
•  Caritas, Caritashaus, Sandhaasstraße 4
 - Caritas Sozialdienst  99955-200
 - Besuchs- und Hospizdienst  99955-220
 -  Psychologische Beratungsstelle

für Eltern, Kinder und Jugendliche  99955-300
 -  Betreuungsgruppen Haslach 99955-100
 - Teilhabeberatung Kinzigtal 99955-235
 - Trauercafé 99955-211
•  Kleiderkarussell der Kolpingfamilie, 
 Mühlenstraße 23  9789712
 Ausgabe/“Einkauf“: montags v. 16-18 Uhr, 
 freitags v. 15.30-17.30 Uhr
•   Sozialdienst kath. Frauen Offenburg e.V.

Caritashaus Sandhaasstraße 4
- Schwangerschaftsberatung 99955-225

•  Pflegeheim: Alfred-Behr-Haus
 Mühlenbacher Straße 11  99955-400
•  Pflegeheim: Schwarzwaldwohnstift,
 Ahornstraße 18  975950
• Mobiler Sozialer Dienst der Arbeiterwohlfahrt,
 Lindenstraße 3, Mo.-Fr. 9.00 - 12.00 Uhr  4522
•  Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V.
 Mühlenbacher Straße 16  797-0
•  Club 82
 - Freizeitclub mit behinderten Menschen e.V.    9956-0
 - Assistenzdienste, Hilfen für Familien             9956-26   
 - Inklusion Kita und Schule        9956-24
 - Kurse und Sport         9956-21

 - Veranstaltungen und Ausflüge 9956-28
 - Reisen und Urlaub 9956-20
•  KAB – Rat und Hilfe  0800-728844533
•  ASB Seniorenhaus Kapellenblick, Biberach  07835 5403-0
•  DRK Kreisverband Wolfach e.V., Hauptstr. 82c, 77756 Hausach:
 - Zentrale 07831 9355-0
 -  DRK Sozialstation (ambulanter Pflegedienst für 

alle Pflegegrade), hauswirtschaftliche Hilfen, häusliche 
Betreuung, Hospizdienst, Betreuungsgruppen 
Hausach / Hornberg 07831 9355-14

 -  Fahrdienst für behinderte Menschen, 
Schulsanitätsdienst, Erste-Hilfe-Kurse, 
Gesundheitskurse 07831 9355-12

 -  Hausnotruf 07831 9355-32
 - Migrationsberatung 07831 9355-17
 -  Sozialberatung, offene Hilfen für behinderte 

Menschen, Schulbegleitung, Betreutes Wohnen 07831 9355-16
•   Diakonisches Werk, Hausach  07831 9669-0

Eichenstraße 24, Mo - Fr 9:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
-  Dienste für Seelische Gesundheit, Sozialberatung, 

Beratung für Schwangere und junge Familien, Schwangerschafts-
konfliktberatung, Jugendmigrationsdienst

 - Kindertagespflege Kinzigtal 07831 9669-12
•  Weisser Ring (Gemeinnütziger Verein)
 Unterstützung von Kriminalitätsopfern
 und zur Verhütung von Straftaten  0781 9666733
•  Frauenhaus Offenburg  0781 34311
•  Betriebshelferdienst Südbaden, St. Ulrich  07602 910126
•   Beratung bei Alkohol-, Medikamentenproblemen und Glücksspiel-

sucht in der Fachstelle Sucht im Katholischen Pfarrhaus, Klosterstra-
ße 21. Sprechstunde ohne Voranmeldung. Donnerstag 16-17 Uhr
Kontakt 0781/9193480

• Blinden- und Sehbehindertenverein 
 Südbaden e.V.  0761/36122
• Reha Kinzigtal 
 -  Ambulant betreutes Wohnen Herrenberg 1, 

Fischerbach 0781/924571-43
 -  Berufliche Rehabilitation, Beschäftigung 

und Zuverdienstmöglichkeiten Hausach 
und Fischerbach 07831/93389-26

•  Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und 
pfl egebedürftige Menschen in (Gast-)Familien, 
Prinz-Eugen-Straße 4, Off enburg   0781/127865100 

•  Beratung für Mobbing am Arbeitsplatz
 KAB, DGB, Kirchlicher Dienst   0761/29280099
•  Integrationsmanagerin Landratsamt Ortenaukreis
 Kathrin Huber 0152 / 39523154
  Sprechstunden im Rathaus Haslach: montags von 14 -16 Uhr sowie 

donnerstags von 10 - 12 Uhr
 Eine vorige Terminvereinbarung wird erwünscht
•  Tafelladen im Haslacher Bahnhof, donnerstags 12.00-15.00 Uhr
• Beratung bei Alkohol-, Medikamentenproblemen und Glücksspielsucht 

in der bwlv Fachstelle, Außenstelle Hausach, im Katholischen Pfarrhaus, 
Klosterstraße 21. Sprechstunde ohne Voranmeldung immer Donnerstag 
16:00-17:00 Uhr. Telefon 0781/9193480

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg, Frau Andrea Haberstroh
Telefon: 07 81 / 5 04-14 65, Telefon:  0 78 32 / 97 60 99-16
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de Telefax: 0 78 32 / 97 60 99-19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: andrea.haberstroh@reiff.de
Zustellprobleme: 07 81 / 5 04-55 66, anb.zustellung@reiff.de
Aboservice: 07 81 / 5 04-55 66, anb.leserservice@reiff.de
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Gemeinsame Bekanntmachungen
Einladung zur Sitzung des 
Zweckverbandes „Gemein-
sames Gewerbegebiet Has-

lach/Steinach (Weiherdamm 
und Strickerfeld)“  

  
Am Mittwoch, 02. April 2025 findet um 
18:00 Uhr  eine öffentliche Sitzung des 
Zweckverbandes „Gemeinsames Gewerbe-
gebiet Haslach/Steinach (Weiherdamm 
und Strickerfeld)“ im Sitzungssaal des 
Rathauses Haslach statt, zu der Sie herz-
lich eingeladen sind. 
  
Tagesordnung 
  
1.  Vermarktung des letzten Gewerbe-

grundstücks im Gewerbegebiet „Weiher-
damm / Strickerfeld“ - Initiierung eines 
extern betreuten Vergabeverfahrens  

2.  Feststellung des Jahresabschlusses für 
das Wirtschaftsjahr 2024  

3.  Verabschiedung des Wirtschaftsplans 
2025  

4.  Bekanntgaben und Verschiedenes  
    
Mit freundlichen Grüßen 

  
  

Philipp Saar 
Bürgermeister 
 

Tunnel im Ortenaukreis  
für Wartung und Reinigung 

gesperrt 
Vier Tunnel im Ortenaukreis müssen in den 
kommenden Wochen jeweils an vier Tagen 
beziehungsweise Nächten voll gesperrt 
werden. Die anstehenden Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten dienen dem Erhalt der 
Verkehrssicherheit und der Sauberkeit in 
den Tunneln, wie das Straßenbauamt des 
Ortenaukreises mitteilt. 
Der Reutherbergtunnel bei Wolfach sowie 
der Sommerbergtunnel in Hausach sind 
von Montag, 31. März bis Donnerstag, 3. 
April jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr am Folge-
tag für den Verkehr gesperrt. 
Der Hornbergtunnel wird von Montag, 7. 
April bis Donnerstag, 10. April jeweils von 
20 Uhr abends bis um 5 Uhr am Morgen ge-
sperrt. 
Der Oberkirchtunnel ist tagsüber von Mon-
tag, 14. April bis Donnerstag, 17. April je-
weils von 8 Uhr bis 17 Uhr gesperrt. 
Es werden an allen Orten ausgeschilderte 
Umleitungsstrecken über die festinstal-
lierten Wechselverkehrszeichen eingerich-
tet. Das Straßenbauamt bittet Verkehrsteil-
nehmer und Einwohner um Verständnis für 
die Arbeiten. 
 

Beispielhaftes  
Bauen Ortenaukreis 2020 – 

2025 ausgelobt 
Schirmherr Landrat Thorsten Erny   
In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt 
Ortenaukreis lobt die Architektenkammer 
Baden-Württemberg das Auszeichnungs-
verfahren „Beispielhaftes Bauen Ortenau-
kreis 2020 – 2025“ aus, Schirmherr ist Land-
rat Thorsten Erny. Gesucht sind realisierte 
Objekte aus den Bereichen Wohnen, Wohn-
umfeld, öffentliche Bauten, Industrie- und 
Gewerbebauten, Garten- und Parkanlagen, 
Innenraumgestaltungen sowie städtebau-
liche Projekte. Auch Umbauten und Um-
nutzungen gehören dazu. 
„Die Ortenau hat architektonisch eine Men-
ge zu bieten. Ich freue mich auf viele span-
nende Einreichungen, die mit guten Ideen 
und ihrem Vorbildcharakter Impulse für die 
Baukultur in unserer Region setzen. Solche 
Projekte zeigen, wie Architektur unser Zu-
sammenleben positiv beeinflussen kann“, 
sagt Landrat Thorsten Erny. 
Eine Auszeichnung erhalten solche Einrei-
chungen, die beispielgebend für die Archi-
tektur und Stadtgestaltung in unserem All-
tag sind, die Positives für das Wohlbefinden 
und das Zusammenleben von Menschen 
leisten. Das können gleichermaßen ein öf-
fentlicher Platz oder Garten sein wie eine 
Schule oder Scheune – also keineswegs nur 
spektakuläre Großprojekte. Das Ziel des 
Auszeichnungsverfahrens ist, beispielhafte 
Architektur aufzuspüren und ihr ein Forum 
zu bieten. Denn zahlreiche Bauten, die sonst 
unbeachtet blieben, haben den Blick der 
Öffentlichkeit verdient. Zur Teilnahme sind 
alle Bauherrinnen und Bauherren eingela-
den, die gemeinsam mit einer Architektin 
oder einem Architekten gebaut haben. 
Aber auch alle Kammermitglieder – aus den 
Bereichen Architektur, Innenarchitektur, 
Landschaftsarchitektur oder Stadtplanung 
– sind zur Einreichung aufgefordert. Unab-
hängig davon, wer die Initiative ergreift: Die 
Auszeichnung geht an beide Partner. Denn 
Baukultur kann nur dort entstehen, wo sich 
Bauherrschaft und Planende gemeinsam 
für eine umweltgerechte und vor allem am 
Menschen orientierte Lösung der Bauauf-
gabe engagieren. 
Die prämierten Objekte werden im Internet 
(www.akbw.de/objekte), in der App Archi-
tekturführer Baden-Württemberg und ei-
ner Broschüre umfangreich dokumentiert. 
Zudem erhalten die Bauherrinnen und Bau-
herren sowie Architektinnen und Archi-
tekten im Rahmen einer Feierstunde Ur-
kunden überreicht, auch eine Plakette zur 
Befestigung am Bauwerk gehört zur Aus-
zeichnung. Das letzte Verfahren „Beispiel-
haftes Bauen“ im Ortenaukreis fand 2020 
statt. 25 Objekte erhielten da-mals eine Prä-
mierung. 
Die Einreichungsfrist läuft bis zum 11. Juni, 
detaillierte Auslobungsunterlagen finden 
sich unter www.akbw.de/azv-ausschrei-
bungen/ 

Ansprechpartnerin bei Rückfragen oder 
bei Interesse an Bildmaterial: Carmen 
Mundorff, Telefon 0711 2196-140, carmen.
mundorff@akbw.de 
Download Logo-Paket Beispielhaftes Bau-
en: www.akbw.de/azv-logopaket.zip 
 

 

 
Verbandskläranlage Biberach 

 0 78 35 / 63 40-0,  info@azv-kinzig.de 
 01 75 / 4 33 48 50 

 

Anlieferung von Brennschlempe 
 

Die Anlieferung von Brennschlempe aus dem 
Verbandsgebiet auf die Kläranlage in Biberach 

ist kostenlos. 
 

Bitte beachten Sie folgende Anlieferungszeiten: 
 

     Montag – Donnerstag 
     07:00 bis 16:00 Uhr  

 

         Freitag  
         07:00 bis 13:00 Uhr 

 

                      Samstag 
                08:00 bis 09:30 Uhr 

 
Außerhalb dieser Zeiten kann Brennschlempe nur  

nach vorheriger Absprache mit dem Betriebspersonal  
entgegengenommen werden! 

 

 

Kurs Seilklettertechnik  
in Obstbäumen 

Die Obst- und Gartenbauberatung des 
Landratsamtes Ortenaukreis bietet einen 
Schulungstag „Seilsicherung – Sichern 
beim Obstbaumschnitt“ an. 
In diesem eintägigen Kurs können die Vor-
teile einer Kombination von Leiter und per-
sönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz 
(PSAgA) beim Obstbaumschnitt erlernt 
werden. Richtig eingesetzt lassen sich so 
Arbeitssicherheit, Effizienz und Schnittqua-
lität deutlich verbessern. Neben den theo-
retischen und praktischen Grundlagen zum 
Einsatz von Klettergurt und Kurzsicherung 
auf einer Leiter, wird auch der Umgang mit 
PSAgA und das Binden von relevanten Kno-
ten thematisiert. Abgerundet wird der Tag 
durch einen Ausblick auf weitere Fortbil-
dungsmöglichkeiten zum Thema Seilklet-
tertechnik. 
Für Leihausrüstungen ist gesorgt. 
  
Der Kurs findet statt am Samstag, den 
26. Juli 2025, 09:00-15:30 Uhr  
Kosten 140€ (inkl. Leihausrüstung) 
Kursleitung: Dipl. Forstwirt und Fachagrar-
wirt für Baumpflege, Valentin Dresely 
Weitere Informationen und Anmeldung auf 
der Seite des Landwirtschaftsamtes „or-
tenaukreis.landwirtschaft-bw.de“ unter 
dem Reiter Veranstaltungen, dann 
20250726 Seilkletterkurs Obstbaumpflege 
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NABU Gruppen-Treffen 

Der NABU Mittleres Kinzigtal trifft sich mo-
natlich. Offen für alle Mitglieder und für In-
teressierte. 
Dienstag 1. April
20 Uhr
SV Vereinsheim, Kinzigstr. 1, Steinach 
 

Angebote des Diakonischen 
Werkes in Hausach  

„Warm & Lecker“   
Am Montag, 31. März 2025  bietet die Be-
schäftigungsprojekt-Gruppe „Warm & Le-
cker“ eine frisch zubereitete Mittags-
mahlzeit an. Die Essensausgabe ist von 
12.00 bis 13.00 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus Hausach.   
  
Diakonie Hausach „Club Lichtblick“   
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am Diens-
tag, 01. April 2025  von 9.00 – 11.00 Uhr  
zu einem gemeinsamen Frühstück  im  
Café Angelo  im Evangelischen Gemeinde-
haus bei der Evangelischen Kirche.   

Kleiderkammer Hausach   
Die Kleiderkammer Hausach  im Keller des 
Kindergartens Sternschnuppe ist mittwochs 
geöffnet außerhalb der Schulferien von 
16.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. Spenden 
können in dieser Zeit abgegeben werden. 
Erhältlich sind Kleidung und Hausrat nach 
Terminabsprache unter 07831/9669-14. An-
schrift: In den Reben 38, 77756 Hausach.   
  
Diakonie Hausach „Club Lichtblick“     
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am Don-
nerstag, 03. April 2025  zu einem Bunten 
Buffet, jeder bringt etwas mit.  Treffpunkt 
ist um 14.00 Uhr im Diakonischen Werk 
Hausach. 
 

Einladung  
der Allgemeinen Blinden- 

und Sehbehindertenhilfe e.V. 
(ABSH)  –  

Regionalgruppe Baden-  
Wir laden Sie herzlich ein, am Samstag, 
12.04.2025 um 14:00 Uhr, Treffpunkt: „Ta-

queria Taol“, Lange Str. 1, 76199 Karlsruhe-
Rüppur zu unserem Treffen. Als Gast dürfen 
wir Frau Christine Wilke von der Firma Quik-
step GmbH zum Thema: „Ab wann ist es 
wichtig und sinnvoll mit Blindenstock zu 
laufen?“ begrüßen. 
  
Ausdrücklich erwünscht sind bei all un-
seren Treffen immer Betroffene sowie die 
Angehörigen betroffener und ratsuchen-
der Menschen. Um besser planen zu kön-
nen, bitte wir um vorherige Anmeldung per 
Telefon oder E-Mail direkt bei Harald Frase 
(Gruppenleiter) 
E-Mail: rg-baden@abs-hilfe.de, Tel. 
07541/9554771. 
Nähere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage: www.abs-hilfe.de 
 

Ende des
redaktionellen

Teils



Privat
Anzeigen

Junge Familie gebürtig aus Haslach u. Mühlenbach,

mit 2 Kindern (7 J.) sucht 3,5 – 4-Zi.-Whg.
in näherer Umgebung. Wir würden uns über eine
Nachricht sehr freuen. Tel.: 0152 53653748

58 m2-Wohnung in Haslach langfristig zu vermieten
2 Zi, Küche, Bad, Balkon, Kellerraum, Stellplatz

In bester Einkaufslage, zentrumsnah
KM 450€, Nebenkosten 90€ + Stellplatz 20€ + Küche 35€

Kaution 3 KM, ab 1.7.25 oder früher
Tel.Nr. ab 14 Uhr: 0162 5329696

Angebot Immobilie für Kapitalanleger
EFH in Fischerbach, Baujahr 2014, 200 m2 Wohnfläche,
700 m2 Grundstück, Doppelg./Solar/Fernwärme/Topl.

Verkauf mit Wohnrecht. Interesse?
Tel.: 0176 96159201 Privatanbieter

Reinigungshilfe für Privathaushalt
in Fischerbach ab sofort gesucht, deutsch sprechend, gute Bezahlung,

jeden 2. Donnerstag 8.30 bis 11.30 Uhr
Tel.: 0174 - 1796947

Garage mit Funkfernsteuerung
Toröffnung: B 2,15 x H 1,98 m
€ 50,- /Monat bei Pfarrer-Vetter-Str.17, Haslach
ab 01.04.2025 zu vermieten. Kontakt: 07832 6363 (AB)

Zuhause gesucht!
Wir sind eine 3-köpfige Familie und suchen ein Haus oder eineWohnung zumKauf.
Siemöchten verkaufen oder kennen jemanden?
Dann freuenwir uns auf Ihre Nachricht: Tel.: 0176/84279680

Immobilien

Hauptstr. 46, 77716 Haslach i.K.
07832 / 974163 0

www.falk-partner.de

VERKAUFEN SIE VERKAUFEN SIE 
IHRE IMMOBILIE IHRE IMMOBILIE 

NICHT UNTER WERT!NICHT UNTER WERT!

GUTSCHEINGUTSCHEIN
für eine kostenlose 
und marktgerechte 

Bewertung Ihrer Immobilie.

Lagerhalle, Gewerbe- 
immobilie in Hausach

Zu verpachten
Preis: VB | Beschreibung: Ca. 1000 m2 
Kalthalle, teilweise mit Lagerbühnen, 
Büro/Verwaltungsräume, 110 m2 Aus-
stellungsraum, Freiflächen, eingezäunt

Bei Interesse bitte Anruf unter 
Tel.-Nr. 0 78 31 / 3 17 

Aus der Heimat, für
die Heimat.

Unterricht &Kurse

Engpass-Dehngruppe
Ganzkörpertraining

ab 28. April montags um 18.00 oder 19.30 Uhr
ab 29. April dienstags um 19.00 Uhr

Infos, Termine und Anmeldung unter

www.naturheilpraxis-messmer.de
oder 0 78 32/97 48 28

noch

Plätze frei!

Stellenmarkt

Wo gibt`s denn sowas? Bei uns im Club! Hier kannst Du Dich 
einbringen bei Reisen, Ausflügen, Kursen, Sportgruppen und 
Assistenzdiensten. Wir haben FSJ/BFD-Stellen und auch Minijobs. 
Führerschein erforderlich.

Club 82 Haslach  -  www.club82.de  -  07832 9956-34

Mach Freizeit
während der Arbeit!

SucheReinigungskraft (m/w/d)

auf € 538-Basis, Arbeitszeit nach Vereinbarung

Landgasthaus

„Zum Rebstock“
Fam. Schmieder, Zell-Unterentersbach

Stöcken . Telefon 07835/7589



BEWERBERTAG
3.04.2025

SICHERE DIR JETZT
DEINEN TERMIN!

B
0

JAHRE EUROPA-PARK

09:00 – 18:00 UHR
RHEINWEG 5, 77977 RUST



Kontakt:Kontakt:
Hospizverein Offenburg e.V.
Asternweg 11, 77656 Offenburg
Tel. 0781 9905730
E-Mail: buero@hospiz-offenburg.de
www.hospiz-offenburg.de

e

Angebote für Trauernde 2025
Niemals ist die Nacht so dunkel

wie kurz vor Tagesanbruch
TRAUERGRUPPE – MORGENCAFÉ Trauernde Frauen 
Ort: Büro Hospizverein Offenburg e.V.
Jeden letzten Samstag im Monat, 10:00 – 12:00 Uhr

TRAUERTREFF – Gespräche mit Gleichgesinnten 
Ort: Gasthaus Brünnele Offenburg, Kegelbahn 
Jeden letzten Donnerstag im Monat, 19:00 – 21:00 Uhr

TRAUERGRUPPE – Trauer und Yoga 
Ort: Büro Hospizverein Offenburg e.V. 
Jeweils von 18:00 – 20:00 Uhr 
15.04., 09.05., 03.06.2025

KREATIVE ANGEBOTE IN DER TRAUER

Hoffnung in Form bringen – Töpfern 
Ort: Büro Hospizverein Offenburg e.V. 
18:00 – 21:00 Uhr 
06.05., 06.11.2025

Trauerklang in Bewegung – Musik und Tanz
Ort: Büro Hospizverein Offenburg e.V. 
Jeweils von 18:00 – 20:00 Uhr
01.04., 13.11.2025

Kreative Emotionen in der Trauer – Kreativarbeiten
Ort: Büro Hospizverein Offenburg e.V.
Neue Termine ab Herbst verfügbar 

Leitung durch ausgebildete Trauerbegleiterinnen. 
Kostenfrei (außer eigene Verpflegung Trauertreff). 
Anmeldung erwünscht (nicht zwingend erforderlich).

…WENN ELTERN KREBS HABEN

www.cccf-tigerherz.de

Streunerhunde brauchen unsere Hilfe!
VIER PFOTEN rettet Tiere in Not und beschützt sie. Weltweit.
Helfen Sie mit!  
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit IHRER Spende.
VIER PFOTEN Spendenkonto (GLS Bank) 
IBAN DE86 4306 0967 1193 1759 00  
BIC GENODEM1GLS

www.vier-pfoten.de/spenden

Lesespaß
für die ganze Familie!

Jede Woche
aktuelle Informationen
aus Vereinen, Kirchen,
Gewerbe und Einzelhandel.

Wir sorgen dafür, dass
lokale Nachrichten
dort ankommen, wo sie am
meisten interessieren.



BILANZBUCHHALTER /
BANKFACHWIRT /
STEUERFACHAN-
GESTELLTER (M/W/D)

WIR SUCHEN:

Deine Aufgaben
   Verwaltungsaufgaben in Banken 
oder Steuerangelegenheiten

  Schnittstelle zwischen Finanzbuchführung , 
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer

  Überwachung der Liquidität und des 
Zahlungsverkehrs

   Ausbau der Digitalisierung im Finanzbereich

 Rechnungsüberwachung und Prüfung

AUTOHAUS STAIGER GMBH & CO. KG
www.autohausstaiger.de

Mail: personal@autohausstaiger.de
Tel.: 07832 91470

Jetzt bewerben!
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Azubis gesucht!
ZUSAMMEN GESTALTEN WIR DIE REGION!
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Bist du interessiert ?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter: karriere.reiff.de oder an: 
reiff medien | Ramona Singler | Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg | E-Mail: bewerbungen@reiff.de

Mechatroniker m/w/d

Medientechnologe Druck m/w/d

Veranstaltungskaufmann m/w/d

Redaktionsvolontär m/w/d

Medienkaufmann
Digital & Print m/w/d

ab
September 

2025

mittelbadische presse hitradio ohr bo.de anb-verlag taktgeber reiff printservice reiff zeitungsdruck mittelbadische-presse.tv

Profitieren Sie mit Ihrer Prospekt-
beilage von der hohen Akzeptanz
und Glaubwürdigkeit unserer
Amtlichen Nachrichtenblätter.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!



 
 

 

 
Die Stadt Hausach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Gärtner (m/w/d) 
 in Vollzeit (39 Std./Woche) für den städtischen Bau- und Betriebshof. 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 Instandhaltung und Pflege der städtischen Park- und Grünanlagen 
 Saisonbepflanzung der Innenstadt 
 Teichpflege  
 Gestaltung von Außenanlagen  
 Mitarbeit im Winterdienst (Schneeräumen und Streudienst) 
 Gelegentlicher Einsatz bei städtischen Veranstaltungen  
 

         Eine Ergänzung des Aufgabengebietes behalten wir uns vor.  
 
Ihr Profil: 
 eine abgeschlossene Berufsausbildung als Landschaftsgärtner, Baumpfleger, 

Gärtner oder eine vergleichbare Berufsausbildung 
 Führerscheinklasse B  
 selbständiges, verantwortungsbewusstes und teamorientiertes Arbeiten 
 
Wir bieten: 
 einen interessanten, vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
 ein sehr gutes Arbeits- und Betriebsklima 
 ein tarifgerechtes Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD  
 eine betriebliche Altersvorsorge (ZVK) 
 einen sicheren Arbeitsplatz 
 Gesundheitsfürsorge mit EGYM WELLPASS 
 Job-Bike 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 
 

Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen bis 
 

Freitag, den 25.04.2025 
 
unter https://hausach.ftapi.com/secuform/portal/bewerbung oder an die Stadtverwaltung 
Hausach, Personalamt, Hauptstraße 40, 77756 Hausach. 

Für nähere Informationen stehen Ihnen der Leiter des Bau- und Betriebshofs, Siegfried 
Schwörer (07831/240) sowie die Hauptamtsleiterin Viktoria Malek (07831/79-20) gerne 
zur Verfügung. Zu einem persönlichen Informationsgespräch sind wir nach vorheriger 
Terminvereinbarung jederzeit bereit. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Wir suchen ab sofort: 

Zuverlässige Raumpfleger (m/w/d) 
für die OP-Räume 

Auf Mini-Job Basis 

Arbeitszeit:   
an 2-3 Tagen ab 16 Uhr ca. 1-1,5h 

Bewerbungen bitte an: info@kleintierzentrum-kinzigtal.de 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 

Kleintierzentrum Kinzigtal Tierärzte IVC Evidensia GmbH

Stellenmarkt

Schutterwald

Meißenheim

Neuried

Friesenh

Ki
Kappel-

Grafenhausen
Mahlberg

Schuttertal

Ettenheim
Ringsheim

Rust

Hohber

tte sbu g

Offenb

Schwanau

Alle Infos unter:
www.zusteller-ortenau.de

Wir suchen Zeitungszusteller ! (m/w/d)

Rheinau

Kehl

Sasbachwalden

Kappel-
rodeck

Lauf

Renchen
Seebach

Bad Peterstal-
Griesbach

NordrachBerghauptenBerghauptenBerghauptenBerghauptenBerghaupten

Gengenbach

Oberharmersbach

Oberwolfach

Ohlsbach

OrtenbergOrtenbergOrtenberg

Lahr

Friesenheim

Kippenheim
Seelbach

Biberach

Steinach

Hofstetten
Mühlenbach

Hornberg

Gutach

Wolfach

Schiltach

Schenkenzell

Zell.a.H.

Hohberg

Durbach
Offenburg

Oppenau

Hausach

Haslach

Fischer-
bach

Bad Rippoldsau-
Schapbach

Zeitungszusteller ! (m/w/d)

  Sicherer Nebenjob für Berufstätige,
Rentner und Hausfrauen

  Zustellung in Wohnortnähe 
bis 6 Uhr morgens (Mo – Sa)

Kommen Sie in unser Team. Wir freuen uns auf Sie !

Kontakt:
Anruf oder WhatsApp unter 01 72 / 74 12 118

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Jetzt Oster-Paket bestellen 
für nur 33,90 € monatlich

 07 81 / 504 - 55 55  leserservice@reiff.de  mittelbadische.de/ostern2025

Bitte beachten Sie: *Die Abolaufzeit beträgt mindestens 24 Monate. Danach kann das Abo zum 15. eines Monats gekündigt werden. Abostart wählbar zwischen 1.4. und 30.4.2025. 
Angebot gültig bis 23.4.2025. Solange der Vorrat reicht. Die Bargeldprämie von 150 € erhalten Sie 1 - 2 Wochen nach Abostart per Überweisung auf Ihr Konto. Preise: Stand 1.1.2025.
Bitte beachten Sie: *Die Abolaufzeit beträgt mindestens 24 Monate. Danach kann das Abo zum 15. eines Monats gekündigt werden. Abostart wählbar zwischen 1.4. und 30.4.2025.  *Die Abolaufzeit beträgt mindestens 24 Monate. Danach kann das Abo zum 15. eines Monats gekündigt werden. Abostart wählbar zwischen 1.4. und 30.4.2025. 

E-Paper lesen,
150 € geschenkt..*

Vom
Osterhasen
empfohlen!

  Protieren Sie von attraktiven Preisvorteilen
mit der digitalen Heimatzeitung

  Abostart im April 2025

  Nachrichten aus Ihrer Region, perfekt aufbereitet
zum Lesen oder Hören

  Lokale Berichte, spannende Rätsel
und interessante Gastbeiträge

  Vorabend-Ausgabe ab 20 Uhr

  Lesbar auf bis zu
3 Geräten gleichzeitig

  Inklusive aller Artikel
auf baden.online

  Lokale Berichte, spannende Rätsel
IHR OSTERGESCHENK:

150 € Bargeldprämie!
und interessante Gastbeiträge

  Vorabend-Ausgabe ab 20 Uhr
150 € Bargeldprämie!

Jetzt Oster-Paket bestellen 

  Vorabend-Ausgabe ab 20 Uhr
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Gastronomie

Schwarzwälder KirschtorteTag der

Feiern Sie mit uns!
Vom 28. bis 30. März feiern wir den 
Internationalen Tag der Schwarzwälder 
Kirschtorte und ehren Deutschlands 
beliebteste Torte. Genießen Sie drei 
Tage lang unser Kaffeegedeck zum 
Sonderpreis!

Ein Stück Torte  
& eine Tasse  

Kaffee für nur  

6,50 €

Gern anrufen
und reservieren:

07834 4053

Kurgarten Hotel • Funkenbadstr. 7 • 77709 Wolfach

KURGARTEN-HOTEL

Altbausanierung

Anzeigenschluss:
17. April 2025, 12 Uhr

Information & Beratung: Ihre zuständige
Mediaberaterin oder 0781/504-1465 –
anb.anzeigen@reiff.de

e am 25. April 2025 auf unseren
n mit dem Titel:

SONDERSEITEN
in den amtlichen Nachrichtenblättern

Inserieren Si
Sonderseiten

Foto: Mikiehl Design/stock.adobe.com



27.03. bis 02.04.2025 · www.kinohaslach.de

»A WORKING MAN« Fr/Sa/Mo/Mi 19:45, So 18:00
»WUNDERSCHÖNER« Fr/Sa 19:30, So 18:00
»MARIA CALLAS« Fr 19:30, So 18:00
»DIE LEISEN UND DIE GROSSEN TÖNE« Sa 19:45
»EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW« Sa/So 15:15
»PADDINGTON IN PERU« Sa/So 15:00
»DER LEHRER, DER UNS DAS MEER VERSPRACH«
Mo/Mi 19:30
»WUNDER DER LEBENSKRAFT -
EINE REISE ZUR HEILUNG DER SEELE«
Mo/Mi 19:45

Dachbegrünung  Eternit-Abbruch-Sanierung
Schornsteinsanierung  Terrassensanierung

Flachdachabdichtung  Steildächer
Fassadenverkleidung  Garagendachabdichtung

Hornisgrindestraße 10, 77871 Renchen
Tel.: 07843/ 995 12 23, Fax: 07843/849 86 20

Mobil: 0176 42 550 717
www.rejsek.de

Ihre würdevolle Begleitung
07832 97 89 133

• Informationen & persönliche Beratung
zur Bestattungsvorsorge

• Bestattungen aller Art
• Freie Trauerreden
• Musikalische Umrahmung
• Beratung auch bei Ihnen vor Ort

Mühlenstraße 7 in Haslach

www.heizmann-bestattungshaus.de | Haslach • Oberwolfach • Hornberg • LauterbachLauterbLauterbrbacrbacchch

Spezialisiert auf Ford, Opel, Suzuki, Subaru
und als Bosch-Service können wir auch alle
anderen Marken.

Vorbächstraße 15, 77796 Mühlenbach

Telefon 07832/5355
info@messmer-reisen.de Moderne Bustouristik · Busreisebüro

Aktuelle Reisen
03.04.2025 Schwarzwaldfahrt

inkl. Kaffee & Kuchen 30.– €
01.05.2025 Fahrt in den Mai an den Bodensee

mit Schifffahrt und Abendessen 64.– €
10.05. – 11.05. Muttertagsreise ins Allgäu

inkl. Muttertagsmenü und Bergbahn 225.– €
30.05. – 07.06. Cesenatico/Ital. Adria VP 749.– €
30.05. – 14.06. Cesenatico VP 1179.– €
06.06. – 14.06. Cesenatico VP 769.– €
03.07. – 04.07. Berner Oberland – Genfer See – Wallis

inkl. Bahnfahrt mit Golden-Pass-Express 279.– €
18.06. – 22.06. Cinque Terre – Portofino

großes Ausflugsprogramm mit
Schiff-und Zugfahrten, Marmorsteinbrüche
und vieles mehr 719.– €

21.08. – 26.08. Wander- und Erholungsreise
in Berwang – Zugspitzarena 695.– €

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
  4. 4. gut, nah & lecker – Essen in der Region Anzeigenschluss, 31. 3. 12 Uhr

  4. 4. Mobil unterwegs – Auto, Motorrad & Fahrrad Anzeigenschluss, 31. 3. 12 Uhr

 11.4. Recht, Steuern & Finanzen Anzeigenschluss,  7. 4. 12 Uhr

 11.4. Garten – Terrasse – Balkon Anzeigenschluss,  7. 4. 12 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf einer dieser Seiten präsentieren?

Wir beraten Sie gerne.

 07 81 / 504 - 1465 |  anb.anzeigen@reiff.de
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Kinder-
sport-

textilien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entrecôte, zart gereift   2,49 
Hausmacher Leberwurst 1,10
Gyros, mediterranes Schweinegeschnetzeltes 1,29  
Krakauer Meisterqualität, immer ein Genuss 1,49
Kalbsbratwürste Qualität die man schmeckt    1,49
„Straßburger“ Wurstsalat mit Käse             1,35 

Freitag 04. April ab 11.30 Uhr 
Ofenfrische gegrillte ½ Hähnchen

Bitte rechtzeitig vorbestellen (Telefon 07832/2229)  
Unser Team braucht Verstärkung 

* Fleischerei Fachverkäufer/-in (m/w/d)
(Vollzeit oder Teilzeit) 

gesucht. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
 Bewerbung oder an rose.steinach@t-online.de 

bis 02.04.     €/100g 

Sägewerk  Hobelwerk  Holzhandlung

Ihr Spezialist für
Haus  Garten  Carport

Oberweierer Hauptstr. 102
77948 Friesenheim-Oberweier
Tel. 07821-6646
info@spaeth-holz.de
www.spaeth-holz.de Eigene Produktion

Terrassen
dielen

direkt vo
m

HOLZPROFI

Schnell an Kapital kommen –
ohne Ihr Zuhause zu verkaufen!

Sie besitzen eine Immobilie? Dann nutzen Sie sie für mehr finan-
zielle Freiheit! Ob für Ihre Familie, eine Renovierung oder einfach
mehr Liquidität – mit einem Immobilien-Teilverkauf sichern Sie sich
Kapital, ohne ausziehen zu müssen!

 Kein kompletter Verkauf
 Keine Schulden oder Kredite
 Sofort Kapital auf dem Konto!
 Eigentum & Wohnrecht bleiben erhalten!

Warten Sie nicht – nutzen Sie Ihre Immobilie JETZT
für mehr Freiheit! Sofort anrufen

0171-853 32 70; a.huberimmobilie@gmx.de

Frühjahr- Osterausstellung

Sonntag 30.03.2025

12-18 Uhr

Verschiedene Aussteller/Bewirtung/Pendelverkehr

Familie Vollmer/Waldstein 11a/77716 Fischerbach

WWW.vollmers-deko-vesperspicherle.jimdo.com

Live-Musik

Kaffee &

Kuchen

Physiotherapie-Praxis Diana Hauer

Wir bieten an: KG -Gruppe
Abrechnung über Rezept möglich oder Selbstzahler 65,-Euro

HOCKERGYMNASTIK ab 65 Jahre
Krafttraining und Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten

Nur wer KRAFT hat kann im Alter selbstbestimmt leben!

Wann: Freitags, ab 04.04.25, 13 Uhr
Wie lange: 6 Einheiten jeweils freitags

Gerne telefonisch anmelden
unter

Tel. 07831/9668730
dianahauer@web.de

Teilnahme begrenzt!

Physiotherapie-Praxis Diana Hauer
Gartenstr. 25, 77756 Hausach
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•Wechselfußbett
•Weite H + K
• Halluxdehnzone
im Ballenbereich

Damen

Die Kaufhäuser sind geöffnet! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Außerdem dürfen wir auch unsere Dienstleistungen wieder erbringen.
Ihr Partner für Umzüge, Wohnungsauflösungen,

Entsorgungen und Transporte.

GuckRein Gebrauchtmöbelkaufhaus – ein Projekt der Neue Arbeit inklusiv gGmbH 
Tel. 07831/968439, Gartenstraße 22, 77756 Hausach

Spenden Sie uns was andere  
noch verwenden können!

HAUPTSTRASSE 28 · 77716 HASLACH

RABATTE ERHÖHT

ÖFFNUNGSZEITEN: MOFR 9.00  18.00 UHR · SA 9.00  13.00 UHR

30%
50%5

JETZT
ALLES
MIND.

BIS ZU

| 77756 Hausach | Tel. 07831 9681984 | www.sport-thaler.de
auf ausgewählte Aktions-Artike

KAUF 3
ZAHL 2NUR

FRÜHJAHRS-

JUBILÄUMS-AKTION

KAUF 3 ahreJa

uptstr. 4 |Hau

R
GEN
NKE!

bis 5. April 2025

el

WIR
SAG
DAN

www.fensterbau-brettschneider.de • www.brettschneider-edelstahl.de • Tel.: 0 78 22-20 72
Carl-Benz-Straße 38-40 • D-77972 Mahlberg-Orschweier

Info Tage in unserer großen Ausstellung
Für Sie geöffnet jeden Samstag im Zeitraum
25.1.– 12.4. von 11.00 -15.00 Uhr.
Energiesparen & Zuschüsse beantragen
Sie haben Fragen – wir die Antwort!

Jetzt Termin
notieren!

Für Ihre Sommernächt
e –

Terrassenüberdachung
en

nach Maß!

UnsereWochenangebote!
gültig vom 27.03.-02.04.2025

AbApril sindwir
Montag&DienstagNachmittags

wieder für Sie da!
Elzach | Kirchzarten | Freiburg | Herbolzheim |Haslach i.K. | Staufen

Bärlauchfleischkäse
mit Bärlauch verfeinert

Wurstsalat
mit Bärlauch
passt perfekt zur Jahreszeit

Haussalami
naturgereift

1,19

1,99

1,39

1,59

€/100g

€/100g

€/100g

€/100g

Bärlauchpfännle
unser Frühlings-
geschnetzeltes vom
Schwein

-20%%

Rindertafelspitz
das besondere Suppenfleisch 1,89

€/100g

-20%%

NURFreitag& Samstag!

Haupt- & Abgasuntersuchung
zum günstigen Festpreis

HASLACH TÜV SÜD:
Do: 8.00 – 12.00 Uhr & 12.30 – 16 Uhr

WOLFACH GTÜ:
Mo- & Fr -Mittag nur nach Terminvereinbarung!

STANDORT HASLACH
Eichenbachstr. 2
Tel. 07832 9147-0

STANDORT WOLFACH
Hausacher Str. 8
Tel. 07834 9179

www.autohausstaiger.de


